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Vorbemerkungen

Die vertiefende Machbarkeitsstudie „Radschnellweg Westliches Münsterland „REGIOVELO“  -

Streckenabschnitt Isselburg – Bocholt – Rhede – Borken – Velen“ wurde von einem intensiven

Abstimmungsprozess begleitet. Die Abstimmungsergebnisse fanden ihren Niederschlag in der

ausgearbeiteten Vorzugsvariante bzw. in diesem Erläuterungsbericht. Unabhängig davon, sind

für die spätere Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen alle Abstimmungsprotokolle in chronolo-

gischer Reihenfolge in der Anlage 3 zu diesem Bericht abgelegt.

Darüber hinaus wurde in der Anlage 2 zu diesem Bericht ein Übersichtslageplan beigefügt, aus

dem die Ausgangstrasse der ersten Studie, die untersuchten Varianten  und die endgültige

Trasse zu entnehmen sind.

Eine Kurzfassung der vertiefenden Machbarkeitsstudie Regio.Velo ist der Anlage 6 zu entneh-

men.

Die Planunterlagen (Übersichtslageplan und Lagepläne sowie Grunderwerbspläne) sind im Teil

B – Planteil dieser Studie abgelegt. Zusätzlich sind im Teil C – Weitere Pläne, Skizzen der Stra-

ßenquerschnitt, Knotenpunkttypen, sowie Detailzeichnungen entlang der 46,1 km langen Strecke

abgelegt.
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1. Darstellung der Baumaßnahme

1.1. Planerische Beschreibung/ Aufgabenstellung

Das Land Nordrhein-Westfalen hat 201 2 einen Aktionsplan zur Förderung der Nahmobilität be-

schlossen, der auf dem Konzeptansatz „Nahmobilität 2.0" der Arbeitsgemeinschaft fußgänger-

und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (AGFS) fußt. Darin wird als

Leitprojekt des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes

Nordrhein-Westfalen (MBWSV) beschrieben: „Ein gemeinsamer Arbeitskreis mit der AGFS be-

schreibt Definition, Funktion und Ausgestaltung von Radschnellwegen (RSW). Gleichzeitig för-

dert das Land einen kommunalen Planungswettbewerb zur Anlage von Radschnellwegen."

„Radschnellwege werden in der zukünftigen Nahmobilität eine strategisch wichtige Funktion hin-

sichtlich der Bündelung und Beschleunigung von bedeutenden regionalen und städtischen Rad-

verkehren erfüllen. Im „Aktionsplan der Landesregierung zur Förderung der Nahmobilität“ zählen

Radschnellwege als „Premiumprodukte“ zu den zehn zentralen Bausteinen zur Förderung der

Nahmobilität und müssen sich an zentralen Parametern bzw. klar definierten Qualitätskriterien

orientieren. Dies sind insbesondere die Qualität des Verkehrsablaufs, die Dimensionierung, die

Geschwindigkeit, die Verkehrssicherheit, die Ausbildung der Knotenpunkte, die Trassierungsele-

mente in Lage- und Höhenplan und nicht zuletzt Servicekomponenten, die das Radfahren auch

über längere Strecken erleichtern und attraktivieren. Insbesondere im Zuge der rasanten Ent-

wicklung der E-Mobilität, beispielsweise Pedelecs, müssen Netz und Infrastruktur zukünftig, in

der Struktur, Dimensionierung und Ausgestaltung wesentlich modifiziert werden, um den verän-

derten Funktions- und Leistungsansprüchen eines stetig wachsenden und zum Teil beschleunig-

ten Radverkehrs gerecht zu werden. Das bedeutet, dass Radverkehr mit zentralen, durchgängi-

gen und leistungsfähigen Radschnellwegen zukünftig sicher, effizient und mit einem hohen Fahr-

komfort abgewickelt wird.“ [Quelle:  „Kriterien für Radschnellwege“, Arbeitskreis Radschnellwege des MBWSV, 17.

Januar 2013]

Die Projektidee Radschnellweg Westliches Münsterland "Regio.Velo 01" wurde im Herbst 2012

zunächst von den Städten Isselburg, Bocholt, Rhede und Borken in das Qualifizierungsverfahren

der Regionale 2016 eingebracht.

Auf Basis einer ersten Grundlagenstudie wurde das Projekt im November 2013 in die Stufe „B“

des Qualifizierungsverfahrens der Regionale aufgenommen. Parallel wurde das eingereichte

Konzept für den Radschnellweg (Abschnitt Isselburg – Bocholt – Rhede – Borken – Velen) in
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einem Landeswettbewerb Radschnellwege prämiert. Die Prämierung im Landeswettbewerb geht

mit einem dreistufigen Verfahren zur Projektentwicklung einher. In einer ersten Stufe förderte das

Land NRW die nunmehr erstellte vertiefende Machbarkeitsstudie mit einem Fördersatz von 80%.

In einer zweiten Stufe sollen vertiefende Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanungen

wiederum zu 80% gefördert werden. Als dritte Stufe soll eine etwaige bauliche Realisierung

schließlich in Verantwortung des Landes NRW erfolgen.

Neben dem Radschnellweg Westliches Münsterland „Regio.Velo“ werden landesweit gegenwär-

tig Machbarkeitsstudien für vier weitere mögliche Radschnellwege vorbereitet (Herford/Minden,

Städteregion Aachen, Düsseldorf/Monheim, Köln/Frechen). Hiervon unabhängig wurde im Vor-

jahr bereits eine umfassende Machbarkeitsstudie für den Radschnellweg Ruhr erstellt und prä-

sentiert.

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Projektidee wurden über Borken hinaus auch die Städte

Velen, Gescher und Coesfeld in das Konzept angemessen integriert.

Nachdem die Projektidee „Regio.Velo.01“ im November 2012 die erste Stufe des Regionale-

Qualifizierungsprozesses erreicht hat, wurde im November 2013 die Aufnahme in die zweite

Qualifizierungsstufe auf Grundlage einer Projektstudie beschlossen. Mit der Aufstellung einer

vertiefenden Machbarkeitsstudie/Entwurfsplanung soll nun ein weiterer Schritt zur planerischen

Konkretisierung des Radschnellweges für den Streckenabschnitt Isselburg-Velen geschaffen

werden.

Abb. 1-1: Trassenführung/ Untersuchungsgebiet [Quelle: Projektstudie für die Regionale 2016]
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Der in der Abb. 1-1 dargestellte Streckenabschnitt hat eine Länge von ca. 46 km.

Die vertiefende Machbarkeitsstudie wird auch wesentlicher Bestandteil für das Projektdossier

sein, das für die Aufnahme in den „A-Status“ der Regionale 2016 erforderlich ist.

Kern der vertiefenden Machbarkeitsstudie ist die Durchführung einer Objektplanung Verkehrsan-

lagen in den Leistungsphasen 1 (Grundlagenermittlung) bis 3 (Teile der Entwurfsplanung) für den

ca. 46 km langen Streckenabschnitt von Isselburg bis Velen. Die Vor-/Entwurfsplanung dient als

Grundlage der Fördermittelbeantragung sowie für die Herbeiführung politischer Beschlüsse der

involvierten Gremien aus dem Kreis Borken und den Kommunen. Die Leistungsinhalte in der

Objektplanung entsprechen im Wesentlichen den, in § 47 HOAI in Verbindung mit der Anlage 13

zur HOAI beschriebenen Leistungsbildern.

Zusätzlich zu den klassischen Leistungsbildern nach HOAI sind folgende Leistungen Gegen-

stand der vertiefenden Machbarkeitsuntersuchung:

§ Pos. 1: Linienfindung und –bestimmung mit Herausarbeitung von Alternativen

§ Pos. 2: Potenzialanalyse, Chancen und Risiken klären

§ Pos. 3: Maßnahmenentwicklung und detaillierte Lösung von „Knackpunkten“ und Kno-
tenpunkten aufzeigen

§ Pos. 4: Konkretisierte Kostenermittlung für die favorisierte Streckenführung

§ Pos. 5: Kommunikationskonzept

§ Pos. 6: Dokumentation

§ Pos. 7: Präsentation und Abstimmungsgespräche, Schlussbericht

1.2. Straßenbauliche Beschreibung

Folgende allgemeine Qualitätskriterien für Radschnellwege wurden von einem Expertengremium

unter Leitung des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes

NRW definiert:

§ Wünschenswerte Mindestlänge von 5 Kilometern

§ Weitestgehende Bevorrechtigung/ planfreie Führung an Knotenpunkten, Priorisierung
durch Lichtsignalanlagen (grüne Welle)

§ Trennung zwischen Rad- und Fußverkehr
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§ Steigungsarm

§ Wegweisung nach den Hinweisen zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr
in NRW

§ Innerorts Beleuchtung (Außerorts wünschenswert)

§ Regelmäßige(r) Reinigung und Winterdienst

§ Freihalten von Einbauten (Ausnahme Querungshilfen für den Fußverkehr)

§ Service (evtl. Luftstationen, Rastplätze mit Abstellanlagen, punktuelle Überdachung als
Regenschutz, etc.)

Generell gilt, Radschnellwege sind mit Bevorrechtigung auszugestalten. Es sind deshalb auch

planfreie Querungen, signalgeregelte Knoten und Vorfahrtsregelungen einzuplanen. Es hängt

vom jeweiligen Einzelfall ab, wie die Vorfahrt zu regeln ist. Grundsätzlich ist die Querung von

Bundesstraßen und stark belasteten Landesstraßen im Verlauf von Radschnellwegen möglichst

zu vermeiden. Sollte dies jedoch notwendig sein, ist außerorts eine planfreie Lösung anzustre-

ben. Alternativ kann eine signalgeregelte Lösung gesucht werden.

Sowohl innerorts als auch außerorts ist die Einbindung des Radschnellweges in Kreisverkehrs-

plätze eine Lösung die einen sicheren Verkehrsablauf erwarten lässt.

Querungsstellen für Fußgänger über Radschnellwege sind möglich. Hierzu dienen Lichtsignal

geregelte Furten, Fußgängerüberwege und Querungshilfen. Es können zur Geschwindigkeitsre-

duktion vor diesen Querungsstellen sinusförmige Elemente eingebaut werden.

Nach der StVO steht derzeitig keine eindeutige Beschilderung für Radschnellwege zur Verfü-

gung. Diese soll zukünftig noch entwickelt werden. In der Übergangszeit wird empfohlen, die

Zeichen 244.1 bzw. 244.2 (Fahrradstraße Beginn bzw. Ende) mit dem Zusatz „Radschnellweg“

zu verwenden, außer beim Einsatz von Radfahrstreifen.

Abb. 1-2: VZ 244 modifiziert für den Radschnellweg

Der Einsatz dieses Schildes ist mit den zuständigen Straßenverkehrsbehörden abzustimmen.
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Ebenso sollte eine wegweisende Beschilderung zum Radschnellweg untersucht werden.

Die Ausbaulänge beträgt ca.46 km. Im Regelfall wird der Radschnellweg in einer Breite von

4,00 m zuzüglich beidseitig angeordneter Bankettstreifen in einer Breite von jeweils 0,50 m ge-

baut. In Bereichen mit sehr starkem prognostiziertem Verkehrsaufkommen werden auch 5,00 m

Breite realisiert. Innerorts reichen die Führungsformen von der Fahrradstraße über 3,00 m breite

Radfahrstreifen, ein- oder beidseitig angeordnete Radwege bis hin zu Schutzstreifenlösungen.

Bestehende Fußgängerbeziehungen parallel zum Radschnellweg sind grundsätzlich separat

vom Radverkehr auf parallel verlaufenden vorhandenen Gehwegen zu führen. Sind diese nicht

vorhanden, sind 2,00 m breite Gehwege, welche mindestens mit einem 30 cm breiten taktilen

Streifen vom Radschnellweg getrennt werden, anzulegen.

Die innerorts gewählten Lösungen hängen von den zur Verfügung stehenden Straßenraumbrei-

ten, dem städtebaulichen Zusammenhang und weiteren zu beachtenden verkehrstechnischen

Randbedingungen ab.

1.3. Streckengestaltung

Außerorts ist der Streckenverlauf des Radschnellweges geprägt von den meist ländlichen Struk-

turen. Die Trasse führt rund zur Hälfte über eine ehemalige Bahntrasse, teilweise entlang von

klassifizierten Straßen sowie in weiteren Teilen durch Felder, Wälder und Wiesen. Darüber hin-

aus verlaufen ca. 35 % der Gesamtlänge durch bebaute Gebiete der Ortschaften Isselburg,

Werth, Mussum, Bocholt, Rhede, Borken, Ramsdorf und Velen.

Es ist eine gestreckte, steigungsarme Linienführung trassiert worden. Die fahrbare Geschwindig-

keit beträgt - von wenigen Engstellen und Knotenpunkten abgesehen - durchgängig 40 km/h. An

Knotenpunkten wurde der Radverkehr überwiegend priorisiert.

Die maximale Längsneigung an Rampen beträgt 6%.

Auf ca. 92 % der 46,16 km langen Gesamtstrecke konnte der Radschnellwegstandard eingehal-

ten werden. Unter Radschnellwegstandard wird in diesem Zusammenhang insbesondere die

Ausbildung eines mindestens 4,00 m breiten Querschnitts mit Richtungstrennung und erforderli-

chenfalls, der Anordnung eines begleitenden 2,00 m breiten Gehweges verstanden. Auf den ver-

bleibenden 3,6 km musste auf Teilabschnitten, die im Durchschnitt 200 m lang sind, meistens



16

aus Platzgründen und zur Vermeidung von Umwegen eine verminderte Querschnittsbreite von

3,00 m trassiert werden.

Die Trassierung baut auf der in der Machbarkeitsstudie „Radschnellweg Westliches Münsterland

– REGIOVELO – Freie Bahn für Radfahrer“ vom Dezember 2013 erarbeiteten Radschnellweg-

trasse auf, wurde aber in Teilbereichen insbesondere im Ergebnis umweltfachlicher Beurteilun-

gen modifiziert. Dies betrifft insbesondere die großzügige Umfahrung des Naturschutzgebiets in

Isselburg, kleinere Modifizierungen zwischen Bocholt und Rhede sowie eine veränderte Innen-

stadtführung in Borken. Für die Veränderung in Borken waren insbesondere Leistungsfähigkeits-

probleme an innerstädtischen Knotenpunkten maßgebend.

Es sind 2 Rastplätze geplant. Darüber hinaus wurden im Abstand von 3 km Witterungsschutz-

einrichtungen geplant.

Die Trasse wird innerorts sowie an allen Knotenpunkten und an allen Rastplätzen beleuchtet.

Außerorts ist eine retroreflektierende Randmarkierung vorgesehen. Sollte aus Gründen der so-

zialen Sicherheit in Teilbereichen auch außerhalb der Bebauung eine Beleuchtung benötigt wer-

den, wird diese aus ökonomischen und ökologischen Gründen als fahrdynamische Beleuchtung

ausgebildet.

Im Rahmen der Planung wurden abschnittsweise Variantenbetrachtungen durchgeführt. Die Not-

wendigkeit für Alternativbetrachtungen leitete sich insbesondere aus der Ersteinschätzung zu

möglichen Betroffenheiten in Natur und Landschaft her.

In Abstimmung mit allen beteiligten Kommunen und verschiedenen Behörden des Kreises Bor-

ken sowie der Regionale 2016 Agentur wurde die Planung durchgeführt. Die Bezirksregierung

Münster wurde regelmäßig über Eckpunkte und den Fortgang des Projektes informiert.

Die zukünftige Fortführung und Detaillierung des Projektes erfolgt in Realisierungsabschnitten.

Hierfür sind situationsabhängig unterschiedliche Planrechtsverfahren möglich.
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2. Begründung des Vorhabens

2.1. Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und Verfahren

Unter der Projektbezeichnung „Regio.Velo.01“  –  Radschnellweg zwischen den Städten Issel-

burg, Bocholt, Rhede, Borken, Velen, Gescher und Coesfeld (61 km) wurde bereits eine erste

Machbarkeitsstudie zum Projekt erarbeitet.

Federführende Projektträger waren dabei:

§ Stadt Rhede, Bürgermeister Lothar Mittag

§ weitere Projektpartner:

o Stadt Bocholt, Bürgermeister Peter Nebelo,

o Stadt Borken, Bürgermeister Rolf Lührmann,

o Stadt Coesfeld, Bürgermeister Heinz Öhmann,

o Stadt Gescher, Bürgermeister Hubert Effkemann,

o Stadt Isselburg, Bürgermeister Rudolf Geukes,

o Stadt Velen, Bürgermeister Dr. Schulze-Pellengahr,

o Kreis Borken, Landrat Dr. Kai Zwicker,

o Kreis Coesfeld, Landrat Konrad Püning

Geplant wurde eine schnelle „Velo-Express-Verbindung“, die einer multifunktionalen, das heißt

vielfältigen Nutzung des Fahrrads als Verkehrs- und Freizeitmittel dient, aber auch in besonderer

Weise Warentransporte mit entsprechenden e-mobilen Lastenfahrrädern ermöglicht.

Die Projektidee „Regio.Velo.01“ wurde bereits im Herbst 2012 von den Städten Isselburg,

Bocholt, Rhede und Borken in das Qualifizierungsverfahren der laufenden Regionale 2016 – Zu-

kunftsLAND eingebracht. Der Radschnellweg erfüllt im wahrsten Sinne des Wortes das Motto

der Regionale „gemeinsam neue Wege in die Zukunft“ zu suchen. Die zwischenzeitlichen ab-
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stimmungen und Weiterqualifizierungen der Projektidee führten dazu, dass über die Strecke Is-

selburg – Bocholt – Rhede – Borken hinaus, auch die Kommunen Velen, Gescher und Coesfeld

an dem Radschnellwegekonzept mitwirken konnten. Damit erhöhte sich die Gesamtstrecke von

ursprünglich 30 km auf knapp 61 km.

Die Absicht das Projekt gemeinsam zu realisieren, haben die Trägerstädte sowie die Landkreise

Borken und Coesfeld am 03. Juli 2013 in einer Kooperationsvereinbarung zur Projektidee „Re-

gio.Velo.01“ im Rahmen der Regionale 2016 ZukunftsLAND dokumentiert. Sie haben sich  gleich-

sam bekannt, die Mitwirkung von  im  Projektraum  ansässigen  und  tätigen  Netzwerken, Ein-

richtungen, Initiativen, Bürgern und Bürgerinnen an der Realisierung des Projektes grundsätzlich

zu fördern und einen wechselseitigen Informationsaustausch zu ermöglichen.

Die erste Machbarkeitsstudie in der die Grundzüge für eine 61 km lange Trasse des Radschnell-

weges erarbeitet wurden, konnte im Dezember 2013 abgeschlossen und den zuständigen Gre-

mien vorgestellt werden.

Mit der Beauftragung der vertiefenden Machbarkeitsuntersuchung/ Entwurfsplanung für den 46,1

km langen Radschnellweg im westlichen Münsterland am 11.12.2014 sollen folgende Vorausset-

zungen erreicht werden:

· Ergebnisoffene Erlangung fachlich fundierter Erkenntnisse unter anderem zum bevor-

zugten Trassenverlauf, Potenzialen und Nutzen-Kosten-Relationen

· Sammlung von Erkenntnissen und Erfahrungen zu Radschnellwegen in ländlichen Räu-

men

· Nutzung der Ergebnisse für eine öffentliche politische Beteiligung mit dem Ziel ein ein-

heitliches positives Votum aus Politik und Bevölkerung für das Projekt und deren zeit-

nahe Realisierung zu erhalten. Bezugspunkt hierfür bildet auch das im Rahmen der Stu-

die erarbeitete Kommunikationskonzept (Anlage 1)

· Beantragung einer Landesförderung für einen ersten Realisierungsabschnitt

· Schaffung von Grundlagen für die sich anschließende Entwurfs-, Genehmigungs- und

Ausführungsplanung in einzelnen Realisierungsabschnitten.

· Erlangung der nächsten Qualifizierungsstufe im Rahmen der Regionale 2016
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2.2. Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung

Radschnellwege sollen durch eine 2016 zu erwartende Novellierung des Straßen- und Wegege-

setzes NRW (StrWG NW) voraussichtlich den Landesstraßen gleichgestellt werden und könnten

damit UVP-pflichtig werden. Ausnahmen dürften nach einer Vorprüfung des Einzelfalls (§ 3c des

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung [UVPG]) möglich sein.

2.3. Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan)

Ausführungen hierzu siehe Abschnitt 5

2.4. Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens

2.4.1. Ziele der Raumordnung/ Landesplanung und Bauleitplanung

Die Mobilität in den entwickelten Industrieländern befindet sich in einem spürbaren Wandel. Es

entsteht eine multimodale und klimafreundliche Mobilitätskultur. Zukunftsträchtige Mobilitätskon-

zepte werden daran gemessen, wie die knappen Ressourcen "Energie, Raum und Zeit" gesünder

und effizienter genutzt werden können. Ein wichtiger Konzeptbaustein ist in diesem Zusammen-

hang die Förderung der Nahmobilität. Nahmobilität ist die individuelle, nicht motorisierte Mobilität

im näheren Umfeld der Lebensmittelpunkte der Menschen. Damit sollen lebendige Städte und

Gemeinden mit attraktiven Aufenthalts- und Bewegungsflächen geschaffen werden, die ein Op-

timum an Bewegungsmöglichkeiten für alle Verkehrsteilnehmer bieten und das Zufußgehen und

Radfahren selbstverständlich machen. Dies führt zwangsläufig zur Notwendigkeit, die Infrastruk-

tur an die neuen Mobilitätsformen anzupassen.

Neben innerörtlichen Maßnahmen zur Förderung umweltfreundlicher Verkehrsmittel ist es für das

Funktionieren der einzelnen Nahmobilitätskonzepte unerlässlich, über die kommunale Ebene

hinaus zu denken und Kommunen und Regionen miteinander zu vernetzen. Nur wenn alle Mobi-

litätsbedürfnisse im Nahbereich bis 15-20 km mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln in guter

Qualität, sicher und ohne Zeitverluste befriedigt werden können, haben die einzelnen kommuna-

len Nahmobilitätskonzepte eine dauerhafte und nachhaltige Erfolgschance. Das Rückgrat dieser

Nahmobilitätskonzepte besteht deshalb in den Radschnellwegen, welche das Premiumprojekt in

der neuen Hierarchie des Radverkehrsnetzes bilden und damit als zentrale Netzelemente für die

Führung, Bündelung und Beschleunigung des Radverkehrs beitragen. Als besondere Form des

Radweges soll der Radschnellweg die Attraktivität des Fahrrades bzw. Elektrofahrrades – als
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umweltfreundliche Alternative zum Auto – auf mittleren Entfernungen zwischen 5 und 20 km er-

höhen.

Auf Grund der vorgenannten Ziele und Zusammenhänge fördert die Landesregierung in NRW –

als bundesweiter Vorreiter – die Projektentwicklung von Radschnellwegen. Mit den aktuell geför-

derten Projekten sollen Erfahrungen mit diesem für Deutschland neuartigen Infrastrukturelement

in unterschiedlichen raumplanerischen Zusammenhängen gesammelt werden.

Wichtige Projektziele für den Regio.Velo sind dabei:

· Generelle Steigerung des Radverkehrsanteils (Umsteiger vom MIV)

· Stärkung des Umweltverbundes: Mit dem Radschnellweg wird auch die Erreichbarkeit

der Bahnhöfe verbessert. Fahrrad und E-Bike werden zu Zubringern für den ÖPNV und

machen ihn auch für Berufs- und Ausbildungspendler interessant.

· Impuls für den Tourismus: Ein Radschnellweg erschließt auch neue touristische Gruppen

und stärkt den Radtourismus in der Region.

· Warentransport auf zwei Rädern: Durch einen gut ausgebauten Radschnellweg werden

auch Kurier- und Transportdienste im Nahbereich mit dem Fahrrad und E-Bike zu einer

realistischen Option.

2.4.2. Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhältnisse

Der Radschnellweg im westlichen Münsterland stellt eine neue Verkehrsinfrastruktur in der Re-

gion dar und wird mit diesem Angebot eine hohe Nachfrage generieren.

Damit zuverlässige Ergebnisse einer Potenzialanalyse erreicht werden können, wurde ein gut

kalibriertes und an dem Nutzungszweck orientiertes makroskopisches Verkehrsmodell aufge-

baut.

Ziel des Verkehrsmodells ist es, die Potenziale des Regio.Velo unter Einbezug der soziodemo-

graphischen Gegebenheiten zu ermitteln. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Lage von

Arbeitsplätzen, Wohnorten, aber auch Schulen, Freizeiteinrichtungen und ähnliches. Weiteres

Merkmal ist die Veränderung der Verkehrsmittelwahl, die mit der Qualitätsverbesserung der Ra-

dinfrastruktur einhergeht.
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In den folgenden Unterkapiteln werden die Methodik zu Aufbau und Kalibrierung des Verkehrs-

modells als Basis der Potenzialanalyse beschrieben und im Anschluss die Ergebnisse darge-

stellt.

2.4.2.1. Grundlagen

2.4.2.1.1. Modellierung des Radverkehrs

Die Modellierung des Radverkehrs stellt eine besondere Herausforderung dar. Insbesondere die

Routenwahl von Radfahrern ist von einer Vielzahl an Faktoren abhängig, die darüber hinaus nicht

in gleichem Maß für alle Radfahrer gelten, sondern je nach Radfahrertyp unterschiedlich wahr-

genommen werden und somit kaum quantifizierbar sind. Eine Sammlung von Einflüssen sind in

Hunt und Abraham (2007)1 sowie in Menghini (2008)2 zu finden.

Vor diesem Hintergrund ist nun die Frage zu stellen, wie ein Radschnellweg von Radfahrern

wahrgenommen wird. Als grundlegende Eigenschaften sind dabei zu sehen:

§ vom motorisierten Verkehr weitgehend unbeeinflusste, separate Lage

§ zügige und hindernisfreie Linienführung mit großzügigen Mindestbreiten

§ Trassierung mit wenig Konfliktpunkten und somit geringem Zeitverlust durch Anhalten

oder Warten an Knotenpunkten

§ Zweck der überregionalen und regionalen Radverkehrsverbindung

Anders als beim motorisierten Individualverkehr (MIV) steigt aufgrund der begrenzten Höchstge-

schwindigkeit des Radfahrers die Attraktivität nicht ausschließlich durch Steigerung der zulässi-

gen Geschwindigkeit und Kapazität. Um die Attraktivität des Radschnellwegs herauszustellen,

müssen zusätzliche Faktoren in das Modell integriert werden. Es wird daher ein Ansatz gewählt,

bei dem der Zeitaufwand und die Distanz der Strecke in gleichem Maß berücksichtigt werden.

Um die Attraktivität des Radschnellwegs (RSW) herauszustellen, wird der Zeitaufwand bei der

1 Hunt, J.D. und J.E. Abraham (2007) Influences on bicycle use, Transportation, 34 (4) 453-470.
2 Menghini, Gianluca (2008), Routenwahl von Fahrradfahrern, Masterarbeit, Universität Zürich
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Befahrung des RSW 20% geringer bewertet als bei umliegenden Strecken auf kommunalen Rad-

verkehrsnetzen. Dieser Ansatz besteht unabhängig von der ohnehin höheren Streckengeschwin-

digkeit des Radschnellwegs um neben der messbaren Reisezeitverkürzung auch die empfun-

dene höhere Streckenqualität abzubilden. Die Verringerung der Reisezeit um 20% stellt einen

Erfahrungswert dar, der sich in der Modellierungspraxis der PTV Transport Consult GmbH und

der Goudappel Coffeng bei vielfältigen Radschnellwegprojekten im In- und Ausland als plausibel

erwiesen hat.

Bei der Interpretation dieses Wertes hilft die nachfolgende Graphik.

Wie oben beschrieben, ergibt sich der Gesamtaufwand aus Distanz und Reisezeit. Mit steigender

Streckennutzungslänge steigt die Bereitschaft, einen Umweg für die Nutzung des Radschnellwe-

ges in Kauf zu nehmen. Bei Betrachtung des Gesamtaufwands ergibt sich eine Verringerung von

ca. 9%. Bei einer 10 km langen Fahrt auf dem Radschnellweg ergibt sich somit allein durch die-

sen Parameter die Bereitschaft, einen Umweg von 900m zurückzulegen.

Abb. 2-1: Darstellung des Gesamtaufwandes nach Entfernung

Unbeachtet bleibt in diesem Netz der für den Radverkehr sensible Einflussfaktor der Steigungen,

da aufgrund der geographischen Lage mit keinen nennenswerten Einflüssen durch Steigungen

oder Gefälle zu rechnen ist.
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2.4.2.1.2. Datengrundlage des Modellaufbaus

Für die Ermittlung des Radverkehrsaufkommens auf dem Radschnellweg wird aufgrund des für

ein Einzelprojekt sehr großen Aufwands kein vollständig neues Verkehrsmodell erstellt. Stattdes-

sen wird auf Grundlage bestehender Modelle ein für die Radverkehrsanalyse sinnvolles Modell

erstellt.

Als großräumige Basis wird das Verkehrsmodell des Integrierten Gesamtverkehrsplans NRW

(IGVP-NRW) genutzt. Dieser beinhaltet rund 4.600 Verkehrszellen in NRW mit vorliegenden

Strukturdaten hinsichtlich Einwohnern, Beschäftigten, Studienplätzen und Schülern. Zwischen

allen Verkehrszellen liegen Verkehrsströme vor für den Motorisierten Individualverkehr (MIV),

den Öffentlichen Nahverkehr (ÖV), das Rad und Fußgänger.

Dabei wird im Personenverkehr unterschieden zwischen den Fahrzwecken Beruf/Geschäft, Aus-

bildung, Versorgung und private Erledigung. Somit sind alle wichtigen Fahrzwecke differenzier-

bar. Da nicht alle Verkehrszellen des IGVP für die Betrachtung nötig waren, wurde als Grundmo-

dell ein Teilnetz hieraus erzeugt. Das Grundmodell des IGVP wird durch kleinräumige Modelle

der Städte Borken und Bocholt verfeinert. Die Berechnung der Verkehrserzeugung erfolgte im

IGVP-Modell mittels verhaltenshomogener Gruppen, denen spezifische Eigenschaften des Ver-

kehrsverhaltens zugeordnet sind. Zusätzlich werden die Gruppen unterschieden durch zwei we-

sentliche verhaltensbeeinflussende Faktoren: Pkw-Verfügbarkeit und Erwerbstätigkeit.

Zur Überprüfung der Modellaktualität wird ein Vergleich der aktuellen Einwohnerdaten mit den

im Modell hinterlegten Daten durchgeführt. Bei auffälligen Abweichungen erfolgt eine Überprü-

fung und gegebenenfalls eine Korrektur des Verkehrsaufkommens.

Integrierter Gesamtverkehrsplan Nordrhein-Westfalen (IGVP-NRW)

Die Bedarfs- und Ausbaupläne für den öffentlichen Personennahverkehr und für die Land-

straßen des Landes Nordrhein-Westfalen werden in einem integrierten Gesamtverkehrsplan

aufgestellt und fortgeschrieben.

Als Beurteilungsmethode für die Verkehrsinfrastrukturvorhaben wurde landesweit das ge-

samte Verkehrsgeschehen in einem Verkehrsmodell mathematisch analysiert. Auf dieser

Grundlage wurden die einzelnen Vorhaben nach einem einheitlichen Bewertungssystem be-

urteilt.
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Die Kalibrierung des Modells erfolgt auf Basis der Straßeninformationsdatenbank Nordrhein-

Westfalen (NWSIB). Darüber hinaus werden die distanzabhängigen Radverkehrsanteile der

Stadt Enschede aufgrund der räumlichen Nähe, umfassenden Datenlage und Ähnlichkeit heran-

gezogen.

2.4.2.1.3. Betrachtung der Verkehrserzeuger entlang der geplanten Trasse

Im Zuge der in den nachstehenden Kapiteln dargestellten Verfeinerung des Verkehrsmodells

wurden zunächst die wesentlichen Verkehrserzeuger entlang der Trasse betrachtet. Die folgende

Abbildung zeigt exemplarisch eine Darstellung des westlichen Streckenabschnitts.

Abb. 2-2: Verkehrserzeuger entlang der Trasse im westlichen Streckenabschnitt

In die Betrachtung einbezogen wurden Wohn- und Gewerbegebiete, Ausbildungsstätten, größere

Arbeitgeber in der Region und Freizeitziele.

Eine Kartendarstellung der betrachteten Verkehrserzeuger über die gesamte Trasse einschließ-

lich einer Auflistung kann der Anlage 4 entnommen werden.
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2.4.2.1.4. Pendlerverflechtungen

Die Potenzialermittlung des Radschnellwegs basiert im Wesentlichen auf raumstrukturellen Da-

ten sowie Parametern des Verkehrsverhaltens, die im nachfolgend beschriebenen Modell zu-

sammengeführt zur Berechnung einer verkehrsmittelfeinen Verkehrsnachfrage genutzt werden.

Darüber hinaus wurden Beobachtungen des aufgetretenen Verkehrsaufkommens hinzugezogen,

um das berechnete Verkehrsaufkommen zu verifizieren und das Potenzial einzelner Nachfrage-

gruppen aufzuschlüsseln.

Die nachfolgende Darstellung basiert auf der Pendlerrechnung NRW 2011, korrigiert 2012:

Abb. 2-3: Pendlerströme zwischen den Städten entlang des Regio.Velo

Anhand der Abbildung sind die unterschiedlich starken Pendlerströme zwischen den Städten des

Radschnellwegs erkennbar. Insbesondere zwischen den Städten Bocholt und Rhede besteht ein

sehr hohes Pendleraufkommen. Das Aufkommen zwischen Velen, Gescher-Hochmoor und Co-

esfeld liegt dagegen deutlich geringer.

2.4.2.1.5. Aufteilung des Radverkehrs nach Wegezwecken

Neben den Berufspendlern bestehen weitere Nachfragegruppen, die verschiedenen Wegezwe-

cken nachgehen. Auf Basis der Ergebnisse der SrV-Erhebung (siehe Erläuterung) 2013 wurde

ausgearbeitet, welchem Zweck die mit dem Rad durchgeführten Wege hauptsächlich dienen.
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Tab. 2-1: Wegezwecke gem. SrV 2013, Mittelzentrum, flache Topografie

Wegezweck Anteil der insgesamt mit dem Rad durchge-
führten Wege

Arbeitsplätze 17,0%

Kita/Schule/Ausbildung 22,2%

Einkauf/Dienstleistung 28,5%

Freizeit 29,4%

Anderer Zweck 3,0%

Dabei wurde die Städtekategorie Mittelzentrum, flache Topographie gewählt. Die Anteile setzen

sich zusammen aus zwei Faktoren

§ Die Häufigkeit, mit der einem Wegezweck nachgegangen wird,

§ Die Wahrscheinlichkeit, dass für den Wegezweck das Rad als Verkehrsmittel gewählt
wird.

Es zeigt sich, dass insbesondere Freizeitaktivitäten und Einkäufe/Dienstleistungen mit dem Rad

durchgeführt werden. Darüber hinaus ist der Ausbildungsverkehr mit 22,2% ein relevanter Anteil

im Radverkehr. Er ist insgesamt etwas geringer als das Aufkommen in Freizeit und Ein-

kauf/Dienstleistungen, da das Gesamtaufkommen des Ausbildungsverkehrs geringer ist.

2.4.2.1.6. Tourismus

Da der Radverkehr neben dem Alltagsverkehr auch als Verkehrsmittel für die Freizeitgestaltung

genutzt wird und darüber hinaus das Rad auch einen hohen Sport- und Freizeitwert mit sich

bringt, ergibt sich auf diese Weise ein zusätzliches Verkehrsaufkommen.

System repräsentativer Verkehrsbefragungen

Im Rahmen von Haushaltsbefragungen in ausgewählten Städten und Regionen werden Infor-

mationen zum Verkehrsverhalten ermittelt. Die Städte werden in Kategorien eingeteilt (bsp.

Mittelzentrum, flache Topographie) und stadtspezifische Kennwerte bestimmt. Darüber hinaus

erfolgt eine vertiefte Analyse des Verkehrsverhaltens, bsp. für bestimmte Personengruppen.

Link: http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/vkw/ivs/srv/2013/SrV2013_Ergebnisse
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Zu dem Verkehr, der durch die Bewohner der Region entsteht, kommt bei einem attraktiven Rad-

verkehrsangebot der Verkehr durch Tourismus hinzu. In der Region bestehen bereits jetzt viele

Radrouten, die das Potenzial im Radtourismus widerspiegeln:

§ Der Westkurs der 100 Schlösser Route verläuft bereits entlang der Strecke Isselburg –
Bocholt – Rhede – Velen. Hier besteht die Möglichkeit einer Verknüpfung der Radwege.

§ Der Radweg Naturpark Hohe Mark verbindet ebenfalls die Städte Isselburg – Bocholt –
Rhede – Borken – Velen, wenn auch mit einer anderen Linienführung. Hier besteht die
Möglichkeit, Routenalternativen anzubieten.

§ In der Region Isselburg verläuft die NiederRheinroute mit einigen Verbindungswegen
zwischen Isselburg und Bocholt. Eine Verbindung der Radwege bzw. entsprechende
Hinweisschilder können zu einem attraktiven Radnetz beitragen.

§ In der Nähe von Bocholt, Rhede, Borken und Velen verläuft der Radweg Agri cultura,
ebenso wie die Flamingoroute.

§ Der Radweg Aaroute stellt eine mit wenigen Umwegen geführte Verbindung der Städte
Bocholt, Rhede, Borken, Ramsdorf, Velen und Gescher dar. Der Radweg verläuft entlang
der Bocholter Aa. Hier ist eine Abstimmung sinnvoll, in welchen Abschnitten der Radweg
auf dem RSW geführt werden sollte.

§ Die Sandsteinroute verläuft auf einem Rundkurs östlich von Coesfeld. Eine entspre-
chende Anbindung bzw. Hinweisschilder können zu einem attraktiven Radnetz beitragen

Ergänzend zu der Vielzahl der bestehenden Radwege, wurde in der Region ein „Fietsenbus“, ein

Busangebot speziell für Radfahrer, eingeführt. Entlang des geplanten Regio.Velo verlaufen die

Buslinien R51 und R61. Sie verkehren am Wochenende im 2-Stunden-Takt.

Anhand der bestehenden Infrastruktur ist deutlich erkennbar, dass das Rad einen wichtigen Stel-

lenwert in der Freizeitgestaltung einnimmt. Mit dem parallelen Verlauf des Radschnellweges zu

einigen Freizeitrouten ist damit zu rechnen, dass einige Radfahrten, zumindest abschnittsweise,

auf dem Regio.Velo stattfinden. Darüber hinaus scheint es sinnvoll, Routen auf Teilstrecken auf

den Radschnellweg zu legen, um beispielsweise innerstädtisch eine attraktive Routenführung zu

gewährleisten.

In Bezug auf die tägliche Belastung des Regio.Velo ist das Potenzial schwer zu beziffern, das

sich aus dem Tourismus ergibt, da es von dem zukünftigen Verlauf der Radrouten abhängig ist.

Der Radtourismus ist außerdem hauptsächlich am Wochenende im Sommerhalbjahr präsent,

wodurch nur wenig Überlagerung mit dem werktäglich auftretenden Verkehr, der im Modell ab-

gebildet wurde, stattfindet.
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2.4.2.1.7. Radfahrten durch Kurier- und Transportdienste

Kurier- und Transportfahrten werden insbesondere in Ballungsgebieten inzwischen häufig von

Fahrradkurieren durchgeführt. Vom DLR wurde ein Projekt zu Einsatzzwecken von Lastenfahr-

rädern wissenschaftlich begleitet3. Insgesamt 40 elektrisch unterstützte Lastenfahrräder wurden

in innerstädtischen, verkehrlich stark belasteten Gebieten eingesetzt.

In den Unternehmen, in denen die Lastenfahrräder eingesetzt wurden, wurden die Fahrzeuge für

8% der insgesamt durchgeführten Sendungen eingesetzt. Sie wurden insbesondere für Fahrten

in die städtischen Kerngebiete eingesetzt. Die durchschnittliche Distanz einer Kurierfahrt liegt bei

etwa 4 km.

Hinsichtlich der weiteren Entwicklung von Lastenfahrrädern werden weitere Ideen, beispiels-

weise im Marketing oder der Kundenakquise eingebracht. Eine weitere Idee ist der Einsatz im

privaten Güterverkehr: Das Möbelhaus Ikea in Hamburg bietet die Lieferung der Einkäufe per

Lastenrad an.

Es ist erkennbar, dass der Lastentransport per Fahrrad einen innovativen Bereich des Verkehrs-

wesens darstellt. Die verkehrlichen innerstädtischen Probleme erfordern flexible Lösungsan-

sätze.

Der Einsatz von Lastenrädern im Untersuchungsgebiet scheint entsprechend der beschriebenen

Studie hauptsächlich in größeren Städten, bsp. Bocholt, Borken, Coesfeld, sinnvoll, wobei kurze

Strecken in verkehrlich belasteten Gebieten bedient werden. Entlang des Regio.Velo im Sinne

von städteübergreifenden Verbindungen ist davon auszugehen, dass die Zeitvorteile des moto-

risierten Verkehrs und dessen höhere Flexibilität hinsichtlich der Kombination von Aufträgen bei

längeren Distanzen die Vorteile der Radkuriere überwiegen. Es ist daher anzunehmen, dass der

Radschnellweg nur im Nahbereich von Radkurieren und Lastenrädern genutzt wird.

3 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt: Projekt „Ich ersetze ein Auto“, http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-
10081/151_read-10155/#/gallery/7197
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2.4.2.2. Modellaufbau

2.4.2.2.1. Abgrenzung des Untersuchungsgebiets

Die nachfolgende Darstellung zeigt den Modellausschnitt, der für die Potenzialanalyse des Re-

gio.Velo gewählt wurde. Es wurde sowohl der Radschnellweg zwischen Isselburg bis Gescher-

Hochmoor, als auch über einen gesonderten Auftrag der ursprünglich als Konzept eingereichte

Streckenabschnitt von Isselburg bis Coesfeld betrachtet.

Abb. 2-4: Modellausschnitt Untersuchungsgebiet (grün: Regio.Velo, blau:Verkehrszellen)

Es ist erkennbar, dass im Bereich südlich des Radschnellwegs das Untersuchungsgebiet sehr

weiträumig gewählt wurde. Im nördlichen Teil geht die Modellgrenze einher mit der Landes-

grenze, wodurch gerade im Bereich Isselburg die Grenze nahe am Radschnellweg verläuft. Es

ist jedoch an jeder Stelle gewährleistet, dass das Einzugsgebiet von mindestens 1 km beidseits

der Trasse abgebildet werden kann.

2.4.2.2.2. Modellzusammenführung

Wie oben beschrieben, stellt das IGVP-Modell das Grundmodell dar. Sofern detaillierte Informa-

tionen verfügbar waren, wurde eine Verfeinerung vorgenommen. So wurde in den Städten
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Bocholt und Borken die Verkehrszelleneinteilung der städtischen Verkehrsmodelle übernommen.

In einem weiteren Schritt wurde das Quell- und Zielverkehrsaufkommen der neuen Zellaufteilung

angepasst.

Darüber hinaus ist die Anpassung des städtischen Umlands in direkter Umgebung des Rad-

schnellwegs zu nennen. Besonders großflächige Verkehrszellen wurden unter Berücksichtigung

von örtlichen Gegebenheiten (beispielsweise die Lage von Wohngebieten, besondere Einrich-

tungen) gesplittet und dessen Verkehrsaufkommen sinnvoll aufgeteilt. Im Ergebnis verfügte das

von PTV erstellte Verkehrsmodell im Untersuchungsgebiet über 447 Verkehrsbezirke.

Abb. 2-5: Modellzusammenführung

Das Netzmodell basiert auf Daten von Openstreetmap. Die eingelesenen Daten wurden überprüft

und wenn nötig korrigiert. Die meisten Korrekturen wurden bei den hinterlegten Geschwindigkei-

ten und Kapazitäten durchgeführt.
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2.4.2.2.3. Modellierung des Radschnellwegs

Es wurde bereits ausgeführt, dass die Routenwahl von Radfahrern von vielen Einflüssen geprägt

ist. Entsprechend ist auch von großer Bedeutung, wie der Radschnellweg im Verkehrsmodell

hinterlegt wird. Grundsätzlich werden den Strecken entsprechend dem aktuellen Planungsstand

folgende Eigenschaften zugewiesen:

§ Selbstständig geführt

§ Straßenbegleitend

§ Fahrradstraße

§ Tempo-30-Zone

§ Kein Radschnellwegstandard.

Je nach Eigenschaft werden die Strecken selbstständig angelegt oder in das bestehende Netz

integriert. Sofern kein Radschnellwegstandard gegeben ist, wurde die oben genannte Verringe-

rung der Reisezeit innerhalb der Routenwahl nicht eingerechnet.

2.4.2.2.4. Korrektur der Nachfragematrizen

Mit dem IGVP-Verkehrsmodell als Arbeitsgrundlage sind auch Verkehrsnachfragematrizen des

ÖV-, IV-, Rad- und Fußverkehrs gegeben. Da der Abschluss des IGVP im Jahr 2006 inzwischen

9 Jahre zurückliegt, war zu prüfen, ob sich im Hinblick auf die raumstrukturellen Daten grundle-

gende Änderungen ergeben haben.

Zur Überprüfung wurden die Einwohnerzahlen der Städte in möglichst detaillierter Form abge-

fragt und mit den hinterlegten Einwohnerzahlen verglichen. Zusammengefasst zeigt sich eine

Erhöhung der Einwohnerzahlen um 4,7%.
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Tab. 2-2: Vergleich Einwohnerzahlen

Stadt Einwohner-
zahl Modell

Einwohner-
zahl aktuell Änderung

Isselburg 10.744 11.298 5,2%

Bocholt 70.882 74.363 4,9%

Rhede 18.168 19.388 6,7%

Borken 39.766 41.345 4,0%

Velen 12.404 12.950 4,4%

Gescher-Hochmoor 2.078 2.458 18,3%

Coesfeld 25.187 25.881 2,8%

Es wurde davon ausgegangen, dass sich mit der Erhöhung der Einwohnerzahl keine signifikante

Änderung der Einwohnerstruktur ergeben hat (bsp. Verschiebung der Altersstruktur, Erwerbstä-

tigkeit, u. ä.). Somit wurde das Verkehrsaufkommen mit dem gleichen Faktor hochgerechnet, wie

sich die Bevölkerungsanzahl verändert hat.

2.4.2.2.5. Überprüfung der MIV-Nachfragematrix

Weitere Grundlage des Modellaufbaus waren bestehende Zähldaten aus der NW-SIB, mit denen

die Umlegungsergebnisse der MIV-Matrix überprüft werden können. Diese Prüfung wird durch-

geführt, um die Qualität der vorliegenden Daten zu überprüfen und bei Unstimmigkeiten Rück-

schlüsse für die Bestimmung der Radverkehrsmatrix ziehen zu können.

Anzumerken ist an dieser Stelle, dass die Daten aus dem Jahr 2010 stammen und lediglich die

Verkehrsstärken des übergeordneten Netzes wiedergeben. Die Kalibrierung, die mit diesen Da-

ten erreicht werden kann, ist also für den Zweck der Radverkehrsberechnung nur bedingt ziel-

führend.

Zusammengefasst lassen sich für 20 Zählstellen folgende Ergebnisse zusammenfassen

§ In 90% der Fälle ist der GEH-Wert geringer als 154

4 Der GEH-Wert ist ein Indikator zur Bestimmung der Abweichung von Zähl- und Modelldaten. Er zieht sowohl die absolute als auch
die relative Abweichung ein. Es wird empfohlen, dass bei der Betrachtung vom Tagesverkehr mehr als 85% einen GEH-Wert <15
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§ Absolute Abweichung über alle Zählstellen: 5.200 Kfz/h

§ Relative Abweichung über alle Zählstellen: 2,8%

2.4.2.2.6. Bestimmung der Radverkehrsmatrix

Im Rahmen der Modellerstellung des IGVP-NRW wurden Nachfragematrizen der Verkehrsträger

Fuß, Rad, öffentlicher Verkehr (ÖV) und MIV erzeugt. Entsprechend des typischen Anwendungs-

falls des IGVP-Modells liegt der Schwerpunkt tendenziell auf überregionalen Verkehrsbeziehun-

gen und somit hauptsächlich auf dem MIV.

Um die Qualität der Radverkehrsmatrix als besonders wichtiges Element der Potenzialanalyse

des Radschnellwegs zu sichern, wurde festgelegt, die Radverkehrsmatrix auf Basis der Rad- und

MIV-Matrix des IGVP für das vorgesehene Untersuchungsgebiet erneut zu bestimmen. Für die-

sen Ansatz war eine erneute Berechnung der Verkehrsträgerwahl erforderlich.

Bei der Berechnung sollte insbesondere berücksichtigt werden, dass der Aufwand der zurückzu-

legenden Strecke je nach Verkehrsmittel und Distanz unterschiedlich bewertet wird. Während

der Nahverkehr von Fuß- und Radverkehr geprägt ist, nimmt der MIV mit steigender Distanz zu.

Abb. 2-6: Radverkehrsanteile nach Distanzklassen der Stadt Enschede

haben (vgl. Friedrich, M., Schiller, C.: Modellierung von Verkehrsangebot und Verkehrsnachfrage. Weiterbildungskurs 3.3.-5.3.2010.
Skript. Stuttgart/Dresden 2010
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Zur Abbildung dieses Zusammenhangs wurden unterschiedliche Parameter für den Rad- und IV-

Verkehr hinterlegt, die auf Basis von distanzabhängigen Radverkehrsanteilen der Stadt En-

schede kalibriert wurden.

Die Stadt Enschede wurde als Referenz gewählt, da vergleichbare räumliche Voraussetzungen

bestehen:

§ Die Stadt Enschede hat mit einem Rad-Anteil von 31% einen ähnlich hohen Wert wie die
Städte Bocholt, Borken oder Coesfeld,

§ aufgrund der Stadtstruktur sind einerseits kurze und mittlere Distanzen, beispielsweise
zur Universität, mit dem Rad erreichbar und

§ in naher Umgebung (ca. 10km) liegen die Städte Hengelo, Oldenzaal und Gronau
(Westf.) womit stadtübergreifender Radverkehr anzunehmen ist.

Bei Betrachtung des gesamten Untersuchungsgebiets ergeben sich die nachfolgenden Radver-

kehrsanteile. Sie liegen geringfügig unterhalb der Werte der Stadt Enschede. Damit ist die Ein-

haltung des Modal Split in der Region gewährleistet.

Abb. 2-7: Radverkehrsanteile nach Distanzklassen-Modellwerte des Untersuchungsgebietes
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2.4.2.3. Ergebnisse Potenzialuntersuchung

2.4.2.3.1. Einflüsse des Radschnellwegs auf die Verkehrsträgerwahl

Die Ergänzung des bestehenden Radverkehrsnetzes um eine hochwertige, städteverbindende

Radverkehrsanlage stellt eine deutliche Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur dar. Sofern

die Lage des Radschnellwegs für einen großen Teil der Bevölkerung leicht erreichbar ist und

wichtige Routen beispielsweise zur Arbeitsstelle oder Schule abdeckt, besteht ein hohes Poten-

zial für das Radverkehrsaufkommen. Das betrifft in erster Linie solche Verkehrsteilnehmer, die

bereits heute das Fahrrad nutzen. Darüber hinaus werden aber auch weitere Bevölkerungs-

schichten angesprochen, die zu Umsteigern von anderen Verkehrsmitteln werden können. Die-

ser besonders aus ökologischer, aber auch aus verkehrlich strategischer Sicht wichtige Schritt

kann durch Maßnahmen von Marketing, Verkehrserziehung und –schulung von Kindern und Er-

wachsenen sowie weiteren ergänzenden Maßnahmen deutlich gesteigert werden. Diese Maß-

nahmen sind in ihrer Wirkung jedoch schwer quantifizierbar, da sie vom Umfang aber auch von

der Empfänglichkeit der Einwohner abhängen. In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass

sich die Zahl der mit dem Rad zurückgelegten Wege um 3% erhöht.

Abb. 2-8: Radverkehrsanteile nach Distanzklassen – Modellwerte mit Regio.Velo

Für den sogenannten Mit-Fall, also eine Realisierung des Regio.Velo, wurden daher die Nach-

fragematrizen für alle Verkehrsträger erneut berechnet. Die nachfolgenden Abbil-dungen zeigen

den Einfluss des Radschnellwegs. Gegenüber dem Analysefall ergibt sich eine Erhöhung des
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Radverkehrsanteils um ca. 1,5% bezogen auf den Modal-Split-Anteil im gesamten Untersu-

chungsgebiet.

Tab. 2-3: Radverkehrsanteile ausgewählter Städte

Stadt ohne Regio.Velo mit Regio.Velo

Bocholt 32,70% 33,28%

Rhede 30,89% 31,64%

Borken 31,23% 31,29%

Coesfeld 29,25% 30,04%

gesamtes Untersuchungsgebiet 22,64% 24,06%

Abb. 2-9: Modal-Split ohne Regio.Velo (Nullfall) und mit Regio Velo (Mitfall)

Bei einer unterstellten gleichbleibenden Fahrtenanzahl pro Tag bedeutet dies, dass hinsichtlich

des gesamten Radverkehrsaufkommens zwischen Isselburg und Coesfeld rund 15.700 Fahrten

vom MIV und 5.000 Fußwege auf das Fahrrad verlagert werden. Hinzu kommen die Fahrradnut-

zer, die bereits heute mit dem Rad inter- und intrakommunal unterwegs sind und abschnittsweise

die Trasse des Regio.Velo nutzen werden. Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Ergeb-

nisse für die Abschnitte Isselburg-Velen und Isselburg-Coesfeld.
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Tab. 2-4: Radverkehrspotenziale

Kenngröße Isselburg-Velen Isselburg-Coesfeld

Radfahrten pro Tag Regio.Velo 60.800 Fahrten/Tag 65.000 Fahrten/Tag

Fahrradkilometer pro Tag auf dem
Regio.Velo

288.000 Rad-km/Tag 308.000 Rad-km/Tag

durchschnittliche Fahrtweite auf den
Regio.Velo

4,7 km

Neues Radverkehrsaufkommen
durch Wechsler vom MIV

13.100 Fahrten/Tag 15.700 Fahrten/Tag

Eingesparte Pkw-km pro Tag 98.700 Pkw-km/Tag 120.900 Pkw-km/Tag

Betrachtet man das gesamte Radverkehrsaufkommen auf der Strecke Isselburg-Coesfeld sind

dort ohne Regio.Velo innerhalb des Modellbereiches 323.200 Fahrten/Tag ablesbar, mit Reali-

sierung des geplanten Radschnellweges erhöht sich diese Zahl auf 343.900 Fahrten/Tag, die

absolute Steigerung um 20.700 Fahrten entspricht einer relativen Steigerung von rund 6%.

2.4.2.3.2. Streckenbelastungen Regio.Velo

In dem in der Anlage 4 beigefügten Lageplan ist der Streckenverlauf des Regio.Velo dargestellt

und abschnittsweise die Belastung eingezeichnet.
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Abb. 2-10: Streckenbelastungen Regio.Velo [Radfahrten/Tag]

Zusammenfassend sind die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Belastungen gegeben.

Hierbei ist zu beachten, dass insbesondere bei innerstädtischen Abschnitten – beispielsweise in

Bocholt – sich Verlagerungen aus dem vorhandenen Radwegenetz der Kommunen ergeben, die

zu DTVw-Werten von über 10.000 führen. Diese innerstädtischen Belastungen sind aufgrund der

vorwiegend interkommunalen Verbindung nicht in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Tab. 2-5: Querschnittsbelastungen des Regio.Velo zwischen den Städten [Radfahrten/Tag]

Abschnitt Streckenbelastung Min. Streckenbelastung Max.

Isselburg – Bocholt 500 1.500

Bocholt – Rhede 4.950 5.700

Rhede – Borken 2.050 2.650

Borken – Velen 900 1.750

Velen – Gescher-Hochmoor 750 800

Gescher-Hochmoor – Coesfeld 250 500
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2.4.2.3.3. Verifizierung der Ergebnisse

Zur Verifizierung der durch PTV ermittelten Ergebnisse wurde durch den niederländischen Part-

ner, die Goudappel Coffeng BV, ein unabhängiges Verfahren der Potenzialermittlung durchge-

führt. Goudappel plant und realisiert bereits seit einigen Radschnellwege u.a. in den Niederlan-

den.

Grundlage der Verifizierung war eine Übergabe der Verkehrsmodelldaten für den Null-Fall ohne

Radschnellweg. Kern der zweiten Betrachtung ist zunächst die Ermittlung der Gesamtzahl aller

Pkw-Fahrten innerhalb des Untersuchungsgebietes, einer Definition der Pkw-Fahrten bei denen

sich mit dem Rad eine Reisezeitersparnis ergibt, die Ermittlung des Modal-Split vom Pkw zum

Rad und abschließend eine Identifizierung der zusätzlichen Radfahrten auf dem Regio.Velo. Zu-

nächst wurde ein Basisszenario mit 250 Zonen (=Bezirke) entlang des geplanten Radschnellwe-

ges gebildet. Kenngrößen, auf denen im Rahmen der Verifizierung der Potenziale abgestellt wur-

den, sind Reisegeschwindigkeiten, Kapazitäten und Verkehrsaufkommen.

Für die Analyse wurden drei Szenarien gebildet auf Basis von ermittelten Radfahrgeschwindig-

keiten. Die ersten beiden Szenarien unterscheiden sich hinsichtlich der Reisegeschwindigkeit auf

dem geplanten Radschnellweg mit 20 bzw. 25 km/h. Ergänzend hierzu wurde ein Low-Case-

Szenario betrachtet mit zwei Beschränkungen des Modal-Split:

§ Verlagerungseffekte treten nur auf bei einem Reisezeiteffekt größer zwei Minuten und

§ Verlagerungseffekt wird auf 10% maximiert.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Ergebnisse des mittleren Szenarios, bei dem von einer

Reisegeschwindigkeit von 20 km/h ausgegangen wird.
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Abb. 2-11: Modal-Shift von MIV zum Rad nach Reisezeitgewinn

Dieses mittlere Szenario wurde durch den niederländischen Gutachter als realistisch bewertet.

Die folgende Abbildung verdeutlicht die Ergebnisse der betrachteten Szenarien mit den Ergeb-

nissen des Verkehrsmodells PTV.

Abb. 2-12: Potenziale Regio.Velo
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Über die Gesamtstrecke von Isselburg nach Coesfeld zeigte das mittlere Szenario die größte

Übereinstimmung mit den Ergebnissen, die durch PTV ermittelt wurden. Die Vorgehensweise

und Ergebnisse wurden in einem interkommunalen Arbeitskreis ausführlich erläutert und dabei

festgelegt, dass die dargestellten Ergebnisse valide sind und als Grundlage in die Nutzen-Kos-

ten-Analyse einfließen sollten.

2.4.2.3.4. Zusammenfassung Potenzialanalyse

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen einen signifikanten Einfluss des Radschnellwegs einerseits

auf die Verkehrsträgerwahl der Einwohner und andererseits auch auf die Routenwahl der Rad-

fahrer.

Durch den aus Sicht des Radverkehrs bereits jetzt sehr guten Modal-Split-Anteils von teilweise

über 30% spricht der geplante Radweg einen großen Bevölkerungsanteil an und ist somit als

wichtiger Baustein des stadtübergreifenden Verkehrs zu sehen.

Bei der Betrachtung der zu erwartenden Radfahrten pro Tag zwischen den Städten ist besonders

zwischen Bocholt und Borken ein sehr hohes Radverkehrsaufkommen zu erkennen. Es beträgt

bis zu 5.600 Fahrten/Tag (Abschnitt Bocholt – Rhede) und übersteigt damit sogar die Abschät-

zung der Voruntersuchung. Beim Vergleich der Voruntersuchung mit dem hier berechneten Ver-

kehrsaufkommen sind einige methodische Unterschiede zu berücksichtigen, mit denen die Ab-

weichung erklärt werden kann.

Anders als in der Voruntersuchung basieren die hier dargestellten Potenziale auf einem Modell,

das den Radverkehr als Teil des Gesamtverkehrsaufkommens betrachtet. Somit konnte berück-

sichtigt werden, welches Verlagerungspotenzial von anderen Verkehrsträgern auf den Radver-

kehr besteht. Im Detail ist die Veränderung des Modal Split in Abschnitt 2.4.2.3 dargestellt.

Weiterhin bestehen Unterschiede in der Abgrenzung des Einzugsgebiets. Zur Abschätzung des

Aufkommens wurde in der Voruntersuchung ein Korridor von 1km auf jeder Seite der geplanten

Trassen betrachtet. Mit der Aufkommensberechnung anhand eines Verkehrsmodells besteht

keine räumliche Eingrenzung. Die Begrenzung erfolgt auf Basis der tatsächlich mit dem Rad zu-

rücklegten Wege.
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2.4.3. Verbesserung der Verkehrssicherheit

Mit dem Radschnellweg wird der Modal Split zugunsten umweltfreundlicher Verkehrsmittel be-

einflusst. D.h., mehr Personen als bisher fahren mit dem Rad. Inwiefern dies zu einer Verbesse-

rung der Verkehrssicherheit beiträgt, kann zunächst nicht eindeutig hergeleitet werden, da ins-

besondere in Deutschland noch keine Erfahrungen mit Radschnellwegen vorliegen.

Für die Ermittlung der Anzahl Unfallschäden bestehen darüber hinaus keine ortsspezifischen

Werte, es werden daher Durchschnittswerte aus der standardisierten Bewertung herangezogen.

Abweichend von der NKA-Rad werden sowohl die Innerorts- als auch die Außerortsunfälle be-

rücksichtigt. Da im Rahmen des Projektes keine ortsspezifischen Werte ermittelt werden konn-

ten, wurden die Unfallraten und Unfallkostensätze der Standardisierten Bewertung genutzt.

Im Ergebnis wird eine Senkung der Verkehrsunfälle im Einzugsbereich des Radschnellwegs Re-

gio.Velo prognostiziert. Diese entspräche einer Vermeidung von etwa 4 Schwerverletzten und 23

Leichtverletzten auf den Straßen der Projektkommunen pro Jahr.

Diese Einschätzung deckt sich mit Erfahrungen, die an Radschnellwegen in den Niederlanden

gesammelt wurden. Die Anzahl der Verkehrsunfälle und die Unfallschwere sind im Zusammen-

hang mit der Förderung des Radverkehrs rückläufig. Das Büro Goudappel Coffeng verfügt aus

diversen „Nachher-Untersuchungen“ über die entsprechenden Erkenntnisse.

2.5. Verringerung bestehender Umweltbeeinträchtigungen

Die wesentlichen Erkenntnisse aus den im Rahmen der vertiefenden Machbarkeitsstudie durch-

geführten verkehrsplanerischen Untersuchungen betreffen den Umstieg von Autofahrern auf das

Fahrrad, einer damit verbundenen Reduzierung von PKW-Fahrten und den damit verringerten

Immissionen.

Tab. 2-6: Verkehrsplanerische Kenngrößen

Kenngröße Abschnitt
Isselburg-Velen

Radfahrten pro Tag auf dem Radschnellweg 60.800 Fahrten/Tag

Fahrradkilometer pro Tag auf dem RSW 288.000 Rad-km/Tag
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Durchschnittliche Fahrtweite auf dem RSW 4,7 km

Neues Radverkehrsaufkommen durch Wechsler vom MIV 13.100 Fahrten/Tag

Eingesparte Pkw-km pro Tag 98.700 Pkw-km/Tag

Mit diesen in der Tab. 2-6 dargestelltem Wechsel vom PKW zum Fahrrad sind die nachstehend

aufgeführten Umwelteffekte verbunden:

Tab. 2-7: Verringerung von Umweltbeeinträchtigungen

 Abschnitt Isselburg - Velen

Eingesparte CO2-Emissionen 5.992 t/Jahr

Eingesparte Pkw-km/Jahr 22,96 Mio. Pkw-km/Jahr

2.6. Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses

Die elementaren, positiven Wirkungen des Radschnellweges zur Förderung der Nahmobilität

(vgl. Abschnitt 2.4) begründen objektiv das öffentliche Interesse.

Darüber hinaus werden vielfältige Aktivitäten in der Umsetzung des Kommunikationskonzepts

(Anlage 1) unternommen, um sowohl auf der politischen Ebene als auch in Breiten Teilen der

Bevölkerung die Neugier und das Interesse an diesem neuartigen Infrastrukturelement zu we-

cken.

Objektiv belegt wurde die bereits jetzt schon prognostizierbare Verkehrsnachfrage auf dem Rad-

schnellweg mit den, auf zwei verschiedene Arten berechneten Verkehrsmengen (vgl. Abschnitt

2.4.2). Immerhin induziert der neue Radschnellweg 13.100 zusätzliche Fahrten/ Tag, die aus

dem Umstieg vom PKW auf das Fahrrad resultieren. Insgesamt ist von 60.800 Fahrten/ Tag auf

dem Radschnellweg auszugehen. Darüber hinaus wurde ein Nutzen-Kosten-Verhältnis in der

Größenordnung von 4,41 ausgewiesen (vgl. Kap. 6.3). Absolut bedeutet dies, einem finanziellen

Aufwand von ca. 42,011 Mio.€ steht ein volkswirtschaftlicher Nutzen von ca. 185,268 Mio. € ge-

genüber.
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3. Vergleich der Varianten und Wahl der Linie

3.1. Beschreiben des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet (vgl. Abb. 3-1) erstreckt sich von der niederländischen Grenze aus der

Ortsmitte Anholt bis zur Ortsmitte Velen. Dieser Bereich (in der Abb. rot umrandet) umfasst das

Gebiet für die vertiefende Machbarkeitsuntersuchung. Darüber hinaus wurde in verkehrsplaneri-

scher Hinsicht für das erweiterte Gebiet (in der Abb. Grün umrandet) bis Coesfeld die Potenzi-

alermittlung durchgeführt.

Für die Variantenbetrachtung bedeutsam ist nur das Gebiet Isselburg (Anholt) – Velen.

Abb. 3-1: Untersuchungsraum

Die vorliegende Planung baut auf den Ergebnissen der 1. Machbarkeitsuntersuchung aus dem

Jahr 2013 auf. Die dort entwickelte Trassenführung bildete die Arbeitsgrundlage und damit die

Ansatzpunkte für vertiefende Untersuchungen, die meistens in Verbindung mit Variantenunter-

suchungen standen.
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3.2. Beschreiben der untersuchten Varianten

Die folgenden Erläuterungen werden nach den Orten Isselburg, Bocholt, Rhede, Borken und Ve-

len gegliedert.

Zum besseren Verständnis wird die Trassenbeschreibung aus der 1. Machbarkeitsuntersuchung

jeweils kursiv gedruckt den Variantenbetrachtungen vorangestellt.

Veranschaulicht wurden die betrachteten Trassierungsvarianten in einem Lageplan Varianten-

übersicht (Anlage 2 zu diesem Bericht).

3.2.1. Isselburg

Auszug aus der 1. Machbarkeitsuntersuchung (kursiv gedruckt):

Der Radschnellweg hat seinen Ausgangspunkt im unmittelbar an der niederländischen Grenze

liegenden Isselburger Ortsteil Anholt. Von hier aus ergeben sich in der Zukunft Weiterführungs-

und Verknüpfungsmöglichkeiten in Richtung Ulft (NL), Terborg (NL) und Doetinchem (NL) und

über Rees und Emmerich in Richtung Arnhem (NL) und Nijmegen (NL) mit den dort bereits be-

stehenden Radschnellwegen.

Die Bahntrasse steht auf Isselburger Stadtgebiet nicht mehr zur Verfügung. Es bietet sich eine

Routenführung an, die zieldirekt in geradliniger Form die drei Isselburger Ortsteile Anholt, Issel-

burg und Werth in ihren Kernbereichen miteinander verknüpft und in der Weiterführung direkt auf

den Bocholter Industriepark stößt. Eine zunächst ins Auge gefasste Verbindung zwischen den

Ortsteilen Werth und Isselburg über die nördlich verlaufende L 605 (Schüttensteiner Straße)

wurde aufgrund der umwegigen Führung und der aufwendigen Einpassung verworfen.

In Anholt verläuft der konzipierte Radschnellweg zunächst als einseitiger Zweirichtungsradweg

innerorts entlang der Isselburger Straße. Ab Ortsausgang ist bis hin zum Ortsteil Isselburg ent-

lang der L 605 ein gemeinsamer Geh- und Radweg vorhanden, der ohne Eingriffe in den angren-

zenden Baumbestand auf die geforderte Breite erweitert werden kann.

Im Ortsbereich von Isselburg verläuft der RSW durchgängig im Mischverkehr mit dem Kfz-Ver-

kehr über bereits vorhandene Straßen, die bis auf einen kurzen Abschnitt mit T 30 – Regelung

alle als Fahrradstraßen ausgewiesen werden und der beabsichtigten Funktion voll gerecht wer-

den können.
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In der Verbindung zwischen den Ortsteilen Isselburg und Werth wird der RSW zunächst parallel

zu einem landwirtschaftlich stärker frequentierten Wirtschaftsweg angelegt. Im Anschluss können

nur vereinzelt von Kraftfahrzeugen befahrene Wirtschaftswege zu Fahrradstraßen mit RWS-

Standard ausgebaut werden. Im Ortsbereich von Werth ist ein rd. 400 m langer Abschnitt entlang

der Nebenissel neu zu bauen.

Im Übergangsbereich zur Stadt Bocholt wurde an einem neu entstandenen See auf der alten

Bahntrasse bereits ein gemeinsamer Geh- und Radweg angelegt, der entsprechend verbreitert

und durch separate Gehwege ergänzt werden kann. Vorgelagert ist eine Anliegerstraße, die als

Fahrradstraße ausgewiesen und kenntlich gemacht wird.

Zur Sicherung und Verbesserung der Kreuzungsvorgänge der RSW-Route mit Hauptverkehrs-

straßen sollen auf dem Isselburger Stadtgebiet an zwei Stellen Kreisverkehre angelegt werden.

An zwei anderen Stellen erhält der Radverkehr durch Lichtsignalanlagen mit bevorzugter Berück-

sichtigung des Radverkehrs komfortable Querungsbedingungen.

Im Ergebnis der nun vorliegenden vertiefenden Machbarkeitsstudie/ Entwurfsplanung wurden

folgende Varianten mit folgenden Ergebnissen untersucht:

1. Der Baubeginn für den Radschnellweg wurde aus der Ortsmitte Anholts in Höhe des Lidl-

Marktes verlegt, weil hier bereits eine erweiterungsfähige Querungsstelle vorhanden ist

und es wegen der beidseitig im Bestand vorhandenen Radverkehrsanlagen keine Defi-

zite in der Radverkehrsqualität entstehen würden.
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Abb. 3-2: Baubeginn in Anholt

2. Am Knotenpunkt L 605/ L 468 (Stromberg) ist die Umgestaltung des Knotenpunktes zu

einem Kreisverkehrsplatz mit umlaufender Radverkehrsführung vorgesehen. In der Ab-

wägung der Vor- und Nachteile wurde alternativ untersucht, ob die ca. 275 m weiter süd-

lich befindliche Unterführung der L 605 für eine Führung des Radschnellweges geeignet

erscheint. Nach der Vor-Ort-Begutachtung wurde festgestellt, dass diese Unterführung

schmal und unübersichtlich ist. Selbst wenn direkt an der Unterführung auf einen Rad-

schnellwegstandard verzichtet würde, müsste dieser im weiteren Verlauf über den Park-

platz und die sich anschließende Straße Stromberg hergestellt werden. Dies zöge einen

Teilumbau des Parkplatzes und der Straße Stromberg, in der ein alter Baumbestand

vorhanden ist nach sich. Sowohl unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten als auch im Hin-

blick auf den Eingriff in das Umfeld wurde diese Überlegung verworfen.

3. Eine Führung durch die Ortslage Isselburg durch die Minervastraße wurde ausgeschlos-

sen. Die Ortsdurchfahrt ist eng und unübersichtlich. Hier ist an keiner Stelle ein Rad-

schnellwegstandard erreichbar.



48

Abb. 3-3: Ortsdurfahrt Isselburg

Darüber hinaus wäre die in der ersten Studie vorgeschlagene Beschilderung als Fahr-

radstraße durch verschiedene notwendige Zusatzzeichen in ihrer Wirkung einge-

schränkt. Würde die Führung des Radverkehrs durch die Minervastraße dennoch favori-

siert, sollte dies nicht mit der Beschilderung als Fahrradstraße sondern mit einer wege-

weisenden Beschilderung in Richtung der Fortsetzung des Radschnellweges gesche-

hen.

4. Der Punkt 3 steht auch im Zusammenhang mit der weiteren Führung des Radschnellwe-

ges in Richtung Werth. Die ursprüngliche Führung des Radschnellweges durch die

Drengfurter Straße würde ebenfalls keinen Radschnellwegstandard ermöglichen.

Abb. 3-4: Drengfurter Straße in Isselburg
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5. Zur Umfahrung der Drengfurter Straße wurde in einer Variante die Führung des Rad-

schnellweges über den Isseldeich und die Herzog-Adolph-Straße untersucht. Die Ab-

stimmung mit dem Isselverband ergab, dass das Vorhaben keine Zustimmung findet.

Abb. 3-5: Variante Führung RSW über den Isseldeich

6.  An die Drengfurter Straße schließt sich der Dierteweg an. Um hier einen Radschnell-

wegstandard zu ermöglichen, müsste der Radschnellweg im Interesse der Separierung

diverser Verkehrsarten neben den Dierteweg gebaut werden. Da dieser Bereich im Na-

turschutzgebiet liegt, wurde dieses Vorhaben von der Unteren Landschaftsbehörde des

Kreises Borken als nicht genehmigungsfähig eingestuft.

Zusammenfassend (Punkte 3-5) bleibt festzuhalten, dass in Isselburg mit der ursprüng-

lich geplanten Führung auf einer Länge von ca. 3,1 km kein Radschnellwegstandard er-

reichbar wäre.

7. Auf der Suche nach Alternativen wurde folgende Lösung gefunden: Zur Vermeidung der

Führung des Radschnellweges durch den unmittelbaren Innenstadtbereich, wurde die
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Hüttenstraße (heute noch im Baustraßenzustand) ausgewählt, um hier mit einem Stra-

ßenkomplettumbau einen Querschnitt zu realisieren, der einen 4,00 m breiten Rad-

schnellweg ermöglicht.

Abb. 3-6: Hüttenstraße in Isselburg

Daran schließt sich dann ein ca. 560 m langer Abschnitt in Richtung L 605 (Schüttenstei-

ner Straße) an, in dem der Radverkehr mittels Wegweisung zur Fortsetzung des Rad-

schnellweges geführt wird. Der Radschnellweg wird parallel zur Schüttensteiner Straße

geführt. Ein Längen- und damit Zeitvergleich ergab, dass die nun ausgewählte Trasse

über die Schüttensteiner Straße sich von der bisherigen Trasse nicht unterscheidet und

deshalb im Interesse einer weitestgehenden Gewährleistung des Radschnellwegstan-

dards und der Alternativlosigkeit gegenüber einem Bauen im Naturschutzgebiet favori-

siert wurde.

3.2.2. Bocholt

Auszug aus der 1. Machbarkeitsuntersuchung (kursiv gedruckt):

In Bocholt steht die Bahntrasse im Bereich zwischen dem Bahnhof und dem Ortsausgang in

Richtung Rhede zur Verfügung. Es ist hier zwar zwischen Bocholt und Rhede im Verlauf der L
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572 eine kürzere Verbindung gegeben, aufgrund zahlreicher Knotenpunkte und enger Straßen-

raumsituationen im Kernbereich von Bocholt ist eine anspruchsgerechte Einpassung eines RSW

auf dieser Verbindung in wesentlichen Teilabschnitten jedoch nicht möglich. Auf der Bahntrasse

hingegen kann der Radverkehr im gesamten Streckenabschnitt schnell und komfortabel geführt

werden, so dass diese Führungsvariante allein weiter behandelt wird.

In südwestlicher Richtung steht die Bahntrasse vom Bahnhof aus kommend aufgrund des beste-

henden Schienenverkehrs mit demnächst beabsichtigter Elektrifizierung nicht zur Verfügung. In

Richtung Industriepark Bocholt wird das so genannte Industriestammgleis in der Betriebsführer-

schaft vom „Verein zur Erhaltung und Förderung des Schienenverkehrs (VSF)“ genutzt und kann

dementsprechend nicht herangezogen werden. Die Korridore entlang der Bahntrasse sind in den

relevanten innerstädtischen Abschnitten zu schmal, so dass eine Parallelführung des RSW zur

Bahntrasse ausscheidet.

Als deutlich bessere Alternative bietet sich ein Streckenzug an, der die Innenstadt von Bocholt

durchläuft und in den Kernrandbereichen Freiräume, Grünbereiche und städtische Entwicklungs-

gebiete mit hervorragenden Einpassungsmöglichkeiten des RSW nutzt. Die Routenführung bietet

in optimaler Weise Verknüpfungsmöglichkeiten mit dem Bocholter Radhauptroutennetz, von dem

im nordwestlichen und im nordöstlichen Stadtbereich bereits zwei Routen als innerörtliche

Schnellverbindungen mit beabsichtigten Weiterentwicklungen ausgebaut worden sind.

Von Isselburg kommend verläuft der RSW zunächst in einem kurzen Abschnitt über die

Bahntrasse, wird dann parallel zur Bahntrasse geführt und schwenkt dann in der Vorzugsvariante

auf einen Streckenzug von schwach vom Kfz-Verkehr frequentierten Anliegerwegen, die alle – in

kleinen Teilabschnitten unter Verbreiterung – als Fahrradstraßen ausgewiesen und kenntlich ge-

macht werden. Über kurze Stichwege ist der Industriepark Bocholt anspruchsgerecht angebun-

den. In einer als Variante A gekennzeichneten Routenführung verläuft der RSW näher am In-

dustriepark. Die Einpassung dieses Weges ist jedoch mit beträchtlich höheren Kosten verbun-

den.

Im südwestlichen Kernrandbereich von Bocholt durchzieht der RSW auf bestehenden Wegen,

die zu verbreitern sind, Grün- und Freiflächen und stößt im Bereich der Alten Aa auf ein Bocholter

Entwicklungsgebiet mit hervorragenden Einbindungsmöglichkeiten eines RSW. Im Kernbereich

von Bocholt führt der RSW über die Aa-Promenade, die entsprechend zu verbreitern ist, direkt in

Richtung Bocholter Rathaus und Berliner Platz. Mit der Variante B ist eine kürzere Route über
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den Berliner Platz vorhanden, die in einem kurzen Abschnitt jedoch einen Engpassbereich mit

einem 3,0m breiten gemeinsamen Geh- und Radweg aufweist.

Vom Bocholter Rathaus auf dem Berliner Platz ausgehend verläuft der geplante RSW weiter auf

der Aa-Promenade entlang der Bocholter Aa und kreuzt die Fußgängerzone mit den angeglie-

derten Einkaufszentren und vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten. Im weiteren Streckenverlauf wird

mit einer Unterführung in direkter Nachbarschaft zur Bocholter Aa die Querung einer stark belas-

teten vierstreifigen Hauptverkehrsstraße möglich gemacht.

Der RSW stößt dann im Bereich einer zu restaurierenden Eisenbahnbrücke auf die alte Eisen-

bahntrasse und nimmt mit mehreren Kilometern über die Bahntrasse in einer Breite von 5,0m

seinen weiteren Verlauf in Richtung Stadtgrenze Rhede. Der Verknüpfungspunkt von auszubau-

ender Aa-Promenade und Eisenbahntrasse liegt am Rande eines rd. 25 ha städtischen Entwick-

lungsgebietes, das als altes Industrieareal unter angestrebter Einbindung in die Regionale 2016

unter dem Namen KuBAaI (Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße) zu einem attraktiven

Kultur-, Wohn-, Wirtschafts- und Freizeitstandort entwickelt werden soll. Das Gebiet wird nach

den Planungen von einer Hauptverbindungsachse für den Radverkehr durchzogen. Die Verknüp-

fung des RSW mit dem 200m entfernt liegenden Bocholter Bahnhof wird durch einen anzulegen-

den Verbindungsweg auf der alten Bahntrasse ermöglicht.

An den Kreuzungsstellen mit Anliegerstraßen wird der auf dem RSW fahrende Radverkehr –

unterstützt durch Aufpflasterungen und ergänzende Markierungen – auf Bocholter Stadtgebiet

an allen Stellen bevorrechtigt. Kreuzungsstellen mit (Haupt-) Verkehrsstraßen werden als Kreis-

verkehre oder als lichtsignalgesteuerte Knotenpunkte mit nach Möglichkeit bevorzugter Berück-

sichtigung des RSW geplant.

Im Ergebnis der nun vorliegenden vertiefenden Machbarkeitsstudie/ Entwurfsplanung wurden

folgende Varianten mit folgenden Ergebnissen untersucht:

1. Mit Erreichen des Weges Mussumer Höfgräben verlässt der RSW die ehemalige

Bahntrasse und biegt in den Weg Mussumer Höfgräben ein. Dieser Einbiegepunkt wird

gestalterisch durch eine Fahrbahnanhebung betont und entsprechend beschildert.
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Abb. 3-7: Übergang Bahntrasse Mussumer Höfgraben

2. Für die weitere Führung des Radschnellweges über Mussum zum Sportzentrum Südwest

wurden drei Varianten untersucht.

3. Das prognostizierte Radverkehrsaufkommen beträgt in diesem Abschnitt 2.950 Radfahr-

ten pro Tag. Die Variante 1 entspricht dabei der Vorzugslösung und wurde dementspre-

chend in die ausgearbeiteten Lagepläne aufgenommen. Für eine überschlägliche Bestim-

mung des notwendigen Quell- und Zielverkehrs auf dem Mussumer Höfgraben wurden

folgende Ansätze gewählt:

Bewohnerverkehr:

- 20 betroffene Wohneinheiten

- Wohnungsbelegungsziffer: 2,2 Personen pro Wohneinheit

- Spezifische Wegehäufigkeit: 3,5 Wege pro Werktag

- Besucherverkehr: 5% aller Wege der Bewohner

- Anteil des motorisierten Individualverkehr am Modal Split:
          angenommene 90 %

- Pkw-Besetzungsgrad: 1,2 Personen pro Pkw

Ergebnis: 122 Kfz/24h
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Wirtschaftsverkehr:

- Annahme: Beschäftigtenverkehr: 50 Kfz/24h

- 38 betroffene Äcker

- Annahme: Landwirtschaftlicher Verkehr pro Feld: 2 Wege pro Werktag

Ergebnis: 125 Kfz/24h

Insgesamt wird von einem notwendigen Quell- und Zielverkehr von 247 Kfz/24h ausge-

gangen.

Diese Einschätzung zum vorhandenen Verkehrsaufkommen ist für die Varianteneinschät-

zung erforderlich.

4. Variante 1:

Der RSW-Nutzer wird bis zum Kilometer 11,5 im ständigen Wechsel auf dem Mussumer

Höfgraben mit ca. 4,50 m Breite in Mischnutzung oder in Parallellage zum Wirtschaftsweg

eigenständig im 4,00 m Querschnitt geführt. Gemäß den Qualitätsanforderungen für Rad-

schnellwege gilt es, den Mischverkehr mit Fußgängern und Kraftfahrzeugen auf der Route

des Radschnellweges möglichst zu vermeiden. Der Radschnellweg wird deshalb überwie-

gend eigenständig nördlich des Mussumer Höfgrabens geführt. Auf der Südseite der

Straße wären die Eingriffe in die vorhandene Gehölzstruktur erheblich größer.

Lediglich vor den vier Höfen entlang dieses Abschnittes wird der Radschnellweg auf den

Wirtschaftsweg verschwenkt. Die Überquerungsstellen werden dabei angehoben und be-

vorrechtigen den Radverkehr gegenüber dem Kraftfahrzeugverkehr. Von einer nördlichen

Umfahrung der Höfe ist aus Gründen der Flächeninanspruchnahme und des Umweg-Fak-

tors für den Radverkehr abzusehen.

Der durchgängigen Bevorrechtigung an Knotenpunkten entlang des Wirtschaftsweges wir-

ken die geschwindigkeitsdämpfenden Verschwenkungen entgegen und mindern die At-

traktivität als Ausweichstrecke für den Kraftfahrzeugverkehr.

Zusätzlich wird als begleitende Maßnahme im Streckenabschnitt Mussumer Höfgraben

empfohlen, den Einsatz absenkbarer Poller o.ä. zur Unterbindung anliegerfernem Indivi-

dualverkehrs zu prüfen.

Diese Variante der Radschnellwegeführung genügt dem derzeitig schon bestehenden

Handlungsbedarf, den heute bereits vorhandenen Radverkehrsbeziehungen eine sichere
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Infrastruktur anzubieten, welche die Konflikte mit dem landwirtschaftlichen Nutzverkehr er-

heblich reduziert.

5. Variante 1a:

Dieser alternative Trassenverlauf weicht in der Streckenführung nur geringfügig von der

Variante 1 ab. Deshalb beschränkt sich die Beschreibung auf die Unterschiede beider

Radschnellwegerouten.

Ab dem Einbiegepunkt auf den Mussumer Höfgraben werden die RSW-Nutzer über den

qualitativ gut ausgebauten Wirtschaftsweg im Mischverkehr geführt und erhalten eine weg-

weisende Beschilderung bis zur Fortsetzung des RSW. Dieser Abschnitt hat eine Länge

von ca. 6,5 km. Die bestehenden Knotenpunkte Ringstraße und Pannemannstraße wer-

den dabei mittels Rot-Dunkel-Anlage signalisiert.

Außerdem könnte der Wirtschaftsweg zur Steigerung der Akzeptanz für den Radverkehr

rot eingefärbt werden. Optional im regelmäßigen Abstand angebrachte Ausweichbuchten

für den Kraftfahrzeugverkehr (insbesondere dem landwirtschaftlichen Nutzverkehr) mini-

mieren die Konfliktsituationen mit dem Radverkehr.

Diese Lösung der Mitnutzung des Wirtschaftsweges durch den RSW kann zudem eine

Übergangslösung in der späteren Ausführung der Variante 1 darstellen.

In Anbetracht der heute bereits bestehenden Konflikte und der Nichteinhaltung des Rad-

schnellwegstandards über eine längere Strecke, kann diese Variante – wie bereits ange-

merkt - nur als zeitlich befristete Zwischenlösung dienen.

6. Variante 2:

Diese Streckenführung bleibt ab dem Knotenpunkt Bahntrasse Mussumer Höfgraben auf

der ehemaligen Bahntrasse und kreuzt den Mussumer Höfgraben als Knotenpunkttyp. Un-

gefähr 590 m nach dem Knotenpunkt RSW / Mussumer Höfgraben werden die vorhande-

nen Reste eines Brückenbauwerks über die Alte Aa abgetragen und durch ein neues Brü-

ckenbauwerk ersetzt.
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620 m hinter der signalisierten Kreuzung verlässt der 4,00 m breite Radschnellweg den

Bahndamm Richtung Norden und folgt anschließend dem Verlauf der Alten Aa bis zur Ein-

mündung des Zeisigweges in die Pannemannstraße.

Danach verläuft der RSW in südlicher Parallellage zum Zeisigweg, quert die Stemmers-

heide bevorrechtigt und nimmt vor dem Privatgrundstück südlich des Sees am Bürgerpark

Mosse den Zeisigweg in Mischnutzung auf. Die Einbiegepunkte werden angehoben und

durch entsprechende Markierung hervorgehoben.

An der Weggabelung des Zeisigweges nimmt der RSW-Nutzer südlich der Gehweganla-

gen den eigenständig geführten 4,00 m breiten RSW wieder auf.

Im Bereich der Fußgängerbrücke über die Alte Aa ins angrenzende Wohngebiet ist auf

200 m Länge mit erheblichen Eingriffen in die bewaldete Dammböschung zur Realisierung

des parallelgeführten RSW zu rechnen.

Anschließend ist die Schaffung eines RSW-Standards nur mit erheblichen Eingriffen in die

bestehende, vor kurzem erneuerte Infrastruktur zu erreichen. Zwei Brückenbauwerke müs-

sen baulich angepasst bzw. als Engstelle ausgewiesen werden. Neben dem kompletten

Neubau eines RSW parallel zum vorhandenen Gehweg ist der Ausbau der Strecke zum

Regelquerschnitt des RSW auf 6,30 m Breite denkbar.

Hinter dem bevorrechtigt ausgebildeten Knotenpunkt RSW / Weidenstraße ist der vorhan-

dene Pfad nach dem Regelquerschnitt des RSW (mit Gehweg) auszubauen.

Zum Erreichen der nördlichen Uferseite der Alten Aa muss neben der bestehenden Über-

führung ein weiteres Brückenbauwerk unter Berücksichtigung der Belange des RSW er-

richtet werden bzw. durch ein Brückenbauwerk ersetzt werden, welches Fußgänger und

Radfahrer getrennt über die Aa führt.

7. Insgesamt unterliegt die Variante 2 der Vorzugslösung im Hinblick auf die Streckenlänge

(ca. 4750 Meter zu 4030 Meter). Die Akzeptanz der Streckenführung sinkt durch den er-

höhten Umweg-Faktor. Die Streckenlängen und die benötigten Brückenbauwerke bedeu-

ten finanzielle Mehraufwendungen. Die Erschließung des Gewerbegebietes ist durch

beide Varianten gleichermaßen sichergestellt. Am Knotenpunkt / Einbiegepunkt Mussumer

Höfgraben ist der RSW-Nutzer direkt an die bestehenden Radverkehrsanlagen angebun-
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den. Die Radwege entlang der Mussumer Ringstraße und Pannemannstraße bilden wei-

tere Verbindungswege zum Gewerbegebiet. Die Realisierung eines RSW-Standards im

Bereich der Alten Aa zwischen der Weidenstraße und Frankenstraße bedeuten bauliche

Eingriffe in die neu angelegte Infrastruktur. Aus diesen Gründen wurde die Variante 2 nicht

weiter verfolgt.

8. Zur Vermeidung der Durchführung des Radschnellweges durch die Straße An der He-

genaa (Wohngebietssammelstraße) wurden nördliche Umfahrungen des Wohngebiets

untersucht.

Abb. 3-8: Umfahrung Straße An der Hegenaa

Der zur Verfügung stehende Platz in diesem parkartig gestalteten Bereich Hegenaa bzw.

der ansonsten mit dem Bau des Radschnellweges verbundene Eingriff führten zum Aus-

schluss dieser Variante.

9. Am Sportplatz Bocholt wurden zur der jetzt geplanten Führung des Radschnellweges

zwei Alternativen untersucht um befürchtete Konflikte zwischen dem Verkehr auf dem

Radschnellweg und dem fußläufigen Verkehr vom und zum Sportplatz bei Veranstaltun-

gen zu vermeiden.
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Abb. 3-9: Alternativen im Bereich Sportplatz Bocholt

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die Alternativen keine Einsparungen hinsichtlich

entstehender Konfliktpunkte bringen und deshalb wieder verworfen. Stattdessen wurde

eine platzartige Gestaltung des Zugangsbereiches mit gezielter Kanalisierung der Fuß-

gänger im Bereich der Querungsstellen des Radschnellweges vorgesehen.
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Abb. 3-10: Kanalisierung der Fußgänger vor dem Sportplatz Bocholt

10. Im Bereich der alten Aa wurden 3 Varianten zwischen dem Zugang zur Kleingartenan-

lage In den Hagenweiden und der Feuerwache untersucht. Über die gesamte Länge ist

ein 6,30 m breiter Querschnitt (4,00 m RSW + 2,30 m Gehweg incl. Trennstreifen) erfor-

derlich.

Abb. 3-11: Varianten 1-3 ( von oben nach unten) im Bereich Alte Aa

Vor dem Hintergrund der Vermeidung einer wesentlichen Einschränkung des Abfluss-

querschnitts an der Alten Aa wurde in einer Variante die Trasse auf der nördlichen oder

nordwestlichen Seite unter einer durchgängigen Inanspruchnahme von Kleingärten ge-

plant. Auf Grund der zu erwartenden Schwierigkeiten und Widerstände, die ein Eingriff

in die Kleingartenanlage provoziert hätte, wurde diese Variante ausgeschlossen. Die Al-

ternative bestand in der Anordnung der Trasse auf der gegenüberliegenden Seite der

Alten Aa. Hier wären Großbäume betroffen und eine noch stärkere Beeinflussung des
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Abflussquerschnitts der alten Aa die Folge, was letztlich nicht genehmigungsfähig wäre.

Insofern wurde die dritte an dieser Stelle verbliebende Möglichkeit zum fahrradstraßen-

freundlichen Umbau der Straße an der Alten Aa genutzt und als Vorzugslösung weiter

verfolgt.

11. Die Querung der Meckenemstraße mit dem Radschnellweg stellt aus verkehrstechni-

schen Erwägungen ein großes Problem dar und führte zur Untersuchung unterschiedli-

cher Lösungsmöglichkeiten:

a. Untersuchung einer lichtsignalgeregelten Querungsstelle in Höhe des Kinos

wurde wegen der Nähe  zum Knotenpunkt L 572 (Westend) als nicht durchführ-

bar verworfen.

b. Bau eines an Pylonen abgehängten Brückenbauwerks mit langgezogenen Ram-

pen wurde aus städtebaulichen Gründen durch die Stadt Bocholt verworfen

Abb. 3-12: Brücke über die Meckenemstraße in Bocholt (Fotomontage IB Fischer)

c. Bau einer Unterquerung der Meckenemstraße (nach dem Vorbild der im Zusam-

menhang mit dem Projekt Kubaai auch in unmittelbarer Nähe zur Aa geplanten

Unterführung des Theodor-Heuss-Ringes)  wurde als Vorzugslösung favorisiert.
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Eine abschließende Beurteilung konnte jedoch noch nicht vorgenommen wer-

den, da eine Bauwerksvorplanung, die letztlich Aufschluss über die Realisierbar-

keit an dieser Stelle geben könnte, nicht im Rahmen der vertiefenden Machbar-

keitsuntersuchung durchgeführt wurde.

Abb. 3-13: Unterführung der Meckenemstraße nach dem Vorbild Kubaai

[Quelle: Skizze Stadt Bocholt]

d. Aus diesem Grund wurde nach weiteren machbaren Alternativen gesucht:

I. Querung der Meckenemstraße über die Fußgänger- und Radfahrerfurt

am Knotenpunkt Meckenemstraße/ Bärendorfstraße/ Berliner Platz.
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Abb. 3-14: Alternativlösungen zur Querung der Meckenemstraße

Eine verkehrstechnische Abschätzung hat eine mögliche Machbarkeit

mit einer Qualitätsstufe D ergeben. Zur abschließenden Beurteilung ist

hierfür jedoch eine tiefgründige Verkehrsuntersuchung mit Simulation

des Knotenpunktes und seiner Nachbarknoten notwendig.

e. Abhängig von c. oder d. wird der RSW ebenfalls in Varianten bis zum Rathaus

in Bocholt geführt:

I. Aus c. folgt, dass der RSW direkt an der Aa hinter der Schule zum Ber-

liner Platz geführt wird.
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Abb. 3-15: RSW im Uferbereich der Aa

II. Aus d. folgt, dass nördliche Teile des Berliner Platzes zu einem Rad-

schnellweg mit begleitendem Gehweg umgebaut werden müssen

Abb. 3-16: RSW in einer alternativen Führung über den Berliner Platz

12. Die Querung der ebenfalls stark belasteten Münsterstraße führte zu punktuellen Alterna-

tivbetrachtungen:
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a. Unterquerung der Münsterstraße mit einem Unterführungsbauwerk. Diese Vari-

ante wurde wegen der zu erwartenden bautechnischen Schwierigkeiten und da-

mit verbundenen Kosten frühzeitig verworfen. In der Münsterstraße befindet sich

ein Hauptsammler, der umgelegt werden müsste. Zudem sind die Platzverhält-

nisse wegen der notwendigen Erschließungen links und rechts der Bahntrasse

sehr beengt.

b. Ausbau des entstehenden Knotenpunktes zwischen der Münsterstraße und dem

Radschnellweg zu einer lichtsignalanlagengeregelten Kreuzung. Hierfür wurde

eine verkehrstechnische Abschätzung durchgeführt und die prinzipielle Mach-

barkeit bestätigt. Zur abschließenden Beurteilung ist hierfür jedoch eine tiefgrün-

dige Verkehrsuntersuchung mit Simulation des Knotenpunktes und seiner Nach-

barknoten notwendig.

13. Generell wurde die Führung des Radschnellweges aus der Innenstadt Bocholts in Rich-

tung Rhede in 2 Varianten untersucht: Mit der Variante I wurde die Führung des RSW

entlang der L 572 (Münsterstraße/ Bocholter Straße) verfolgt und die Variante II beinhal-

tet eine Führung über die Bahntrasse.

Tab. 3-1:  Variantenvergleich Bocholt Bahntrasse – L 572

 Merkmal Variante I
L 572

Variante II
Bahntrasse

Distanz 4,1 km 4,2 km

Reisezeit 14 min 13 min

Vorteile Städtische Potenzialerschlie-
ßung; Anbindung Westfälische

Hochschule

Attraktiver Streckenverlauf
Wenige Knotenpunkte

Gute Anbindung Euregio Gymna-
siums

Nachteile Viele Knotenpunkte mit Warte-
zeiten und Reisezeiterhöhung

Wegen städtebaulicher Zwänge
in Bocholt nicht realisierbar
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In der Abwägung wurde die Variante II als die Vorzugslösung herausgearbeitet. Zur Ab-

schöpfung der Radverkehrspotenziale der Westfälischen Hochschule wurden Zubringer

zum Radschnellweg geplant.

Die weiteren Variantenbetrachtungen zwischen Bocholt und Rhede resultieren aus den

Ergebnissen der Umweltuntersuchungen und werden zusammenhängend unter dem Ab-

schnitt 3.2.3 behandelt.

3.2.3. Rhede

Auszug aus der 1. Machbarkeitsuntersuchung (kursiv gedruckt):

Auf dem Rheder Stadtgebiet steht die Bahntrasse zwischen den Gemeindegrenzen zu Bocholt

und Borken in vollem Umfang zur Verfügung. Ziel ist es, diesen Streckenabschnitt in Gänze zu

nutzen und den Radverkehr an Knotenpunkten überwiegend bevorrechtigt zu führen. Alternativ

könnte im Kernbereich von Rhede – bei vermindertem Standard – auf einzelne parallel zur

Bahntrasse verlaufende Anliegerstraßen zurückgegriffen werden. Der in der Vorzugsvariante auf

der alten Bahntrasse anzulegende RSW wird in einer Breite von 5,0m ausgebaut, die benach-

barten Gehwege 2,5m breit.

Von Bocholt kommend führt der RSW über die Bahntrasse und quert zunächst zwei schwach

vom Kfz-Verkehr frequentierte Anliegerwege bevorrechtigt. Anschließend kreuzt der RSW mit

der Gronauer Straße eine stärker belastete Landstraße. Eine plangleiche Führung hat Komfort-

einbußen sowohl für den Rad- als auch für den Kfz-Verkehr zur Folge. Aus diesem Grund wird

eine planfreie Lösung mit Unterführung des Radverkehrs angestrebt. Alternativ hierzu ist der Bau

einer fahrradfreundlich signalisierten LSA mit frühzeitiger Detektion für den Radverkehr möglich.

Im weiteren Verlauf kreuzt der RSW die Hardtstraße, eine Bevorrechtigung des Radverkehrs ist

mittels einer Anrampung für den Kfz-Verkehr darzustellen. Anschließend werden zwei Wohnstra-

ßen bevorrechtigt gekreuzt, bis zur Engstelle Brückenbauwerk Rheder Bach. Der RSW verläuft

in diesem Abschnitt parallel zur Industriestraße. Die derzeit gesperrte Brücke der Industriestraße

über den Rheder Bach soll zukünftig für den Kfz-Verkehr in beide Richtungen wieder geöffnet

werden. Das separate Brückenbauwerk des RSW ist zukünftig von ca. 3,00 m auf 7,50 m zu

verbreitern. In diesem zentralen Abschnitt, parallel zur Industriestraße und Rudolf-Diesel-Straße,

findet die direkte Anbindung an die Rheder Innenstadt mit den zentralen Einrichtungen im Bereich
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Einzelhandel, Verwaltung und Dienstleistung statt. Der Knotenpunkt RSW / Krechtinger Straße

bildet den zentralen Punkt für den RSW im Rheder Stadtgebiet.

Hier entstand im vergangenen Jahr ein Minikreisel, an dem der RSW zukünftig tangential geführt

wird.

Auch die Zufahrt zum Molkereihof und die Rudolf-Diesel-Straße werden bevorrechtigt durch bau-

liche Anrampung für den Kfz-Verkehr gequert. Anschließend verläuft der RSW über die Haupt-

verkehrsstraße Münsterstraße. Hier ist eine Querung durch den RSW mit Hilfe einer fahrrad-

freundlichen Lichtsignalsteuerung mit großzügig bemessener Freigabezeit und frühzeitiger De-

tektion auf dem RSW vorgesehen. Im weiteren Verlauf führt der RSW über eine Wohn- und eine

Sammelstraße, die beide bevorrechtigt gequert werden können. Ab der Gemeindegrenze zu Bor-

ken wird der RSW Richtung Osten weitergeführt.

Im gesamten Verlauf des RSW auf der ehemaligen Bahntrasse wird aufgrund des hohen RSW-

Standards ein mittlerer bis hoher Umbauaufwand auftreten. Eine Kostenreduktion kann lediglich

in dem Ausbau von Kreuzungsstellen stattfinden. Hier kann der Ausbau mit geringerem Aufwand

betrieben werden, da hauptsächlich Anlieger-, und Sammelstraße gequert werden und somit auf

einen größeren Umbau mit beispielsweise Lichtsignalanlagen verzichtet werden kann.

Es kann davon ausgegangen werden, dass Grunderwerb in keinem Teilbereich der Strecke zu

tätigen ist.

Im Ergebnis der nun vorliegenden vertiefenden Machbarkeitsstudie/ Entwurfsplanung wurden

folgende Varianten mit folgenden Ergebnissen untersucht:

Grundsätzlich ist die bislang geplante Trasse über den ehemaligen Bahndamm für das gesamte

Stadtgebiet Rhede realisierbar. Nur abschnittsweise wurden Trassenveränderungen in kleinerem

Umfang vorgenommen. Die Ursachen dafür liegen in der Beurteilung der Umwelt- und arten-

schutzrechtlichen Belange. Detaillierte Aussagen zu diesem Thema finden sich im Abschnitt 5.

Westlich von Rhede stellen sich die Umwelt- und artenschutzrechtlichen Belange wie in der nach-

stehenden Abbildung dargestellt, dar.
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Abb. 3-17: Umwelt- und artenschutzrechtliche Belange westlich von Rhede

Entsprechend der vermuteten und in Teilen festgestellten Tatbestände wurde mit der Trassierung

kleinräumig auf die angetroffenen Situation reagiert, in dem die Trasse abschnittsweise nördlich

oder südlich des Bahndammes geführt wurde. Hierbei bestand zwischen der ULB, dem NABU,

der Stadt Rhede und dem Vorhabenträger Einvernehmen darin, die gestreckte und komfortable

Linienführung beizubehalten. Im Ergebnis der in der nächsten Planungsstufe weiterhin durchzu-

führenden Untersuchungen zum Artenschutz und in der dann zu führenden Abwägungen zwi-

schen den Umweltbelangen und den Fragen des Grunderwerbs können erneut Präzisierungen

der Trassierung notwendig werden.

Östlich von Rhede verhält sich die Situation analog. Die ehemalige Bahntrasse ist in diesem

Abschnitt aufgrund ihrer besonderen naturschutzfachlichen Bedeutung als Geschützter Land-

schaftsbestandteil ausgewiesen. Sie weist artenreiche Brachestadien und Gebüschformationen

sowie am Böschungsfuß einen Graben mit artenreichem Hochstaudensaum auf. Als Schutz-

zweck gelten die Erhaltung und Pflege eines strukturreichen Biotops, die Erhaltung der beson-

deren Lebensraumfunktion für Pflanzen und Tiere (z. B. für Zauneidechse, Waldeidechse, Blind-

schleiche), die Erhaltung des Kleinreliefs bestehend aus Gleiskörper und vorgelagertem Graben

sowie die Erhaltung und Entwicklung der Biotopvernetzungsfunktion. Im Bereich der ehemaligen

Bahntrasse sowie der direkt nördlich daran angrenzenden Ausgleichsgewässer Rehheide kom-

men geschützte Amphibien-, Reptilien- und Libellenarten vor. Die Fledermausflugstraße

Klüünkamp kreuzt den Abschnitt bei km 23,86
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Eine Anlage des Radschnellweges auf dem in Dammlage befindlichen Gleiskörper würde einer

weitgehenden Entwertung des Geschützten Landschaftsbestandteils mit Aufhebung des Schutz-

status gleichkommen und könnte zu erheblichen Beeinträchtigungen der angrenzenden Aus-

gleichsgewässer führen. Hier wurde der Radschnellweg deshalb südlich des Bahndammes tras-

siert. Damit verbunden ist auch eine südliche Umfahrung des Gehöfts an der Straße Rappers

Kölcke.

Diese Trassierung hat dann auch in der Fortführung auf dem Borkener Stadtgebiet Konsequen-

zen im Hinblick auf den Verlauf der Trasse.

3.2.4. Borken

Auszug aus der 1. Machbarkeitsuntersuchung (kursiv gedruckt):

Von Rhede kommend steht die alte Bahntrasse auf Borkener Stadtgebiet bis hin zum Borkener

Bahnhof nahezu vollständig für die Anlage eines RSW zur Verfügung. Ab dem Borkener Bahnhof

in Richtung Velen wird die Bahntrasse verlassen, da diese zu umwegbehaftet ist. Mit dem Rams-

dorfer Postweg – Ramsdorf ist ein Ortsteil von Velen – steht hier eine zieldirekte Verbindung zur

Verfügung.

Der auf der alten Bahntrasse neu zu bauende RSW stößt nach rd. 1.500m auf eine alte zu res-

taurierende Eisenbahnbrücke. Kurz danach kreuzt der Weg eine stark befahrene Landesstraße

(L 581). Wegen der Kurvensituation und der durch das benachbarte Gewässer (Bocholter Aa)

gegebenen Rahmenbedingungen wird hier der Bau einer Überführung für den RSW als notwen-

dig erachtet.

Nach Überquerung der L 581 stößt der RSW auf eine im Zuge der alten Bahntrasse als Freizeit-

route in einer Breite von 2,0m und im weiteren Verlauf 2,8m angelegte Wegeverbindung (Aa-

Route), die nach den RSW-Standards auszubauen, durch zu Gehwege zu ergänzen und im letz-

ten Teilabschnitt vor abermaliger Überquerung der L 581 neu anzulegen wäre. Mit einer durch

eine Lichtsignalanlage mit komfortabler Radverkehrseinbindung gesicherten Querungsstelle wird

dann ein auf der nördlichen Seite der L 581 verlaufender gemeinsamer Geh- und Radweg er-

reicht. Eine zur Vermeidung des zweimaligen Querens der L 581 mögliche Wegeführung entlang

der L 581 (Streckenlänge rd. 2.500m) wurde wegen der schwierigen Einpassungsbedingungen

(Baumbestand, Grundstücksverhältnisse) verworfen.
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Mit Überquerung der L 581 erreicht der RSW mit der Ferien- und Erholungsanlage Pröbstinger

See einen für den Freizeitradverkehr regional wichtigen Anlaufpunkt. Kurze Stichwege stellen

eine optimale Anbindung sicher. Der RSW verläuft nun für knapp 2 km am Rande des Freizeit-

parks entlang der L 581. Es ist hier genügend Raum gegeben, um den bestehenden Weg unter

Schonung des Baumbestandes nach RSW-Standard auszubauen.

Im weiteren Streckenverlauf wurde auf der alten Bahntrasse bereits ein vom Radverkehr intensiv

frequentierter gemeinsamer Geh- und Radweg (Breite 2,0m / 2,5m) mit komfortabler Knotenein-

bindung (2 Querungsstellen mit Bevorrechtigung; LSA-Sicherung) angelegt. Die Breitenverhält-

nisse lassen es im bebauten Bereich der Stadt Borken zu, diesen Weg auf 4,0m zu verbreitern

und benachbart einen Gehweg in einer Breite von 2,5m anzulegen.

Die Wegeverbindung durchzieht wesentliche Strukturen der Stadt, ist anspruchsgerecht mit dem

Hauptradwegenetz der Stadt Borken verknüpft und stößt dann in unmittelbarer Nähe zum Bor-

kener Bahnhof als wichtigem Anlaufpunkt auf die L 581. Bei erfolgreichen Grundstücksverhand-

lungen lässt sich die Wegeverbindung hier in einem letzten kurzen Teilabschnitt optimieren.

Im Bereich des Bahnhofs trifft die Stadt Borken – bezogen auf den Kraftfahrzeugverkehr – um-

fangreiche netzstrukturelle Veränderungen, die zu Mehrbelastungen im Verlauf des Ramsdorfer

Postweges, dem Routenverlauf des RSW, führen. In diesem Zusammenhang werden für den

Radverkehr komfortable und sichere Radverkehrsführungen entwickelt, die jedoch den RSW-

Standard nicht erreichen. Der Radverkehr wird so in einem Abschnitt zwischen der L 581 (Ahau-

ser Straße) und der Straße Landwehr (K 57) in einer Länge von rd. 1.500m ohne RSW-Standard

geführt. Alternative Führungen im engeren oder weiteren Umfeld bieten sich hier nicht an, da der

Ramsdorfer Postweg die bei weitem kürzeste Verbindung zwischen der Borkener Innenstadt

(Bahnhof) und Velen-Ramsdorf darstellt.

Ab der Straße Landwehr verläuft der RSW auf dem Ramsdorfer Postweg auf verkehrsarmen und

in wesentlichen Teilen für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrten Wegen (derzeitige Breite 4,0m /

4,5m) in Richtung Velen, wo er auf die L 581 mit begleitendem Geh- und Radweg stößt.

Der Ausbau der Kreuzungsstellen mit Anlieger- und Verkehrsstraßen folgt den bereits beschrie-

benen Standards und ermöglicht eine komfortable und wartezeitarme Verkehrsführung in der

gesamten Streckenlänge.
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Bis zur Gemeindegrenze Borken / Velen wird für den straßenbegleitenden gemeinsamen Geh-/

Radweg eine Verbreiterung auf 4,0m und eine Ausweisung als Radweg – Fußgänger frei ange-

strebt. Aufgrund der derzeitigen Breite zwischen 2,2m und 2,3m und vorhanden Schadstellen hat

dies einen baulichen Aufwand und in Teilabschnitten Grunderwerb zur Folge.

Im Ergebnis der nun vorliegenden vertiefenden Machbarkeitsstudie/ Entwurfsplanung wurden

folgende Varianten mit folgenden Ergebnissen untersucht:

1. Im Bereich des Gehöft Nottelmann musste die bisherige Trassierung wegen veränderter

örtlicher Bedingungen angepasst werden. Die entsprechenden Grundlagen wurden be-

reits mit der Trassierung auf dem Rheder Stadtgebiet (Umfahrung des geschützten Land-

schaftsbereiches) gelegt. Es wurden überwiegend vorhandene Wege genutzt.

2. Im Bereich der planfreien Querung der Bocholter Aa und unmittelbar anschließend wur-

den unterschiedliche Querungsmöglichkeiten und eine Optimierung der Bauwerkslänge

untersucht. Letztlich wurde die gestreckte Ursprungslösung auf der Trasse der ehemali-

gen Bahntrasse favorisiert. Die Gründe liegen insbesondere in der radfahrerfreundlichen

Ausbildung der Rampen mit max. 4% Neigung.

3. Unterschiedliche Alternativen zu dieser Trasse in nördlicher Parallelführung zur L 581

wurden untersucht, scheiden aber wegen diverser Engstellen und der zahlreichen Über-

lagerungen von Radverkehr und Fußgängern aus. Hier wäre nur abschnittsweise ein

RSW-Standard realisierbar. Bereits in einer frühen Planungsphase wurden die anderen

Möglichkeiten in Abstimmung mit der Stadt Borken verworfen.

4. Für die weitere Streckenführung wurden mehrere Varianten zur Anbindung an die L 581

Borkener Straße Richtung Ramsdorf (Velen) untersucht.

I. Variante 1:

Die Streckenführung der ersten Machbarkeitsstudie verknüpfte den RSW über

die Raiffeisenstraße und den Ramsdorfer Postweg mit dem Stadtgebiet Velen.

Dabei sollte der RSW zwischen den Knotenpunkten L600 und Raiffeisenstraße

an die Ahauser Straße angeschlossen werden. Wegen der Nähe zu den benach-

barten Knotenpunkten und dem hohen Verkehrsaufkommen auf der Ahauser

Straße musste dieser Lösungsansatz aus Leistungsfähigkeitsgründen verworfen

werden.
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Stattdessen sollte der RSW direkt über das Gewerbegebiet westlich der Ahauser

Straße an den Kreisverkehrsplatz Ahauser Straße / Raiffeisenstraße angebun-

den werden. Im Ergebnis einer Leistungsfähigkeitsbetrachtung wurde ersicht-

lich, dass dieser Knotenpunkt verkehrlich hochbelastet ist und zeitweise die

Grenzen der angestrebten Qualität des Verkehrsablaufs überschreitet. Darüber

hinaus wäre mit einer zusätzlichen Belastung dieses Knotenpunktes durch das

für den Radschnellweg prognostizierten Verkehrsaufkommen in Spitzenzeiten

ein Erreichen bzw. Überschreiten der Kapazitätsgrenze dieses Kreisverkehrs-

platzes mit allen nachteiligen Wirkungen für den Verkehrsfluss im MIV sehr

wahrscheinlich.

Die Straßenraumbreite der Raiffeisenstraße und des Ramsdorfer Postweges bis

zur Kreuzung K57 Landwehr lässt zudem keine Herstellung eines Radschnell-

wegstandards zu. Lediglich Schutzstreifenlösungen nach den Mindestmaßen

der Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) wären möglich.

Insofern wurde diese Variante 1 in Abstimmung mit der Stadt Borken verworfen

und stattdessen die Variante 2 favorisiert.

II. Variante 2:

Die favorisierte Trasse verlässt die ehemalige Bahntrasse nach der Kapellen-

straße Richtung Norden und bleibt dabei in Parallellage zum bestehenden Geh-

/Radweg bis kurz vor der Kreuzung des Horneburgweges. Hier nimmt der RSW

den auf 4,00 m auszubauenden vorhandenen Weg auf.

Der 4,00 m breite RSW folgt dem Verlauf eines befestigten Weges durch die

angrenzende Waldfläche. Und quert anschließend durch taktile Elemente beglei-

tet den vorhandenen Geh-/Radweg.

In erhöhter Dammlage wird der eigenständige RSW über die geplante Feucht-

wiese nördlich des privaten Grundstücks geführt. Für die Durchlässigkeit sind in

Abständen von 30 Metern vier Durchlässe als Betonrohre DN1000 vorzusehen.

In einer Maßnahme der Stadt Borken wird der Flusslauf der Bocholter Aa ökolo-

gisch verbessernd nach Norden verlegt.
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Entlang der Bocholter Aa bindet der RSW an den Knotenpunkt Ahauser Straße

/ Coesfelder Straße an. Zur Priorisierung des Radverkehrs ist ein Straßenumbau

und die Erneuerung der beiden Brückenbauwerke über die Bocholter Aa nötig.

Mittels eines Kreisverkehrsplatzes und der Führung des RSW über die Zufahrten

gelangt dieser auf die Südseite der Coesfelder Straße. Zur Ausbildung des Rad-

schnellwegstandards samt begleitendem Gehweg wird die Coesfelder Str. im

Bereich Kreisverkehr Ahauser Straße bis Christus-König Kirche nach Norden

verlegt.

Nach der Querung der Cordulastraße wird der RSW in 7,00 m breite ausgebaut

(Gehweg 2,20m, taktiler Begrenzungsstreifen 0,30m, RSW 4,00m, Bankett

0,50m).

Aufgrund angrenzender privater Grundstücke wird der RSW-Nutzer nach der be-

vorrechtigten Querung der Straße Röwekamp über 90 Meter im Mischverkehr

auf dem vorhandenen Geh-/Radweg südlich der Coesfelder Straße geführt.

Anschließend ist zur Schaffung eines Radschnellwegstandards eine Verlegung

der L581 im Bereich der angrenzenden Bebauung nach Norden zum Sportplatz

erforderlich. Der betroffene Wall wird dabei durch eine Wand zwischen den

Sportanlagen und der Fahrbahn ersetzt. Der Knotenpunkt Coesfelder Straße /

Landwehr wird von der Stadt Borken verkehrslenkend als abknickende Vorfahrt

ausgebildet. Der RSW bindet wartepflichtig an die Einmündung an.

Im Anschluss an die angrenzende Bebauung nördlich des Sees verschwenkt die

L581 zurück in den Bestand. Der südlich parallel verlaufende Geh-/Radweg wird

nach dem Regelquerschnitt des RSW (inkl. Gehweg) ausgebaut.

Ab der Kreuzung des Ramsdorfer Postweges verläuft der RSW bis zur Stadtge-

bietsgrenze eigenständig in 4,00 m Breite südlich zum vorhandenen Weg, der

zukünftig den Fußgängern vorbehalten bleibt.

Darüber hinaus wurde in der Stadtmitte zur besseren Verknüpfung des RSW mit

dem Bahnhof / Stadtkern Borken dieser vom Sportplatz (zwischen Bahndamm

und Beckingsweg) mit einem Zubringer in Richtung Kreisverkehrsplatz Ahauser

Straße / Raiffeisenstraße über das Gewerbegrundstück angebunden. Dafür wird



73

der vorhandene Weg auf der ehemaligen Bahntrasse bis zum Ausbauende ge-

nutzt, biegt dann in 4,00m Breite nach Norden auf das Gewerbegebiet ein und

wird dann in folgender Querschnittsaufteilung an den Kreisverkehrsplatz ange-

bunden: Gehweg 2,00m, Radweg 1,60m, Fahrbahn 5,90m, Radweg 1,60m,

Gehweg 2,00m. Die Gesamtbreite beträgt 13,10 m. Gemäß den Empfehlungen

für Radverkehrsanlagen (ERA) enden die Radfahrstreifen 20m vor dem Fahr-

bahnteiler und werden als Schutzstreifen in Richtung der Kreisfahrbahn weiter

geführt. Diese Form der Radverkehrsführung am Kreisverkehr ist im vorliegen-

den Fall die optimale Führung und unter Verkehrssicherheitsaspekten einer um-

laufenden Führung bei Mitnutzung der Fußgängeranlagen zur Querung vorzu-

ziehen.

3.2.5. Velen

Auszug aus der 1. Machbarkeitsuntersuchung (kursiv gedruckt):

Ab der Gemeindegrenze Borken / Velen wird der RSW straßenbegleitend an der Borkener Straße

bis zum Knoten Borkener Straße (L581) / Zum Lünsberg geführt. Hier wird eine bauliche Verbrei-

terung des gemeinsamen Geh-/Radweg auf einer Länge von ca. 1.570 m angestrebt. Zusätzlich

wird der RSW als Radweg – Fußgänger frei ausgewiesen. An den von der Borkener Straße ab-

gesetzten Querungsstellen mit Grundstückszufahrten wird der auf dem RSW fahrende Radver-

kehr, unterstützt durch Beschilderung und Markierung, an allen Stellen bevorrechtigt.

Am Kreisverkehr Borkener Straße (L581) / Zum Lünsberg führt der RSW über den östliche Zu-/

Ausfahrtsbereich und quert damit die K55 mit Fahrtrichtung B67 im Süden. Hier entsteht derzeitig

der westliche Anschlusspunkt der Ortsumfahrung Velen-Ramsdorf. Bis zum Knotenpunkt Borke-

ner Straße (L581) / Bremerstraße wird der Radverkehr auf einer Strecke von 400 m einseitig auf

einem 3,00 m breiten Radweg – Fußgänger frei geführt. Diese Breite ist jedoch ausschließlich

durch Grunderwerb umzusetzen. Ziel ist es, eine zusätzliche Querung der nördlichen Zu-/ Aus-

fahrt am Kreis zu vermeiden, da hier eine Bevorrechtigung aufgrund des zu erwartenden starken

Kfz-Verkehrs zukünftig nicht möglich sein wird. Ab dem Knotenpunkt Borkener Straße (L581) /

Bremerstraße ist eine beidseitige Führung des Radverkehrs mittels 2,25 m breiten Schutzstreifen

auf der Fahrbahn vorgesehen. Die Kernfahrbahn für den Kfz-Verkehr beträgt damit lediglich 4,50

m, was aufgrund des verlagerten Verkehrs durch die neue Ortsumgehung verträglich erscheint.
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Gleiches gilt für den folgenden Teilabschnitt der Velener Straße (L581) zw. Ostendorfer Straße

und dem Ortseingang-Ost.

Hier ist eine Kernfahrbahnbreite von 5,00 m geplant, beidseitig sind 3,00 m breite Schutzstreifen

vorgesehen – abschnittsweise ist der vorhandene bauliche Radweg rückzubauen. Die Gesamt-

streckenlänge von beiden Abschnitten beträgt ca. 1.270 m. Westlich des Knotenpunktes Borke-

ner Straße (L581) / Bremerstraße wird der Radverkehr auf einem einseitigem Radweg – Fuß-

gänger frei (südl. Fahrbahnseite) geführt.

Östlich von diesem Knoten sind beidseitige Schutzstreifen geplant. Zur Führung des Radverkehrs

in Fahrtrichtung Westen ist daher der Bau einer Querungsstelle notwendig. Diese ist mit einer

bedarfsgesteuerten LSA (frühzeitige Detektion) oder baulich gestaltet mit Bevorrechtigung aus-

zuführen.

Am Knotenpunkt Velener Straße (L581) / Worthe / Beckhook findet wiederum ein Übergang von

einer beidseitigen zur einseitigen Führung statt. Dies wird durch eine zusätzliche Anbindung des

RSW aus Fahrtrichtung Osten kommend ermöglicht. Auf dem folgenden Abschnitt (ca. 260 m)

wird der RSW auf einem einseitigen (nördliche Fahrbahnseite) baulich von der Fahrbahn ge-

trennten (Schutzplanke) Zweirichtungsradwegs – Fußgänger frei mit ca. 4,0m Breite geführt.

Hierzu muss der vorhandene Radfahrstreifen verbreitert werden. Am Knotenpunkt Velener

Straße (L581) / Harkings-Brügge geht dieser einseitige baulich getrennte Radweg in einen durch

Grünstreifen abgesetzten und parallel zur Velener Straße (L581) verlaufenden gemeinsamen

Geh-/ Radweg über. Dieser ist zukünftig als Radweg – Fußgänger frei auszuweisen und auf 4,00

m zu verbreitern. Hierfür ist in weiten Abschnitten Grunderwerb zu tätigen. Die Gesamtlänge

dieses Abschnittes (außer Orts) beträgt 3.100 m.

Am Knoten K15 / Ramsdorfer Straße (L581) / Kuckelbeck wird der RSW am Knotenpunkt vorbei

Richtung Norden geführt. Hier ist ein neuer Radweg mit 4,0 m Breite parallel zur K15 zu bauen,

da auf der östlichen Fahrbahnseite nicht ausreichend Flächen vorhanden sind und die Zufahrten

zu einer Tankstelle und zur Molkerei zu Konflikten mit dem Radverkehr führen können. Zu Que-

rung der K15 ist am Knoten K15 / Bahnhofsallee eine fahrradfreundlich gestaltete LSA zu instal-

lieren. Der Streckenabschnitt Bahnhofsallee gliedert sich heute in drei Abschnitte: zwischen K15

und Nordvelener Straße als Tempo 30-Zone, im weiteren Verlauf bis zum Thessingbach mit

Tempo 50 und daran anschließend als Tempo 20-Geschäftsbereich. In diesem Abschnitt wird

der RSW über eine Fahrradstraße mit Freigabe für den Kfz-Verkehr ins Velener Zentrum mit den
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zentralen Einrichtungen im Bereich Einzelhandel, Verwaltung und Dienstleistung geführt. Der

Knoten Bahnhofsallee / Nordvelener Straße ist dabei zum Minikreisel umzubauen.

Im Anschluss führt der RSW über die Coesfelder Straße, zukünftig Fahrradstraße – Kfz frei, bis

zum Knoten Hochmoorstraße (L581) / Coesfelder Straße (L829) / Volbertskamp (L581). Dieser

Abschnitt besteht aus einem Tempo 20-Geschäftsbereich und einem Abschnitt mit einer zul.

Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. An diesem Knoten liegt der östliche Ortseingang.

Für den Streckenabschnitt zwischen dem Knoten K15 / Ramsdorfer Straße (L581) / Kuckelbeck

und dem Knoten Hochmoorstraße (L581) / Coesfelder Straße (L829) / Volbertskamp (L581) ste-

hen zwei Alternativrouten zur Verfügung. In beiden Alternativen wird der RSW über die Rams-

dorfer Straße (L581) in Richtung Stadtzentrum Velen fortgesetzt. Aufgrund des hohen Anteils an

Schwerlastverkehr sowie den nicht ausreichend vorhandenen Flächen im Seitenraum kann dies

zu Konflikten zwischen dem Kfz-Verkehr und dem Radverkehr führen. Zusätzlich wurde der Kern-

bereich Velens erst vor kurzer Zeit mit großem Aufwand umgebaut. Eine weitere Umgestaltung

erscheint aus diesem Grund nicht möglich. In Alternative 1 wird der RSW ab dem Knoten Rams-

dorfer Straße (L581) / Coesfelder Straße über den Tempo 20-Geschäftsbereich fortgesetzt und

trifft am Knoten Coesfelder Straße / Bahnhofsallee auf die Vorzugsvariante. Variante 2 führt über

die Ramsdorfer Straße (L581) bis zum Knoten Vorlbertskamp (L581/L529) / Ramsdorfer Straße

und wird über den Volbertskamp (L581) bis zum Knoten Hochmoorstraße (L581) / Coesfelder

Straße (L829) / Volbertskamp (L581). In dieser Alternative ist am Knoten signalgesteuerten Vor-

lbertskamp (L581/L529) / Ramsdorfer Straße von einem erhöhten Umbauaufwand auszugehen.

Zusätzlich kann der höhere Fußgängeranteil aus den östlichen Wohngebieten des Volbertskamp

zu Konflikten mit dem Radverkehr führen.

Trotz der geringeren Streckenlänge (ca. 300m) wurden beide Alternativrouten aufgrund der zu

erwartenden Konflikte und Mängel nicht für die weitere Bearbeitung herangezogen.

Im weiteren Verlauf wird der RSW bis zur Gemeindegrenze Velen / Gescher auf einem einseiti-

gen Zweirichtungsradweg – Fußgänger frei geführt, der parallel zur Hochmoorstraße (L581) ver-

läuft und durch einen Grünstreifen von der Fahrbahn getrennt ist. Die geplante Breite beträgt

4,00 m. Zur Verbreiterung ist Grunderwerb notwendig.

Insgesamt quert der RSW in diesem letzten Abschnitt auf Velener Gemeindegebiet zwei Straßen

und eine Grundstückszufahrt. Alle drei Querungen finden mit deutlich kenntlich gemachter Furt

und dementsprechender Beschilderung bevorrechtigt statt.
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Im Ergebnis der nun vorliegenden vertiefenden Machbarkeitsstudie/ Entwurfsplanung wurden

folgende Varianten mit folgenden Ergebnissen untersucht:

Die Linienführung hat sich in Velen gegenüber der ersten Studie nicht verändert. Für die Orts-

durchfahrt Ramsdorf wurden 2 realisierbare Lösungen entwickelt. In beiden Varianten muss die

Straße umgebaut werden. In der Variante I (Vorzugslösung) wird die Straße so umgebaut, dass

der 4,00 breite Radschnellweg in der Straßenmitte, als „besonderer Bahnkörper“ angeordnet

wird. Diese Trasse wird mit 5 cm hohen, aber überfahrbaren Flachborden, von den links und

rechts befindlichen jeweils 3,50 m breiten Fahrstreifen abgesetzt. In Knotenpunkten werden

Mischverkehrsflächen mit gestalterischer Betonung des Hauptradfahrbereiches ausgebildet.

Sollte diese Variante nicht umgesetzt werden, käme auch die Anordnung von jeweils 3,00 m

breiten Schutzstreifen als Variante II in Frage. Auch mit dieser Lösung wäre ein Radschnell-

wegstandard realisierbar.
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4. Technische Gestaltung der Baumaßnahme

4.1. Ausbaustandard

4.1.1. Entwurfs- und Betriebsmerkmale

Radschnellwege sind Radverkehrsverbindungen, die direkt geführt und qualitativ hochwertig

Wohn- und Gewerbegebiete bzw. Stadtzentren miteinander verknüpfen. Ihr besonderes Merkmal

ist die Möglichkeit, einer gleich bleibenden Fahrgeschwindigkeit mit relativ geringem Energiebe-

darf, was durch Kreuzungsfreiheit (Unter- und Überführungen), Geradlinigkeit bzw. große Kur-

venradien, durch gute Oberflächenbeschaffenheit und größere Radwegbreiten erreicht wird.

Im vorliegenden Projekt ist eine gestreckte, steigungsarme Linienführung trassiert worden. Die

fahrbare Geschwindigkeit beträgt - von wenigen Engstellen und Knotenpunkten abgesehen -

durchgängig 40 km/h. An Knotenpunkten wurde der Radverkehr überwiegend priorisiert.

Die maximale Längsneigung an Rampen beträgt 6%.

Auf ca. 92 % der 46,16 km langen Gesamtstrecke konnte der Radschnellwegstandard eingehal-

ten werden. Unter Radschnellwegstandard wird in diesem Zusammenhang insbesondere die

Ausbildung eines mindestens 4,00 m breiten Querschnitts mit Richtungstrennung und dort wo

erforderlich, der Anordnung eines begleitenden 2,00 m breiten Gehweges verstanden. In den

verbleibenden 3,6 km musste auf Teilabschnitten, die im Durchschnitt 200 m lang sind, meistens

aus Platzgründen und zur Vermeidung von Umwegen eine verminderte Querschnittsbreite von

3,00 m trassiert werden.

Die Breite des Radschnellweges mit im Regelfall 4,00 m und in Ausnahmen mit ≥ 3,00 m sichert

die Möglichkeit zur Befahrung der Strecke mit Fahrzeugen des Betriebsdienstes.

Begleitende Gehwege wurden nur dort angeordnet, wo Gehwegbeziehungen vorhanden sind

und diese nicht in Parallellage auf vorhandenen Wegen oder in unmittelbarer Nähe (z.B. auf der

anderen Straßenseite) abgewickelt werden können.
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4.1.2. Vorgesehene Verkehrsqualität

Radschnellwege bilden das Premiumprodukt in der neuen Hierarchie des Radverkehrsnetzes.

Entsprechend sind für den Radschnellweg im Hinblick auf die anzustrebende Verbindungsquali-

tät höchste Maßstäbe anzusetzen.

Radschnellverbindungen werden nach der Richtlinie für integrierte Netzgestaltung (RIN) in die

beiden höchsten Kategoriengruppen für Radverkehrsanlagen eingestuft: Innerhalb bebauter Ge-

biete entspricht der Radschnellweg einer „innergemeindliche Radschnellverbindung“ (IR II) und

in außerstädtischen Gebieten einer „überregionale Radverkehrsverbindung“ (AR II). Diese Klas-

sifizierung bestimmt die anzustrebende Fahrgeschwindigkeit und bildet aus den daraus abgelei-

teten Verlustzeiten je Kilometer eine Grundlage für die Definitionen von Qualitätsanforderungen

an den Verkehrsablauf.

An Radverbindungen werden nach den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) in Verbin-

dung mit den RIN Anforderungen an die Verlustzeit je Kilometer gestellt. Diese betragen für die

oben genannten Kategoriengruppen innerorts 30 s/ km und außer Orts 15 s/km.

Die Arbeitsgruppe „Straßenentwurf“ der FGSV legte in Ihrem Arbeitspapier von 2014 fest, dass

für Knotenpunkte des Radschnellweges mit Lichtsignalanlagen eine Qualitätsstufe (mindestens

C) geeignet sei. Inwiefern diese Vorgabe mit den Verlustzeiten von 15 bzw. 30 Sekunden je

Kilometer (außer Orts bzw. innerorts) vereinbar ist, wurde anhand des Streckenverlaufs des Rad-

schnellweges Regio.Velo überprüft. Die Verlustzeit je Kilometer ergibt sich aus der Summe der

mittleren Wartezeiten für den Radfahrer an allen Knotenpunkten des Streckenabschnittes divi-

diert durch die Gesamtlänge des betrachteten Sektors. Zum Vergleich wurde die Zeiten der Qua-

litätsstufen A, B und C untersucht und in definierten außer- und innerörtlichen Bereichen der

Strecke als Mittelwert je Kilometer ausgegeben.
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Tab. 4-1: Qualitätsanalyse

Quali-
täts-
stufe

Stadtgebiet Strecken-
abschnitt Lage Länge [m]

Ver-
lust-

zeit [s]

Verlust-
zeit je Ki-
lometer

[s]

Vor-
gabe
RIN
in [s

je
km]

Ver-
gleich

Soll - Ist

Über-
schrei-
tung

A

Isselburg Anholt - Is-
selburg außerorts 1600 30 18,8 ≤15 X 3,8

Isselburg Isselburg innerorts 1175 10 8,5 ≤30 √ –

Isselburg Isselburg -
Werth außerorts 3285 25 7,6 ≤15 √ –

Isselburg Werth innerorts 1190 15 12,6 ≤30 √ –

Bocholt Werth -
Bocholt außerorts 4556 45 9,9 ≤15 √ –

Bocholt Bocholt innerorts 5810 50 8,6 ≤30 √ –

Rhede Bocholt -
Rhede außerorts 2800 10 3,6 ≤15 √ –

Rhede Rhede innerorts 2830 30 10,6 ≤30 √ –

Borken Rhede -
Borken außerorts 8118 45 5,5 ≤15 √ –

Borken Borken innerorts 1600 15 9,4 ≤30 √ –

Borken Borken -
Gemen außerorts 1480 15 10,1 ≤15 √ –

Borken Borken, Ge-
men innerorts 665 15 22,6 ≤30 √ –

Velen Borken -
Ramsdorf außerorts 3540 10 2,8 ≤15 √ –

Velen Ramsdorf innerorts 1660 20 12,0 ≤30 √ –

Velen Ramsdorf -
Velen außerorts 3480 45 12,9 ≤15 √ –

Velen Velen innerorts 1340 0 0,0 ≤30 √ –

B

Isselburg Anholt bis
Isselburg außerorts 1600 60 37,5 ≤15 X 22,5

Isselburg Isselburg innerorts 1175 10 8,5 ≤30 √ –

Isselburg Isselburg -
Werth außerorts 3285 45 13,7 ≤15 √ –

Isselburg Werth innerorts 1190 25 21,0 ≤30 √ –

Bocholt Werth -
Bocholt außerorts 4556 75 16,5 ≤15 X 1,5

Bocholt Bocholt innerorts 5810 90 15,5 ≤30 √ –

Rhede Bocholt -
Rhede außerorts 2800 20 7,1 ≤15 √ –

Rhede Rhede innerorts 2830 50 17,7 ≤30 √ –

Borken Rhede -
Borken außerorts 8118 75 9,2 ≤15 √ –
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Borken Borken innerorts 1600 25 15,6 ≤30 √ –

Borken Borken -
Gemen außerorts 1480 25 16,9 ≤15 X 1,9

Borken Borken, Ge-
men innerorts 665 25 37,6 ≤30 X 7,6

Velen Borken -
Ramsdorf außerorts 3540 20 5,6 ≤15 √ –

Velen Ramsdorf innerorts 1660 40 24,1 ≤30 √ –

Velen Ramsdorf -
Velen außerorts 3480 85 24,4 ≤15 X 9,4

Velen Velen innerorts 1340 0 0,0 ≤30 √ –

C

Isselburg Anholt bis
Isselburg außerorts 1600 90 56,3 ≤15 X 41,3

Isselburg Isselburg innerorts 1175 10 8,5 ≤30 √ –

Isselburg Isselburg -
Werth außerorts 3285 65 19,8 ≤15 X 4,8

Isselburg Werth innerorts 1190 35 29,4 ≤30 √ –

Bocholt Werth -
Bocholt außerorts 4556 105 23,0 ≤15 X 8,0

Bocholt Bocholt innerorts 5810 130 22,4 ≤30 √ –

Rhede Bocholt -
Rhede außerorts 2800 30 10,7 ≤15 √ –

Rhede Rhede innerorts 2830 70 24,7 ≤30 √ –

Borken Rhede -
Borken außerorts 8118 105 12,9 ≤15 √ –

Borken Borken innerorts 1600 35 21,9 ≤30 √ –

Borken Borken -
Gemen außerorts 1480 35 23,6 ≤15 X 8,6

Borken Borken, Ge-
men innerorts 665 35 52,6 ≤30 X 22,6

Velen Borken -
Ramsdorf außerorts 3540 30 8,5 ≤15 √ –

Velen Ramsdorf innerorts 1660 60 36,1 ≤30 X 6,1

Velen Ramsdorf -
Velen außerorts 3480 125 35,9 ≤15 X 20,9

Velen Velen innerorts 1340 0 0,0 ≤30 √ –

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Vorgabe zur Einhaltung der Qualitätsstufe A auf dem ge-

samten Streckenverlauf in nur einem Abschnitt eine geringe Abweichung des Zielwertes um 3,8

Sekunden beinhaltet. (Die Länge des Abschnittes entspricht 3,5 % der Gesamtstrecke).

Bereits bei der Zulassung einer Qualitätsstufe B verfehlen 26,1 % des Radschnellweges die An-

forderungen an die maximale Verlustzeit.
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Das Resultat dieser Betrachtung ist, dass einzig die höchste Verkehrsablaufqualität A geeignet

erscheint, auch eine angestrebte hohe Verbindungsqualität mit dem Radschnellweg zu errei-

chen. Daraus sind Schlussfolgerungen für die Einsatzkriterien für die Knotenpunkttypen herzu-

leiten. (vgl. Abschnitt 4.5).

Neben der direkten kurven- und steigungsarmen Trassierung spielt die Ausgestaltung der Kno-

tenpunkte und eine zwischen den im Konflikt stehenden Zielen Wirtschaftlichkeit und Verbin-

dungsqualität ausgewogene Auswahl des geeigneten Knotenpunkttyp eine entscheidende Rolle

für Planung, Bau und Betrieb von Radschnellwegen.

4.1.3. Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Die Fragen der Verkehrssicherheit sind mit Blick auf die neue Infrastruktur der Radschnellwege

aus zwei Perspektiven zu betrachten: Einerseits muss der Verkehrsablauf auf dem Radschnell-

weg unter allen Bedingungen, zu jeder Zeit und ohne Gefahren für die Radfahrer sowie alle kreu-

zenden Verkehrsarten möglich sein. Andererseits dürfen von den entstehenden plangleichen

Knotenpunkten keine Gefahren für den übrigen Straßenverkehr ausgehen.

Dem ersten Aspekt, der Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf dem Radschnellweg wird mit

der Querschnittsausbildung, der Trassierung, der Ausstattung und der sorgfältigen Knotenpunk-

tauswahl und eines daraufhin den örtlichen Bedingungen angepassten Knotenpunktentwurf ent-

sprochen.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass auf dem Radschnellweg grundsätzlich keine Fuß-

gänger laufen dürfen. Dies ist durch begleitende Gehwege in Verbindung mit einer entsprechen-

den Beschilderung sicher zu stellen. In Bereichen, in denen der Gehweg nicht in unmittelbarer

Parallellage zum Radschnellweg geführt wird und damit als solcher erkennbar ist, sondern z.B.

eine Gehwegführung auf der anderen Straßenseite geplant ist, sollte der Einsatz einer erläutern-

den Beschilderung z.B. mit dem Zusatzzeichen Vz 1000-12 oder Vz 1000-22 (Gehweg gegen-

über) geprüft werden. In Bereichen, in denen die Möglichkeit denkbar ist, dass Wanderer den

Radschnellweg für ihre Zwecke nutzen wollen, sollte das Verkehrsschild Vz 259 (Verbot für Fuß-

gänger) aufgestellt werden.
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Generell ist anzumerken, dass in den Niederlanden nach der Inbetriebnahme von Radschnell-

wegabschnitten sehr positive Effekte im Hinblick auf die Verkehrssicherheit wahrgenommen wur-

den. Unfälle zwischen Kfz und Radfahrern auf dem Radschnellweg wurden überhaupt nicht re-

gistriert.

Zum Aspekt der Vermeidung von negativen Auswirkungen des Radschnellweges auf den übrigen

Straßenverkehr sind die folgenden Überlegungen in die entwurfstechnischen Überlegungen der

hier vorliegenden Machbarkeitsstudie eingeflossen.

Allgemein ist anzumerken, konkrete Unfalldaten zu Knotenpunkten an Radschnellwegen liegen

bislang nicht vor. Mit der Etablierung von Radschnellverbindungen können zukünftig ermittelte

Unfallhäufigkeiten mögliche vorhandene Sicherheitsdefizite in der Gestaltung von Kreuzungs-

stellen aufdecken. Die aus detaillierten Unfallanalysen gewonnenen Erkenntnisse werden eine

tragende Rolle in der Priorisierung von diversen Knotenpunktformen haben und möglichen Hand-

lungsbedarf offen legen. Falls vorhanden ist die Analyse von örtlichen Unfalldaten und polizeili-

chen Ermittlungen unabdingbar und sollte der erste Schritt bei der Untersuchung des geeigneten

Knotenpunkttyps sein. Ereignen sich beispielsweise wiederholt Vorfahrtunfälle an Kreuzungen

für Radfahrer, so eignen sich oft Lichtsignalanlagen, Kreisverkehrsplätze oder auch planfreie Lö-

sungen zur Vermeidung dieser Konflikte.

Unabhängig davon, ist Folgendes zu beachten: Die Gewährleistung guter Sichtverhältnisse ist

bei der Wahl der geeigneten Knotenpunktart von zentraler Bedeutung. An vorfahrtgeregelten

Kreuzungen ist der Aufbau eines Sichtkontaktes zwischen den verschiedenen Kraftfahrern, Rad-

fahrern und Fußgängern unerlässlich. Erst durch das Erkennen des/der bevorrechtigten bzw.

des/der wartepflichtigen Fahrzeuges/Person kann ein komplikationsfreier Ablauf unter Einbezie-

hung der Verkehrsregelung gewährleistet werden. Vermieden werden sollten deshalb vorfahrt-

geregelte Überquerungen auf Kuppen oder in engen Kurven.

Auch sollten eigenständig geführte Radschnellwege in Parallellage zu einer Hauptstraße eine

gewisse Distanz zum Knotenpunkt beim Kreuzen einer Nebenstraße haben. Damit wird dem in

die Nebenstraße einbiegenden Kraftfahrer ermöglicht rechtzeitig Blickkontakt zum Radfahrer

bzw. Fußgänger aufzubauen.

Voraussetzung für eine ungestörte Sicht auf die Kreuzungssituation ist das Freihalten von Hin-

dernissen in den Sichtfeldern. Diese Bedingung gilt zwischen 0,80 m und 2,50 m Höhe zur Be-

rücksichtigung der unterschiedlichen Augenhöhen der Verkehrsteilnehmer und zur Sicherung der
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Erkennbarkeit von Kindern. Zur Überprüfung der Einhaltung von Mindestsichtfeldern des warte-

pflichtigen Verkehrsteilnehmers sind drei Nachweise aus der RASt zu führen:

§ Nachweis der Haltesicht

§ Nachweis der Anfahrsicht

§ Nachweis an Überquerungsstellen

Es ist anzumerken, dass neben der planerischen Untersuchung auch die Sichtfeldprüfung vor

Ort Bestandteil der Planung sein sollte.

Für den Benutzer des Radschnellweges sollte ein Anhalteweg von 40 Metern angesetzt werden.

Das entspricht einer Bremsung aus 40 km/h bei nasser Fahrbahn. Diese Geschwindigkeiten wer-

den dem Radfahrer durch die gewählten Entwurfselemente (z.B. 30 Meter Kurvenradien bei der

Machbarkeitsstudie Regio.Velo) und die Freigabe von S-Pedelecs ermöglicht. Damit wird den

Menschen zukünftig eine ausreichend dimensionierte Infrastruktur angeboten.

Bislang betrug die Schenkellänge der Anfahrsichtweite auf bevorrechtigte Radfahrer maximal 30

m Länge. Diesem Wert wird in der Tabelle der Richtlinie für die Anlag von Stadtstraßen (RASt)

zu den Sichtweiten auf bevorrechtigte Kraftfahrzeuge einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit

von 30 km/h zugeordnet. Der Radfahrer auf dem Radschnellweg wird allerdings höhere Ge-

schwindigkeiten erzielen können. Hier gilt es die Geschwindigkeiten des RSW (40 km/h) auf die

Tabelle für Kraftfahrzeuge der RASt zu übertragen und die 50 m Schenkellänge anzunehmen.

Werden die erforderlichen Sichtfelder nicht eingehalten, dann können Geschwindigkeitsbe-

schränkungen die Anforderungen an die Schenkellängen reduzieren. Genügt diese Maßnahme

nicht, oder kann die bevorrechtigte Straße nicht in Ihrer Höchstgeschwindigkeit weiter reduziert

werden, so müssen Lichtsignalanlagen (LSA) eingesetzt werden. Diese Führungsform regelt den

Verkehrsfluss während der Betriebszeiten der LSA unmissverständlich.

Bei ausreichender Flächenverfügbarkeit kann auch ein Kreisverkehrsplatz wesentlich zu Steige-

rung der Erkennbarkeit und Realisierung einer sicheren Knotenpunktform führen.

Unerfahrene und mobilitätsbehinderte Verkehrsteilnehmer benötigen zusätzliche Maßnahmen

bei der Ausbildung von Knotenpunkten. Kinder kennen die Straßenverkehrsordnung nur unzu-

reichend und bewegen sich im Straßenraum unsicher. Auf Schulwegen kann die Verkehrssicher-

heit durch Verkehrserziehung und Schulwegdienste erhöht werden. Schülerlotsen und Schul-
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weghelfer befähigen Grundschulkinder zur achtsamen Teilnahme im Straßenverkehr. Straßen-

baubehörden sind ebenfalls bei der Sicherung von Schulwegen beteiligt. Eine bauliche Maß-

nahme zur Vorbeugung von Verkehrsunfällen ist die Anbringung einer Lichtsignalanlage. Bei die-

ser Thematik gilt es alle beteiligten Akteure mit einzubinden und gegebenenfalls durch die Er-

stellung von Schulwegplänen Konzepte zu erarbeiten.

An regelmäßig von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen benutzten Kreuzungsstellen bieten

Lichtsignalanlagen eine sichere Führung. Taktile Elemente und akustische Einrichtungen genü-

gen in Verbindung mit angepassten Signalschaltungen den Anforderungen an die Barrierefrei-

heit.

Die Belange der Fußgänger müssen bei der Planung eines Radschnellweges mit einbezogen

werden, da der Regelquerschnitt für den RSW einen parallelen Gehweg vorsieht. Das Kreuzen

von Fahrbahnen mit mehr als zwei Fahrstreifen bereitet dem Fußgänger unter Umständen

Schwierigkeiten. Für große Querschnitte sind signalisierte und planfreie Lösungen zweckmäßig.

Nicht nur das hohe, der Netzfunktion angemessene Geschwindigkeitsniveau auf höherrangigen

Außerortsstraßen birgt ein Risiko für den Radfahrer und Fußgänger beim Queren der Fahrbahn,

sondern auch das Bewusstsein des Kraftfahrers, auf einem solchen Verbindungsweg unterwegs

zu sein. Umso wichtiger ist die Kenntlichmachung der Kreuzungsanlage für den Kfz-Verkehr,

damit kreuzende Radverkehrsströme keine Überraschung bedeuten.

70 km/h ist die maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit an plangleichen Knotenpunkten.

Vorfahrtgeregelte Knotenpunkte sind nicht geeignet, wenn die zulässige Geschwindigkeit erwar-

tungsgemäß von mehr als 15 % der Fahrzeugführer überschritten wird. Zur Erreichung der Ein-

haltung der vorgegebenen Geschwindigkeiten existieren bauliche und/oder technische Möglich-

keiten. Die Ausbildung von mindestens 3,50 m breiten Mittelinseln bei wartepflichtigem Radver-

kehr wirkt durch die erzielte Versatztiefe von 1,75 m geschwindigkeitsdämpfend.

Auch können deutliche Markierung und Beschilderung die Aufmerksamkeit für den ankommen-

den bevorrechtigten Kraftfahrer auf den Knotenpunkt erhöhen und ihn für das Gefahrenpotential

sensibilisieren. Technische Maßnahmen wären beispielsweise ortsfeste oder mobile Anlagen zur

Geschwindigkeitsüberwachung.

Alternativ bietet die vollständige Signalisierung des Knotenpunktes eine sicherere Verkehrsfüh-

rung.



85

4.2. Nutzung/ Änderung des umliegenden Straßen- bzw. Wegenetzes

Mit dem Neubau des Radschnellweges ergeben sich zahlreiche Kreuzungen mit vorhandenen

Straßen und Wegen.

Eine entsprechende Aufstellung ist dem Abschnitt 4.5.3 zu entnehmen.

Großräumige Straßenumverlegungen oder Umstufungen sind mit der Maßnahme nicht verbun-

den.

4.3. Linienführung

4.3.1. Isselburg

Die Trasse beginnt in Anholt in der Isselburger Straße in Höhe der vorhandenen Fußgängerque-

rung zum Lidl-Markt. An dieser Stelle wird der Übergang von den vorhandenen beidseitig geführ-

ten Radfahrstreifen auf den einseitig angeordneten in zwei Richtungen befahrenen Radschnell-

weg (RSW) baulich abgesichert. Von hier bis zum Knotenpunkt Stromberg wird der RSW getrennt

durch einen Trennstreifen parallel zur L 605 geführt. Die Breite des RSW beträgt 4,00 m zzgl.

beidseitig angeordneter Bankette mit jeweils 0,50 m Breite. Am Kreisverkehrsplatz Hahnerfeld

wird der RSW vorbeigeführt. Hier werden nur die vorhandenen Radwegbeziehungen mit dem

RSW verknüpft.

Der Knotenpunkt Stromberg wird zu einem Kreisverkehrsplatz umgebaut. Der RSW wird um den

Kreisverkehrsplatz umlaufend ausgebildet.

Nach dem neu gebauten Kreisverkehrsplatz wird der RSW parallel zur Straße Stromberg geführt.

Im Bereich der Schule wird – sofern der Standort der Bushaltestelle beibehalten wird – zusätzlich

zu dem 4,00 m breiten RSW ein 2,00m breiter Gehweg, welcher mittels einem 30 cm taktilem

Begrenzungsstreifen vom RSW getrennt wird angeordnet.

Am vorhandenen Kreisverkehr Stromberg/ Industriestraße wird der RSW umlaufend um den

Kreisverkehr ausgebildet.

Bis zur Einmündung Hüttenstraße wird der RSW mit 4,00 m Breite auf der Ostseite geführt.
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Die Hüttenstraße ist auf gesamter Länge zu einem grundhaften Komplettumbau vorgesehen.

Dabei wird von einer Engstelle abgesehen durchgängig ein 4,00 m breiter Streifen, welcher bau-

lich von der Fahrbahn getrennt wird, vorgesehen. Auf einer Straßenseite wird ein Gehweg ge-

plant. Die Fahrbahn wird im Regelfall mit 6,00 m Breite hergestellt, wobei abschnittsweise auch

Engstellen mit 3,50 m Fahrbahnbreite ausgebildet werden. Details sind in der Vorplanung für den

Straßenausbau herauszuarbeiten.

Am Ende der Hüttenstraße wird der einseitig angeordnete RSW auf einer Länge von ca. 180 m

ohne RSW-Standard in Richtung Straße Münsterdeich geführt.

Daran schließt sich dann ein ca. 360 m langer Abschnitt in Richtung L 605 (Schüttensteiner

Straße) an, in dem der Radverkehr mittels Wegweisung zur Fortsetzung des Radschnellweges

geführt wird.

Die L 605 wird mit einem Unterführungsbauwerk unterquert. Eine Querung am Knotenpunkt

L 605 (Schüttensteiner Straße)/ Münsterdeich hätte eine Signalisierung und einen Umbau des

Knotenpunktes nach sich gezogen. Zur Vermeidung dessen und im Interesse der direkten Lini-

enführung wurde die Querung mittels Unterführungsbauwerk favorisiert. Die Situation an der

Querungsstelle ist topografisch günstig gelegen, so dass für den Radfahrer angenehme Längs-

neigungen (4%) an den Rampen entstehen.

Ab Station 2+827 wird der Radschnellweg auf einer Länge von ca. 2,3 km parallel zur Schütten-

steiner Straße geführt. Dabei muss zweimal auf einer Länge von 163 m bzw. 184 m aufgrund

vorhandener Bebauung jeweils eine Engstelle in Kauf genommen werden.

Grundsätzlich wird der RSW in einer Breite von 4,00 m neu gebaut, so dass Fußgänger die bis-

herigen Nebenanlagen an der L 605 weiterhin nutzen können.

Der Knotenpunkt L 605/ K 2 wird zu einem Kreisverkehrsplatz umgebaut. Damit werden der Ein-

satz einer Außerorts-LSA vermieden und die baulichen Voraussetzungen für alle Verkehrsteil-

nehmer verbessert.

An der Station 5,497 quert der RSW die L 605 erneut, um von dort aus in Richtung des Weges

Der lege Weidendeich geführt zu werden. Diese Querungsstelle wird mit dem KP-Typ Ib (Warte-

pflichtig für den Radfahrer) ausgebildet. Hier bietet sich zusätzlich der Einbau einer Querungshilfe

in der L 605 an.
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Die Nebenissel wird mit einem Brückenbauwerk überquert.

Kurz nach diesem Bauwerk biegt der RSW nach Osten in den Weg Der lege Weidendeich ab.

Dieser Weg wird auf RSW- Standard verbreitert.

Ab der Einmündung der Verbindungsstraße zur Schüttensteiner Straße wird der RSW straßen-

begleitend geführt. Kurz vor dem Beginn der Bebauung wechselt der RSW auf die Nordseite des

Lege Weidendeich um ab hier als Zweichrichtungsradweg getrennt durch einen Bord in 4,00 m

Breite geführt zu werden. Im weiteren Verlauf ist ein eigenständig geführter RSW nördlich der

Bebauung geplant. Mit einem Brückenbauwerk überquert der RSW die Nebenissel um über eine

heute noch vorhandene Freifläche in Richtung Deichstraße zu verlaufen. Seitens der Stadt Issel-

burg ist im weiteren Verlauf der Planung zu klären, inwieweit der RSW mit der bereits erteilten

Baugenehmigung für die Freifläche zu vereinbaren ist.

Der Knotenpunkt Deichstraße / Neuer Wall wird als KP-Typ Ib ausgebildet.

Die Straße Neuer Wall erfährt keine bauliche Veränderung. Hier wird eine Wegweisung auf den

sich am Ende der Straße Neuer Wall fortsetzenden RSW angeordnet.

Am KP L 896 wird der KP-Typ II (LSA-Knoten) realisiert.

Danach wird das Stadtgebiet Bocholt erreicht.

4.3.2. Bocholt

4.3.2.1. Abschnitt Wert - Sportzentrum Südwest

Im Abschnitt Werth-Mussum wird ein eigenständig geführter Zweirichtungsradweg trassiert. Teil-

weise werden dabei vorhandene Wege auf 4,00 m Breite verbreitert. Wegen fehlender Gehweg-

beziehungen kann auf einen parallelen Gehweg auf den ersten 1370 Metern (bis Mussumer Höf-

graben) verzichtet werden.

Die in diesem Abschnitt vorhandenen Reste zweier Brückenbauwerke über die Nebenissel und

die Heggenaa werden abgetragen und jeweils durch ein neues Brückenbauwerk ersetzt.

Die Querung der Brömmelingstiege wird als vorfahrtgeregelter Knotenpunkt mit markierter Rad-

verkehrsfurt ausgebildet (Typ Ia).
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Mit Erreichen des Weges Mussumer Höfgräben verlässt der RSW die ehemalige Bahntrasse und

biegt in den Weg Mussumer Höfgräben ein. Dieser Einbiegepunkt wird gestalterisch durch eine

Fahrbahnanhebung betont und entsprechend beschildert.

Für die weitere Führung des Radschnellweges zum Sportzentrum Südwest wurden drei Varian-

ten untersucht. Das prognostizierte Radverkehrsaufkommen beträgt in diesem Abschnitt 2950

Radfahrten pro Tag. Die Variante 1 entspricht dabei der Vorzugslösung und wurde dementspre-

chend in die ausgearbeiteten Lagepläne aufgenommen. Der RSW-Nutzer wird bis zum Kilometer

11,5 im ständigen Wechsel auf dem Mussumer Höfgraben mit ca. 4,50 m Breite in Mischnutzung

oder in Parallellage zum Wirtschaftsweg eigenständig im 4,00 m Querschnitt geführt.

Gemäß den Qualitätsanforderungen für Radschnellwege gilt es, den Mischverkehr mit Fußgän-

gern und Kraftfahrzeugen auf der Route des Radschnellweges prinzipiell zu vermeiden. Der Rad-

schnellweg wird deshalb überwiegend eigenständig nördlich des Mussumer Höfgrabens geführt.

Auf der Südseite der Straße wären die Eingriffe in die vorhandene Gehölzstruktur erheblich grö-

ßer.

Lediglich vor den vier Höfen entlang dieses Abschnittes wird der Radschnellweg auf den Wirt-

schaftsweg verschwenkt. Die Überquerungsstellen werden dabei angehoben und bevorrechtigen

den Radverkehr gegenüber dem Kraftfahrzeugverkehr.

Von einer nördlichen Umfahrung der Höfe ist aus Gründen der Flächeninanspruchnahme und

des Umweg-Faktors für den Radverkehr abzusehen.

Bei Kilometer 9,4 ist eine Witterungsschutzanlage vorgesehen. Die Platzierung begründet sich

dabei aus dem Anspruch dem Radschnellwegnutzer alle drei Kilometer eine Unterstandmöglich-

keit anzubieten.

Der Knotenpunkt Mussumer Höfgraben / Am Ries wird nach dem Prinzip des Typen Ia ausgebil-

det. In der Gestaltung der Kreuzungsstelle Ringstraße ist eine bedarfsgeregelte Lichtsignalan-

lage vorgesehen.

Der durchgängigen Bevorrechtigung an Knotenpunkten entlang des Wirtschaftsweges wirken die

geschwindigkeitsdämpfenden Verschwenkungen entgegen und mindern die Attraktivität als Aus-

weichstrecke für den Kraftfahrzeugverkehr. Dennoch wird zusätzlich als begleitende Maßnahme

im Streckenabschnitt Mussumer Höfgraben die Anbringung absenkbarer Poller zur Unterbindung

anliegerfernem Individualverkehr empfohlen.
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Diese Variante der Radschnellwegeführung genügt dem derzeitig schon bestehenden Hand-

lungsbedarf, den heute bereits vorhandenen Radverkehrsbeziehungen eine sichere Infrastruktur

anzubieten, welche die Konflikte mit dem landwirtschaftlichen Nutzverkehr erheblich reduziert.

Am Kilometer 11,5 verlässt der RSW den Mussumer Höfgraben, wird südlich des Privatgrund-

stückes gegenüber der Gärtnerei geführt und quert eigenständig die Pannemannstraße. Der Kno-

tenpunkt wird dabei mittels Rot-Dunkel-Anlage signalisiert.

Hinter der nord-südlich verlaufenden Grundstückszufahrt wird der RSW auf die Böggeringstraße

geführt. Dieser Einbiegepunkt wird gestalterisch durch eine Fahrbahnanhebung betont und ent-

sprechend beschildert.

Die Straßenraumbreite der Böggeringstraße lässt keinen RSW-Standard zu. Entsprechend ist

hier eine wegweisende Beschilderung in Richtung Fortsetzung des RSW notwendig.

Erst ab der Abbiegung in den Ginsterweg kann der RSW in Parallellage zur Straße mit 4,00 m

Breite ausgebildet werden. Eine Ausnahme bildet die Mischnutzungsfläche vor dem Privatgrund-

stück, welche in der Gestaltung dem Muster des Mussumer Höfgrabens entspricht.

Der Knotenpunkt Ginsterweg / Wiesenstraße wird insgesamt angehoben. Dabei biegt der RSW

niveaugleich vor der Kreuzungsstelle ein und gelangt bevorrechtigt in die Anliegerstraße An der

Heggenaa.

Die durch das Wohngebiet führende Straße lässt von der Funktion der Straße und der zur Ver-

fügung stehenden Straßenraumbreite keine Herstellung eines RSW-Standards zu. Ein fahr-

radstraßentauglicher Umbau in Asphaltbauweise sichert dem Radfahrer den sonst auf dem RSW

gewohnten Fahrkomfort.

Der Knotenpunkt Weidenstraße/ An der Hegenaa/ RSW ist insgesamt umzugestalten, um auf die

querende Radwegbeziehung aufmerksam zu machen. Aufgrund unzureichender Sichtbeziehun-

gen kann dem Radverkehr keine Bevorrechtigung eingeräumt werden.

Im weiteren Verlauf, parallel zur Alten Aa wird der RSW fortgesetzt. Auf den ersten knapp 40 m

ist aus Platzgründen ein schmalerer Ausbau und eine Überlagerung von Rad- und Fußgänger-

verkehr zu berücksichtigen. Dieser Bereich ist gestalterisch und markierungstechnisch von dem

sonst üblichen RSW-Standard hervorzuheben.



90

Ab dem Spielplatzbereich ist genügend Platz vorhanden, um einen RSW mit 4,00 m Breite zu

bauen. Ein 2,00m breiter eigenständiger Gehweg entsteht dabei nördlich des Spielplatzes und

bindet anschließend über den RSW am Brückenbauwerk über die Alte Aa an. Neben dem Spiel-

platz ist außerdem eine Witterungsschutzanlage mit Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geplant.

4.3.2.2. Abschnitt Alte Aa

Im Bereich der Sportplätze sind heute beidseitig der Alten Aa Gehwege vorhanden. Eine Seite

wird künftig als Gehweg genutzt, während die westliche bzw. im weiteren Verlauf nördliche Seite

der Alten Aa als RSW ausgebaut wird.

Unmittelbar vor dem nördlich gelegenen Sportplatz und dem Zugang zu den Tennishallen ist zu

bestimmten Zeiten, mit einem höheren kreuzenden Fußgängeraufkommen am RSW zu rechnen.

Hier wird deshalb eine platzartige Ausgestaltung vorgenommen, die eine höhere Aufmerksamkeit

für die Nutzer des RSW erwirkt. Optional kann auch eine gestalterische Kanalisierung der Fuß-

gänger erfolgen.

Der RSW wird unter dem Brückenbauwerk der L 602 in der dort vorhandenen Breite durchgeführt.

Der Knotenpunkt mit der Isselburger Straße muss umgestaltet werden, um für alle Verkehrsteil-

nehmer (MIV, Fußgänger und kreuzende Radfahrer) optimale Bedingungen im Hinblick auf Über-

sichtlichkeit und Verkehrssicherheit zu erreichen.

Ab der Isselburger Straße wird auf der Nord-, West bzw. nordwestlichen Seite der Alten Aa der

4,00 m breite Querschnitt zzgl. eines 2,00 m breiten Gehweges welcher durch einen 0,30 m

breiten taktilen Begrenzungsstreifen getrennt wird, gebaut. Hierbei sind auf einer Länge von ca.

270 m der Hauptweg der Kleingartenanlagen in Anspruch zu nehmen. Dabei wird der vorhandene

Hauptweg der Kleingartenanlage in den Querschnitt integriert, so dass nur ein Zaun zu versetzten

ist.

Ab der Fußgängerbrücke In den Hagensweiden ergaben sich drei unterschiedliche Varianten in

der Linienführung. Alle Streckenführungen erfordern dabei den Neubau des Brückenbauwerks.

Zwei dieser Optionen konnten bereits in einem frühen Stadium der Planung in Abstimmung mit

der Stadt Bocholt ausgeschlossen werden.
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Die Vorzugslösung wechselt mit einer nutzbaren Breite von 6,30 m die Uferseite der Alten Aa vor

dem Weg In den Hagensweiden. Die erforderliche Dammböschung wird mit ausreichend dimen-

sionierten Durchlässen geplant, um die Durchgängigkeit der Alten Aa aufrecht zu erhalten. Das

neue Brückenbauwerk In den Hagensweiden ist gleichzeitig die Fußgängerquerung des parallel

geführten Gehweges, da dieser im weiteren Verlauf südlich des RSW geführt wird.

Entlang des Ufers der Alten Aa mündet der Radschnellweg in die Straße „An der Alten Aa“, wel-

che (heute noch mit Aufpflasterungen versehen) radverkehrsfreundlich umgestaltet wird. Der pa-

rallele Gehweg quert den RSW erneut und gelangt auf die vorhandenen Fußgängerverkehrsan-

lagen zwischen Baumbestand und Uferbereich.

Abgehend hiervon wird unter Inanspruchnahme des Gebietes an der Feuerwehr der Radschnell-

weg auf der Ostseite der Alten Aa zur Bocholter Aa geführt. Die Einmündung des RSW an die

Straße „An der Alten Aa“ muss als Engstelle (3,00 m) ausgebildet werden und geht anschließend

in einen 4,00 m breiten Querschnitt über. Die Gehwegbeziehung zur Bocholter Aa wird auf der

Westseite der Alten Aa sichergestellt.

4.3.2.3. Abschnitt Meckenemstraße

Entlang der Bocholter Aa wird der RSW mit Regelquerschnitt ausgebaut. Da eine plangleiche

Querung der Meckenemstraße aufgrund der erzielbaren Qualitätsstufen ausgeschlossen werden

musste, wird folgende Lösung favorisiert:

Die Querung Meckenemstraße erfolgt mit einer Unterführung in Anlehnung an die Planung der

Unterführung Theodor-Heuss-Ring. Die Rampenneigung bleibt dabei unterhalb von 6%, so dass

sich Rampenlängen von ca. 70 m ergeben. Im Querschnitt des Bauwerkes wird lediglich der

RSW mit 4,00 m Breite berücksichtigt zuzüglich beidseitiger 0,50 m Schrammborde. Für die Pla-

nung dieses Bauwerk sind hydrodynamische Nachweise, eine Objekt- und Tragwerksplanung

und ein Bodengutachten zu erbringen.

Der Gehweg wird niveaugleich neben der Stützwand an die vorhandenen Gehwege entlang der

Meckenemstraße angebunden.

Unmittelbar vor der Schule ist der RSW wieder auf vorhandenem Niveau. An dieser Stelle kreu-

zen sich diverse Gehwegbeziehungen, aber auch Radverkehrsbeziehungen, die über die Brücke

von der Schanze kommen mit dem Verkehr auf dem Radschnellweg. Deshalb wurde an dieser
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Stelle gestalterisch eine minikreisverkehrsähnliche Platzfläche vorgesehen, die verkehrslenkend

wirken kann.

Im weiteren Verlauf führt der RSW unmittelbar im Uferbereich der Bocholter Aa entlang. Hier ist

es deshalb erforderlich, die vorhandene Uferbefestigung (Spundwand mit Kopfbalken) auf das

notwendige Höhenniveau anzuheben und mit einem Geländer abzusichern. In diesem Abschnitt

muss im weiteren Planungsverlauf geklärt werden, ob zusätzliche Flächen für den Fußgänger-

verkehr geschaffen werden müssen.

Zwischen dem Schulgebäude und dem Rathaus ist es am Ufer der Bocholter Aa erforderlich den

Querschnitt auf 2,00 m Breite zu reduzieren.

4.3.2.4. Abschnitt Berliner Platz - KuBAai

Nachdem die Schulgebäude passiert sind, wird der RSW vor dem Rathaus in 4,00 m Breite über

den Berliner Platz geführt. Die Abgrenzung zum vorhandenen Gehweg erfolgt durch einen takti-

len Begrenzungsstreifen. Vor den Zugängen der Gebäude sind die taktilen Begrenzungsstreifen

beidseitig des Radschnellweges anzubringen.

Hinter dem Rathaus geht der RSW in die Rossendale Promenade entlang der Bocholter Aa über.

Der Weg wird in 4,00 Breite in Asphaltbauweise umgebaut. An diesem Weg befinden sich heute

Fahrradabstellanlagen, die gedreht werden müssen, um die notwendige Breite für den RSW si-

cherzustellen. Fußgänger nutzen die erhöhten Wegeverbindungen entlang der Arkaden.

Auch dieser Punkt ist im weiteren Planungsverlauf unter Berücksichtigung der Eigentumsverhält-

nisse und der Belange der Feuerwehr vertiefend zu prüfen.

Am Ende der Promenade kann kein RSW-Standard hergestellt werden und der RSW-Nutzer wird

auf die bestehenden Radverkehrsanlagen entlassen. Die signalisierte Überquerung an der

Straße „Schanze“ ist bei der Markierung und Lichtsignalsteuerung radfahrerfreundlich anzupas-

sen.

In der Boggeter Promenade ist ein Querschnitt von 6,30 m, der sich aus 4,00 m RSW + 2,00 m

Gehweg zzgl. Trennstreifen ergibt, notwendig. Dieser Querschnitt ist in den durch die Stadt ge-

planten Umgestaltungsmaßnahmen auf 220m Länge zu berücksichtigen. Aufgrund der angren-

zenden Bebauung und des schmalen Unterführungsbauwerks wird der RSW-Standard vor dem
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Theodor-Heuss-Ring aufgegeben und als 3,00 m breiter gemeinsamer Geh- und Radweg aus-

gebildet.

Ab dem Theodor-Heuß-Ring mündet der RSW in die Kubaai-Planung. Die 3,00m breite Unter-

führung des RSW wurde gesondert geplant. Über die erneuerte ehemalige Bahnbrücke gelangt

der RSW auf die andere Uferseite der Bocholter Aa und wird auf der ehemaligen Bahntrasse

fortgesetzt.

4.3.2.5. Abschnitt ehem. Bahntrasse

Auf der Bahntrasse wird der Standardquerschnitt mit 4,00 m Breite und beidseitig angeordneten

0,50 m breiten Banketts realisiert.

Die Querung der Münsterstraße soll mit einem LSA-geregelten Knotenpunkt erfolgen. Einschrän-

kend ist jedoch anzumerken, dass hierfür tiefgründigere verkehrstechnische Untersuchungen er-

forderlich sind. Erste verkehrstechnische Abschätzungen ergaben die Machbarkeit dieser Lö-

sung indem für alle Verkehrsteilnehmer incl. Radfahrer auf dem RSW eine ausreichende Ver-

kehrsqualität (mittlere Wartezeiten ≤ 45 s) prognostiziert wurde. Planfreie Lösungen sind wegen

der eingeschränkten Flächenverfügbarkeit und der großen Kanäle unterhalb der Landesstraße

ausgeschlossen.

Der Studie beigefügt ist eine Projektskizze, in der die Umbauabsichten am Knotenpunkt Müns-

terstraße dargestellt sind. Hier ist im weiteren Planungsablauf zu prüfen, ob im Interesse einer

kompakteren Ausgestaltung des entstehenden Knotenpunktes nur eine Fußgängerquerung aus-

reichend ist.

Im weiteren Verlauf verbleibt der RSW auf der Bahntrasse. Die Knotenpunkte werden alle gemäß

Typ Ia ausgestaltet.

Östlich der Straße „In der Ziegelheide“ und an die ehemalige Bahntrasse angrenzend ist der erste

Rastplatz im Streckenverlauf der Radschnellweges Regio.Velo platziert. Neben einer den Rast-

möglichkeiten, einer Witterungsschutzanlage und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sind E-

Bike-Ladestationen, und Toiletten sinnvolle Ausstattungen. Ebenfalls denkbar sind Kooperatio-

nen mit Kioskbetreibern für die Versorgung der RSW-Nutzer.
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Der Knotenpunkt RSW / In der Kickheide wird als Knotenpunkttyp Ic2 gestaltet. Bedingt durch

die Verknüpfung des Radschnellweges mit anderen Radverkehrsanlagen und der daraus resul-

tierenden Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn und gleichzeitig über umlaufende Furten,

wäre in der weiteren Planung zu prüfen, ob der Knotenpunkttyp Ic1 oder eine andere Knoten-

punktform vorteilhafter wäre.

Bis zur Stadtgebietsgrenze Rhede verläuft der RSW aus artenschutzrechtlichen Gründen nörd-

lich des Bahndammes in der vorhandenen Schneise des angrenzenden Waldgebiets. Störungs-

empfindliche Vogelarten und Kleingewässer untersagen die Nutzung der ehem. Bahntrasse. An-

zumerken ist hier jedoch, dass diese Sachverhalte in vertiefenden Planungen tiefgründiger zu

prüfen sind und gegen andere Einflussfaktoren (wie z.B. Grunderwerb) abzuwägen.

Der Verlauf über die Bahntrasse hat Diskussionen über die erzielbaren RSW-Potenziale beför-

dert. Hierbei wurde der Vergleich mit einem Verlauf entlang der L 572 gezogen. Auch wenn die

Unterschiede im Vergleich der Reisezeiten und Reisegeschwindigkeiten marginal sind, wäre die

Potenzialabschöpfung bei einer Trassenführung entlang der L 572 bedingt durch die Fachhoch-

schule deutlich größer. Im Planungsteam bestand aber dennoch Übereinstimmung in der Frage,

dass der RSW entlang der Bahntrasse die deutlich attraktivere und konfliktärmere Trassenfüh-

rung ist. Aus diesem Grund wurde die FH mit 2 RSW-Zubringern an den RSW entlang der ehe-

maligen Bahntrasse angebunden. Die Zubringer unterliegen nicht den Standards einer Rad-

schnellverbindung.

Der Westliche Zubringer nutzt die bestehenden Geh- und Radverkehrsanlagen und gelangt über

den gemeinsamen Geh- und Radweg neben der Straße „In der Ziegelheide“ in den RSW auf der

ehem. Bahntrasse.

Nördlich der Fachhochschule ist für den östlichen Zubringer der Neubau eines 300 m langen und

2,50 m breiten Radweges zur verkehrswirksamen Erschließung der Fachhochschule an den

RSW notwendig. Im Weiteren nutzt der Radfahrer die Fahrbahn des Schäferweges und mündet

über den Radweg an der Straße „In der Kickheide“ in den Kreisverkehr des RSW ein.
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4.3.3. Rhede

4.3.3.1. Abschnitt Stadtgrenze Bocholt – L 572 (Gronauer Straße)

Die Trassierung im Abschnitt Stadtgrenze Bocholt – L 572 (Gronauer Straße) wird wesentlich

durch die Berücksichtigung der Belange aus dem Naturschutz beeinflusst.

Entsprechend der vermuteten und in Teilen festgestellten Umwelttatbestände wurde mit der Tras-

sierung kleinräumig auf die angetroffenen Situation reagiert, in dem die Trasse abschnittsweise

nördlich oder südlich des Bahndammes geführt wurde. Hierbei bestand zwischen der ULB, dem

NABU, der Stadt Rhede und dem Vorhabenträger Einvernehmen darin, die gestreckte und kom-

fortable Linienführung beizubehalten. Im Ergebnis der in der nächsten Planungsstufe weiterhin

durchzuführenden Untersuchungen zum Artenschutz und in der dann zu führenden Abwägungen

zwischen den Umweltbelangen und den Fragen des Grunderwerbs können erneut Präzisierun-

gen der Trassierung notwendig werden.

Die Knotenpunkte in diesem Abschnitt werden alle mit dem Typ Ia ausgebildet.

Im Stationsbereich 19,9 bis 20,1 wird weiterhin eine Trassenführungsoption beibehalten, die ggf.

im Ergebnis vertiefender Untersuchungen zum Artenschutz in Betracht kommen müsste.

Die L 572 (Gronauer Straße) wird wegen der Verkehrsbelastung mit einem Unterführungsbau-

werk unterquert.

4.3.3.2. Abschnitt L 572 (Gronauer Straße) – Rheder Bach

Ab dem Knotenpunkt Gronauer Straße verläuft die Trasse des Radschnellweges wieder auf der

ehemaligen Bahntrasse.

Der Knotenpunkt Hardtstraße ist in der heutigen Form insbesondere wegen der nah gelegenen

Einmündung der Büsingstraße nicht geeignet, zusätzlich eine RSW-Querung aufzunehmen. Aus

diesem Grund wurde an dieser Stelle ein weiteres Unterführungsbauwerk favorisiert. Bedingt

durch angrenzende Flächennutzungen wurde diese Stelle bereits im Detail konstruktiv durchge-

arbeitet, um den für die Querungsstelle benötigten Platzbedarf zu ermitteln. Der Lageplan wurde

der Unterlage 16.2 beigefügt.
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Der Abschnitt Hardtstraße-Rheder Bach wird mit folgendem Querschnitt ausgebaut: 5,00 m RSW

mit beidseitig angeordneten Grünstreifen 3,00 m bzw. 1,20 m breit. Zusätzlich wird ein 2,50 m

breiter Gehweg geplant.

Dieser Bereich eignet sich sehr gut für die Ausbildung einer Allee und bietet damit auch ein Po-

tenzial für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.

Die Knotenpunkte in diesem Bereich werden mit dem KP-Typ Ia ausgebildet. In Bereichen mit

eingeschränkten Sichtverhältnissen werden für den Kfz-Verkehr Stopschilder aufgestellt.

Die Brücke über den Rheder Bach wird erneuert. Fußgänger nutzen die alte Brücke. Der RSW

und der übrige Verkehr im Zuge der Industriestraße nutzen die neue Brücke in Mischnutzung.

4.3.3.3. Abschnitt Rheder Bach – Stadtgrenze Borken

Der Radschnellweg wird parallel zur Rudolf-Diesel-Straße in einer Breite von 5,00 m geführt. Die

Gehwegbeziehungen werden über vorhandene Gehwege abgewickelt.

Am Knotenpunkt Bahnhofstraße/ Industriestraße/ Krechtinger Straße wird die nördliche Que-

rungsstelle am Kreisverkehr künftig durch den Radverkehr des RSW genutzt.

Der Knotenpunkt Rudolf-Diesel-Straße wird als LSA-geregelter Knotenpunkt ausgebildet. In Ab-

hängigkeit von der Verkehrskonzeption für die Rudolf-Diesel-Straße kann im weiteren Planungs-

verlauf auch ein Verzicht auf die LSA geprüft werden.

Im weiteren Verlauf bis zur Münsterstraße wird wieder zusätzlich zum 5,00 m breiten Radschnell-

weg ein Gehweg, der durch einen Grünstreifen vom RSW getrennt ist, angelegt.

Der RSW quert die Münsterstraße indem der Knotenpunkt auch unter Einbeziehung der einmün-

denden Brahmsstraße vollständig umgebaut wird.

Die Knotenpunkte Mühlenweg und Johann-Strauß-Straße werden jeweils mit dem Typ Ia ausge-

bildet.

Im weiteren Verlauf bis zur Stadtgrenze Borken sind wiederum auf dem Bahndamm aus arten-

schutzrechtlichen Gründen Restriktionen in der Trassierung des RSW zu berücksichtigen. Der

Bahndamm ist hier als Geschützter Landschaftsbestandteil 2.4.3 geschützt.
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Nach dem Knotenpunkt Johann-Strauß-Straße schwenkt der RSW aus der Trasse des RSW um

südlich des Bahndammes zu verlaufen. Im Bereich Klüünkamp wird hier die neu gebaute Gewer-

bestraße für den Radverkehrs des RSW genutzt. An dieser Stelle ist eine wegweisende Beschil-

derung notwendig.

Am Ende der Gewerbestraße – im Bereich Rehheide – erfolgt eine eigenständige Trassierung

südlich des Bahndammes.

4.3.4. Borken

4.3.4.1. Abschnitt Rhede - Hoxfeld

Im Abschnitt Rhede - Hoxfeld wird ein eigenständig geführter Zweirichtungsradweg trassiert. Teil-

weise werden dabei vorhandene Wege auf 4,00 m Breite verbreitert. Wegen vorhandener Fuß-

gängerverkehrsanlagen entlang der L 581 kann auf einen parallelen Gehweg verzichtet werden.

Das prognostizierte Radverkehrsaufkommen beträgt in diesem Abschnitt bis zu 2650 Radfahrten

pro Tag.

Hinter der Kreuzungsstelle mit der Straße Rappers Kölke, welche nach dem Prinzip des Knoten-

punkttypen Ia auszubilden ist, erfolgt die Trassierung entlang der Parzellengrenzen. Hier werden

vorhandene Feldwege zum RSW ausgebaut.

Am Knotenpunkt RSW / Esinghook kommt der Knotenpunkttyp Ia zur Anwendung. Auf 90 m wird

der RSW-Nutzer über die Straße Esinghook im Mischverkehr geführt. Anschließend zweigt der

RSW in Richtung der ehem. Bahntrasse ab. Zwischen dem RSW und dem angrenzenden Teich

ist eine Witterungsschutzanlage für den Radverkehr vorgesehen.

Auf dem Bahndamm wird der RSW nach dem Regelquerschnitt in 4,00 m Breite ausgebildet.

Zwischen der Waldfläche und dem Eppingsweg verläuft der RSW nördlich des Bahndammes.

Kartierte Zauneidechsen-Populationen untersagen den Eingriff in die vorhandenen Lebensräume

der planungsrelevanten Art. Der Radverkehr wird bevorrechtigt über den Eppingsweg geführt

(Typ Ia) und mündet anschließend wieder als eigenständiger Radschnellweg in die ehemalige

Bahntrasse ein.
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Das Überführungsbauwerk über die Bocholter Aa wird ertüchtigt bzw. ersetzt und bildet den Aus-

gangspunkt für das Überführungsbauwerk über die L 581 (Bocholter Straße). Die Rampennei-

gung beträgt dabei 4%, so dass sich Rampenlängen von ca. 137,50 m ergeben. Eine plangleiche,

den Radverkehr priorisierende Kreuzung der Landstraße ist aufgrund unzureichender Sichtver-

hältnisse und großer Verkehrsbelastungen nicht umsetzbar.

Anschließend nimmt der RSW den vorhandenen Aa-Radweg auf, der je nach Befestigungsart

voll ausgebaut bzw. gemäß RSW-Standard verbreitert wird. Um die Durchgängigkeit des Aa-

Radweges Richtung Süden zu gewährleisten, werden zwei Anschlussstellen auf Höhe der An-

rampung des Brückenbauwerks über die L 581 geschaffen. Mit 4 % Rampenneigung sind die

Radwegnutzer aus beiden Fahrtrichtungen auf dem RSW an den Aa-Radweg angebunden.

Die Knotenpunkte mit den Straßen Hovesweg und Tenkweg werden nach dem Typ Ia ausgebil-

det. Die Kreuzung RSW / K39 Rhedebrügger Straße wird bedarfsgeregelt signalisiert (Typ II)

wovon aus der RSW geradeaus südlich des Baustoffhändlers Giesing geführt wird.

Der Knotenpunkt an der Anliegerstraße östlich des Gewerbebetriebes wird zum Knotenpunkttyp

Ia ausgebaut. Vor dieser Kreuzung wird dem RSW-Nutzer eine Witterungsschutzanlage errichtet.

Dieser Kreuzungspunkt könnte zukünftig ein Anschluss an das Erholungsgebiet Pröbsting dar-

stellen und Rastmöglichkeiten am Freizeithaus Pröbsting für den Radverkehr bereitstellen.

Im Bogen passiert der RSW die Waldfläche und überquert den Mengeringbach mittels eines

neuen Brückenbauwerks.

Hinter den vorhandenen Baumreihen wird der RSW südlich der L 581 geführt. An den drei fol-

genden Knotenpunkten wird der RSW von der Bocholter Straße 25 m abgerückt um das Konflikt-

potential von aufstauenden Fahrzeugen auf die Landstraße zu vermeiden. Die Knotenpunkte

Zum Loo und Ollipätken werden vorfahrtgeregelt ausgebildet (Typ Ia), während die Westenbor-

kener Straße mit einer Rot-Dunkel-Anlage ausgestattet wird (Typ II).

Im Bereich Lange Fohr unterquert der RSW die L 581 mit einem Unterführungsbauwerk um dann

auf der ehemaligen Bahntrasse weiter in Richtung Borken zu verlaufen. An dieser Stelle werden

die vorhandenen Gehweg- und Radverkehrsbeziehungen mit eingebunden.
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4.3.4.2. Abschnitt ehemalige Bahntrasse

Wegen bestehender Gehwegbeziehungen auf dem Weg der ehemaligen Bahntrasse ist der Rad-

schnellweg in Regelquerschnittsbreite von 6,30 m (mit parallelem Gehweg) zu verwirklichen. Da-

bei ist der vorhandene gemeinsame Geh- und Radweg entsprechend auszubauen.

Der Knotenpunkt RSW / K3 Vardingholter Straße wird nach dem Knotenpunkttyp II mit einer Rot-

Dunkel-Anlage ausgestattet.

Hinter der als Typ Ia bevorrechtigt ausgebildeten Überquerungsstelle für den Radverkehr wird

eine weitere Witterungsschutzanlage südlich des RSW angebracht. Die Platzierung begründet

sich dabei aus dem Anspruch dem Radschnellwegnutzer alle drei Kilometer eine Unterstand-

möglichkeit anzubieten.

Der RSW nutzt die vorhandene Unterführung der Bundesstraße B 70 und folgt weiterhin in 6,30

Metern Breite dem Verlauf der ehemaligen Bahntrasse. Am Knotenpunkt L600 Burloer Straße

wird die Signalzeitschaltung und Markierung nach den Belangen des RSW (Typ 2) angepasst.

Die Kreuzungsstellen Nordesch und Kapellenstraße werden gemäß dem Typ Ia gestaltet. Das

Brückenbauwerk zwischen den Knotenpunkten über die Borkener Aa wird ersetzt durch eine

Überführung, welches die Belange des RSW und der Fußgänger berücksichtigen soll.

Im Anschluss an den Knotenpunkt RSW / Kapellenstraße verschwenkt die Fahrbahn des RSW

nach Norden in Parallellage zum vorhandenen Weg, der fortan für die Abwicklung der Fußgänger

genutzt wird.

4.3.4.3. Abschnitt Stadtmitte Borken - Velen

Für die weitere Streckenführung wurden mehrere Varianten zur Anbindung an die L 581 Borkener

Straße Richtung Ramsdorf (Velen) untersucht. (vgl. Abschnitt 3.2.4.). Als Vorzugslösung wird die

Variante 2 verfolgt.

Die favorisierte Trasse verlässt die ehemalige Bahntrasse nach der Kapellenstraße Richtung

Norden und bleibt dabei in Parallellage zum bestehenden Geh-/Radweg bis kurz vor der Kreu-

zung des Horneburgweges. Hier nimmt der RSW den auf 4,00 m auszubauenden vorhandenen

Weg auf. Der Knotenpunkt ist nach dem Typ Ia zu gestalten.
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Der 4,00 m breite RSW folgt dem Verlauf eines befestigten Weges durch die angrenzende Wald-

fläche. Und quert anschließend durch taktile Elemente begleitet den vorhandenen Geh-/Radweg.

In erhöhter Dammlage wird der eigenständige RSW über die geplante Feuchtwiese nördlich des

privaten Grundstücks geführt.

Abb. 4-1: Querung der Feuchtwiese

Für die Durchlässigkeit sind in Abständen von 30 Metern vier Durchlässe als Betonrohre DN1000

vorzusehen. In einer Maßnahme der Stadt Borken wird der Flusslauf der Bocholter Aa ökologisch

verbessernd nach Norden verlegt.

Entlang der Bocholter Aa bindet der RSW an den Knotenpunkt Ahauser Straße / Coesfelder

Straße an.

Abb. 4-2: KP Ahauser Straße/ Coesfelder Straße
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Zur Priorisierung des Radverkehrs am ist ein Straßenumbau und die Erneuerung der beiden

Brückenbauwerke über die Bocholter Aa nötig. Mittels eines Kreisverkehrsplatzes und der Füh-

rung des RSW über die Zufahrten (Typ Ic1) gelangt dieser auf die Südseite der Coesfelder

Straße. Zur Ausbildung des Radschnellwegstandards samt begleitendem Gehweg wird die Co-

esfelder Straße im Bereich Kreisverkehr Ahauser Straße bis Christus-König Kirche nach Norden

verlegt.

Nach der Querung der Cordulastraße (Knotenpunkttyp Ia) wird der RSW in 7,00 m breite ausge-

baut (Gehweg 2,20m, taktilen Begrenzungsstreifen 0,30m, RSW 4,00m, Bankett 0,50m).

Aufgrund angrenzender privater Grundstücke wird der RSW-Nutzer nach der bevorrechtigten

Querung der Straße Röwekamp (Typ Ia) über 90 Meter im Mischverkehr auf dem vorhandenen

Geh-/Radweg südlich der Coesfelder Straße geführt.

Anschließend ist zur Schaffung eines Radschnellwegstandards eine Verlegung der L581 im Be-

reich der angrenzenden Bebauung nach Norden zum Sportplatz erforderlich. Der betroffene Wall

wird dabei durch eine Wand zwischen den Sportanlagen und der Fahrbahn ersetzt. Der Knoten-

punkt Coesfelder Straße / Landwehr wird von der Stadt Borken verkehrslenkend als abknickende

Vorfahrt ausgebildet. Der RSW bindet wartepflichtig (Typ Ib) an die Einmündung an.

Im Anschluss an die angrenzende Bebauung nördlich des Sees verschwenkt die L581 zurück in

den Bestand. Der südlich parallel verlaufende Geh-/Radweg wird nach dem Regelquerschnitt

des RSW (inkl. Gehweg) ausgebaut.

Ab der als Knotenpunkttyp Ia gestalteten Kreuzung des Ramsdorfer Postweges verläuft der RSW

bis zur Stadtgebietsgrenze eigenständig in 4,00 m Breite südlich zum vorhandenen Weg, der

zukünftig den Fußgängern vorbehalten bleibt. Die Straße Zum Hornborn wird ebenfalls nach dem

Prinzip des Knotenpunkttypen Ia gekreuzt.

Zur besseren Verknüpfung des RSW an den Bahnhof/ Stadtkern Borken wird dieser vom Sport-

platz (zwischen Bahndamm und Beckingsweg) an den Kreisverkehrsplatz Ahauser Straße / Rai-

ffeisenstraße über das Gewerbegrundstück baulich erschlossen. Dazu nutzt der RSW den vor-

handenen Weg auf der ehemaligen Bahntrasse bis zum Ausbauende, biegt dann in 4,00m Breite

nach Norden auf das Gewerbegebiet ein und wird dann in folgender Querschnittsaufteilung an

den Kreisverkehrsplatz angebunden: Gehweg 2,00m, Radweg 1,60m, Fahrbahn 5,90m, Radweg

1,60m, Gehweg 2,00m. Die Gesamtbreite beträgt 13,10m.
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Gemäß den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) enden die Radfahrstreifen 20m vor

dem Fahrbahnteiler und werden als Schutzstreifen in Richtung der Kreisfahrbahn weiter geführt.

Diese Form der Radverkehrsführung am Kreisverkehr ist im vorliegenden Fall die optimale Füh-

rung und unter Verkehrssicherheitsaspekten einer umlaufenden Führung bei Mitnutzung der

Fußgängeranlagen zur Querung vorzuziehen.

4.3.5. Velen

Von der Stadtgrenze Borken bis Ramsdorf wird der RSW straßenbegleitend entlang der L 581

gebaut. Die beiden dicht an die Borkener Straße heranreichenden Privatgrundstücke werden auf

der Rückseite umfahren. Für Fußgänger stehen die bisherigen Nebenanlagen weiterhin zur Ver-

fügung.

Bis zum KP K 55n (Zum Lünsberg), welcher zwischenzeitlich als Kreisverkehr ausgebaut wurde

werden alle Querungsstellen mit dem KP-Typ Ia ausgebildet.

Die Querung des südlichen Knotenpunktarms des Kreisverkehrsplatzes erfolgt durch Nutzung

der vorhandenen Furten.

In Ramsdorf wird der RSW aus Platzgründen ausnahmsweise in einer Breite von 3,00 m auf der

südöstlichen Seite der L 581 ausgebaut und für diesen Abschnitt in Mischnutzung betrieben.

Die ehemalige Ortsdurchfahrt, die zwischenzeitlich durch die in Betrieb befindliche B 67 in ihrer

Verbindungsfunktion entwertet wurde, soll auch gestalterisch den Streckenwiderstand erhöhen,

um großräumige Durchgangsverkehre aus der Ortslage herauszuhalten. Insofern bietet sich die

Betonung des Primats des Radverkehrs im Ortskern an. Es wurde deshalb vorgeschlagen, den

Radschnellweg in die Straßenmitte zu legen.
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Abb. 4-3: Gestaltungsvorschlag OD Ramsdorf

Neben dem Radschnellweg (Abb. 4-2) werden beidseitig 3,50 m breite Fahrstreifen für den Kfz-

Verkehr angelegt. Beidseitig sind auch 2,00 m breite Gehwege vorhanden. In der Velener Straße

ist aufgrund der dort vorhandenen Straßenraumbreite auch die Anlage eines 2,00 m breiten

Parkstreifens möglich.

Die Knotenpunkte erfordern bei einem mittig angeordneten RSW eine besondere Gestaltung.

Abb. 4-4: Knotenpunktgestaltung bei mittig angeordnetem Radschnellweg
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Alternativ wären im Ortsbereich von Velen auch Schutzstreifenlösungen denkbar. Nach RSW-

Standard würde jeder Schutzstreifen 3,00 m breit sein.

Vor dem KP Velener Straße/Beckhook ist der RSW erneut einseitig und am Kreisverkehrsplatz

umlaufend geführt und nimmt anschließend den vorhandenen einseitigen Zweirichtungsradweg

auf.

Im 3,1 km langen Streckenabschnitt vom KP L581/K55n bis zum KP L581/K15 wird der vorhan-

dene straßenbegleitende Radweg auf 4,00m Breite ausgebaut.

Die bestehenden Furten am nördlichen Knotenpunktarm des Kreisverkehrsplatzes werden zur

Querung der K15 genutzt.

Im weiteren Verlauf nutzt der RSW bis zum KP K15/Bahnhofsallee die vorhandenen straßenbe-

gleitenden Wege, welche bis zur Zufahrt der Tankstelle in 4,00m Breite ausgebaut werden.

Die Einmündung der Bahnhofsallee ist aufgrund der starken Frequentierung durch Schwerlast-

verkehr zu einem lichtsignalgeregelten Knotenpunkt umzugestalten.

Die Bahnhofsallee in Velen wird als Fahrradstraße mit seitlich angeordneten Mehrzweckstreifen

ausgebaut.

Der Knotenpunkt Schürkarnallee wird so umgebaut, dass der RSW bevorrechtigt den KP passie-

ren kann.

Der RSW wird bis zum Thesingbach auf den vorhandenen Radverkehrsanlagen einseitig geführt.

Die Bahnhofsallee ist ab dem Brückenbauwerk bis zum Ende der Ausbaustrecke fahrradstraßen-

tauglich zu gestalten.

4.4. Querschnittsgestaltung

Innerhalb der vertiefenden Machbarkeitsstudie beinhaltet der Regelquerschnitt neben dem 4,00

m breiten Radschnellweg einen 2,00 m breiten Gehweg, der durch einen 0,30 m breiten taktilen

Begrenzungsstreifen von der Fahrbahn des Radverkehrs getrennt ist.
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Abb. 4-5: Regelquerschnitt Radschnellweg

Einzig an Streckenabschnitten ohne vorhandene Gehwegbeziehungen oder bei bestehenden

Verkehrsanlagen für den Fußgänger kann auf den parallel geführten Gehweg verzichtet werden.

Der Straßenoberbau setzt sich dabei folgender zusammen:

Aufbau Radschnellweg:

- 4 cm Asphaltbeton AC 5 DL gemäß ZTV Asphalt-StB 07

- 6 cm Asphalttragschicht AC 32 T N gemäß ZTV Asphalt-StB 07

- 15 cm Schottertragschicht 0/45 gemäß ZTV SoB-StB 04

- 15 cm Frostschutzkies 0/32 gemäß ZTV SoB-StB 04

Gesamtdicke des Oberbaus: 40 cm

Durch das Abstreuen frisch eingebauter Asphaltflächen mit unterschiedlich farbigen Mineralstof-

fen oder durch das Mischen von Mineralstoffen, farblosem Bindemittel und gegebenenfalls Farb-

pigmenten, lassen sich fast alle Farbtöne herstellen. Für ein einheitliches „farbiges Band“ des
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Regio.Velo wird empfohlen, im ersten Realisierungsabschnitt mittels eigens angefertigten Probe-

körpern, die gewünschte Einfärbung des Asphalt festzulegen und eine für alle Abschnitte gültige

Leistungsbeschreibung zur Herstellung der Deckschicht des Regio.Velo zu verabschieden.

Aufbau Gehweg:

- 8 cm Pflasterbelag Betonsteinpflaster 10/20/8 (ggf. auch Asphaltbeton AC 5 DL)

- 4 cm Bettung 2/5

- 28 cm Schottertragschicht 0/45 gemäß ZTV SoB-StB 04

Gesamtdicke des Oberbaus: 40 cm

Abweichend zu dem in der Abb 4-1 dargestellten Regelquerschnitt kann auch bei ausreichenden

Platzverhältnissen, wie z.B. in der Ortslage Rhede die Querschnittsausbildung mit Ausgleichs-

und Ersatzmaßnahmen kombiniert werden und damit eine deutliche städtebauliche Aufwertung

erreicht werden.

Abb. 4-6: Querschnitt Radschnellweg, Allee in Rhede

Dagegen ist an Engstellen auf kurzen Abschnitten auch ein Abweichen vom Regelquerschnitt

(4,00 m Radschnellwegbreite) notwendig. In diesen Fällen ist aber keine Mittelmarkierung zur

Richtungstrennung aufzubringen.
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Auf den Lageplänen, Unterlage 5, Blätter 1-20 sind die jeweils zu berücksichtigenden Quer-

schnittsausbildungen angegeben. Zusätzlich ist in der Unterlage 14 ein Regelquerschnitt mit Dar-

stellung des Straßenaufbaus enthalten.

Böschungen werden mit Regelneigungen 1:1,5 ausgebildet. Auf Ausrundungen kann verzichtet

werden.

4.5. Knotenpunkte, Wegeanschlüsse und Zufahrten

4.5.1. Grundsätze

Es werden für die weiteren Betrachtungen innerhalb der vertiefenden Machbarkeitsuntersuchung

folgende plangleiche Knotenpunkttypen definiert:

· Typ Ia: Vorfahrtsknoten – RSW bevorrechtigt

· Typ Ib: Vorfahrtsknoten – RSW wartepflichtig

· Typ Ic1: Führung des RSW an bestehendem Kreisverkehrsplatz

· Typ Ic2: Kreisverkehrsplatz Neubau

· Typ II: Signalisierter Knotenpunkt
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Abb. 4-7: Knotenpunkttypen

Darüber hinaus kommen planfreie Lösungen (Brücken bzw. Unterführungsbauwerke) zum Ein-

satz.

Einzelheiten sind den Detailplänen zu entnehmen.

Die Knotenpunkttypen gemäß Detailplan stellen jeweils idealisierte Knotenpunkte dar. Örtliche

Gegebenheiten, insbesondere die Sichtfelder sind zu berücksichtigen. Bei der Planung sind auch

die Hinweise „Querungsstellen für den Radverkehr“ der AGFS zu beachten.

Innerorts sollte die Anlage eines FGÜ geprüft werden. Auf Straßen ohne Linienverkehr ist eine

Anhebung des Knotenpunktes geplant.

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurden anhand von Einsatzkriterien Knotenpunkttypen aus-

gewählt und in den Lageplänen entsprechend gekennzeichnet. Die entwurfsmäßige Ausarbei-

tung der Knotenpunktgeometrie bleibt der nächsten Planungsstufe auf der Grundlage einer Ent-

wurfsvermessung vorbehalten.
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4.5.2. Einsatzkriterien für Knotenpunkttypen

Die derzeit gültigen Regelwerke für Radverkehrsanlagen in Deutschland gehen nur unzureichend

auf die Bedeutung von Radschnellwegen ein, da diese sich durch die großen Verkehrsaufkom-

men, den hohen erreichbaren Geschwindigkeiten, der Priorisierung des Radverkehrs und der

Dimensionierung grundlegend von den bisher ausgebildeten Radverkehrsanlagen unterschei-

den. Mit den ersten inländischen Projekten dieser Verbindungswege gilt es neue planerische

Grundlagen zu schaffen um das Optimum aus Verkehrssicherheit, Leistungsfähigkeit und Wirt-

schaftlichkeit auszuloten. Dabei ist die Gestaltung der Knotenpunkte entscheidend zum Errei-

chen der geforderten Qualitätsstandards. In einem erarbeiteten Handlungsleitfaden für die Praxis

soll der Planer in die Lage versetzt werden, einen geeigneten Knotenpunkt für den konkreten

Anwendungsfall auszuwählen. Betrachtet wurden dabei neu geschaffene Knotenpunkte an Rad-

schnellwegen zur Querung vorhandener Straßen auf der freien Strecke.

Für die Wahl des geeigneten Knotenpunkttyps ist neben der Qualität des Verkehrsablaufs die

Verkehrssicherheit entscheidend. Die sichere Führung des Radverkehrs muss an der Kreu-

zungsstelle gewährleistet werden. Durch die Berücksichtigung von sicherheitsrelevanten Aspek-

ten sollen erhöhte Unfallrisiken durch unverträgliche Knotenpunkttypen an bestimmten klassifi-

zierten Straßen vermieden werden.

Radschnellverbindungen werden nach der Richtlinie für integrierte Netzgestaltung (RIN) in die

beiden höchsten Kategoriengruppen für Radverkehrsanlagen eingestuft: Innerhalb bebauter Ge-

biete entspricht der Radschnellweg einer „innergemeindliche Radschnellverbindung“ (IR II) und

in außerstädtischen Gebieten einer „überregionale Radverkehrsverbindung“ (AR II). Diese Klas-

sifizierung bestimmt die anzustrebende Fahrgeschwindigkeit und bildet aus den daraus abgelei-

teten Verlustzeiten je Kilometer eine Grundlage für die Definitionen von Qualitätsanforderungen

an den Verkehrsablauf.

Die Richtlinien für die Anlage von Land- und Stadtstraßen (RAL und RASt) stellen Eignungen

von Knotenpunktarten für die Kreuzung von verschiedenen Straßenkategoriengruppen bzw. Ent-

wurfsklassen fest. Die Ergebnisse werden dabei durch die unterschiedlichen Anforderungen an

die Reisezeit, die Entfernungsbereiche und den Umweg-Faktor bestimmt. Der Verkehrsteilneh-

mer passt sein Verhalten dem Streckenverlauf an und entwickelt ein Bewusstsein für die Rang-

ordnung der Straße. Abweichungen von der gängigen Ausbildung bei Knotenpunkten erhöhen

das Unfallrisiko durch Fehlverhalten an Kreuzungen. Zur Adaption dieser Erkenntnisse wird der
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Radschnellweg einer Kategorie/Klasse im Geltungsbereich der jeweiligen Richtlinie gleichge-

setzt:

Innerorts lässt die überregionale Verbindungsstufe des Radschnellweges nur die Einstufung als

Hauptverkehrsstraße zu. Erschließungsstraßen mit dieser Verbindungsfunktionsstufe kommen

nicht vor. Aufgrund der vergleichbareren Dimensionierungen entspricht der Radschnellweg mit

seinem Regelquerschnitt von 4,00 Metern Breite im städtischen Raum einer Hauptverkehrs-

straße mit zwei durchgehenden Fahrstreifen. Außerorts unterliegen Landstraßen einer weitaus

höheren Planungsgeschwindigkeit als Radschnellwege. Durch die in diesem Jahr (2015) bevor-

stehende Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen wird dem

Land die Baulastträgerschaft von Radschnellwegen zugeordnet. Radschnellwege werden

dadurch den Landstraßen gleichgestellt. Die Übertragung von Einsatzkriterien der RAL ist des-

halb gerechtfertigt. Die überregionale Verbindungsfunktion des Radschnellweges muss eine

(planfreie) Querung von Landstraßen der Entwurfsklasse 1 und 2 zulassen, um einen direkten

Streckenverlauf mit geringem Umweg-Faktor zu ermöglichen. Da Landstraßen der Entwurfs-

klasse (EKL) 4 diese Kreuzungsfälle untersagt, entspricht der RSW fortan einer Landstraße der

EKL 3. Nachstehend werden die prinzipiellen Eignungen der möglichen Kreuzungsfälle erläutert:

Radschnellweg / Erschließungsstraße:

Mögliche Knotenpunktarten für diese Konstellation sind Kreuzungen mit vorfahrtregelnden Ver-

kehrszeichen oder Lichtsignalanlagen. Zudem sind auch Mini- und kleine Kreisverkehrsplätze

geeignete Lösungen. Die bedingt festgestellte Eignung von Minikreisverkehren in der RASt re-

sultiert aus dem Anschluss der (Kfz-)Hauptstraße und dem damit implizierten erhöhten Schwer-

verkehrsaufkommen. Busse, Lkws und Lastzüge können nur hinderlich rangieren. Da auf Rad-

schnellwegen kein Schwerverkehr zu erwarten ist, eignet sich der Minikreisverkehr als gleichbe-

rechtigter Knotenpunkt. Rechts-vor-links-Regelungen bieten sich für Radschnellwege nicht an,

da eine Priorisierung des Radverkehrs angestrebt wird.

Radschnellweg / Hauptverkehrsstraße mit 2 durchgehenden Fahrstreifen:

Lichtsignalanlagen und kleine Kreisverkehrsplätze sind zuverlässige Führungsformen für eine

solche Zusammensetzung. Vorfahrtgeregelte Knotenpunkte sind nur unter Umständen die rich-

tige Lösung. Minikreisverkehre sind aufgrund von Schwer- und Linienverkehr nur bedingt geeig-

net. Die Mittelinsel bei sehr kleinen Außendurchmessern muss überfahrbar ausgebildet werden

und steht möglicherweise im Konflikt zur sicheren Führung des Radfahrers in der Kreisfahrbahn.
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Kleine Kreisverkehrsplätze mit 26 m Außendurchmesser eignen sich hingegen gut. Die Akzep-

tanz von Kreisverkehren ist örtlich verschieden groß. Besonders positiv werden diese Verkehrs-

führungen angenommen, wenn im Straßennetz bereits Kreisverkehre geschaffen wurden.

Radschnellweg / Hauptverkehrsstraße mit 4 oder mehr durchgehenden Fahrstreifen:

In den Fällen der plangleichen Kreuzung von mehrstreifigen Hauptverkehrsstraßen kann keine

Bevorrechtigung des Radschnellweges erzielt werden. Mit der Signalisierung der Überquerungs-

anlage kann unter Berücksichtigung der DTV-Werte auf der Hauptstraße möglicherweise eine

radverkehrsfreundliche Signalschaltung verwirklicht werden. Überquerungsstellen ohne Lichtsig-

nalanlage sind nur bei zu überquerenden Fahrbahnen mit bis zu zwei Fahrstreifen anwendbar.

Kleine Kreisverkehrsplätze kommen für diesen Fall ebenfalls nicht in Betracht. Die mindestens

vier Fahrstreifen der Hauptverkehrsstraße machen zwei-streifige Kreisverkehrszufahrten erfor-

derlich und bedeuten einen geringeren Sicherheitsstandard. Nur ohne den Radverkehr ist diese

Führungsform empfehlenswert. Von großen Kreisverkehrsplätzen ist im Zuge eines Radschnell-

weges prinzipiell abzuraten, da sie sich insbesondere für den Radverkehr als unfallträchtig er-

wiesen haben. Die zweite geeignete Knotenpunktart ist die planfreie Ausbildung (nicht teilplan-

frei, da es nur kreuzende Verkehrsströme gibt). Durchführbar ist entweder die Unterführung oder

die Überführung. Brückenbauwerke erweisen sich allerdings oftmals als städtebaulich problema-

tisch. Ausschlaggebend für die Entscheidung einer Option können auch die topografischen Ge-

gebenheiten sein, die eine Überquerungsanlage besonders begünstigen.

Radschnellweg / Landstraße der EKL 1 und 2

Kreuzungen an Landstraßen der Entwurfsklasse 1 oder 2 sind als planfreie Lösung durchaus zu

vertreten. Alternativen zu einer geradlinigen Streckenführung des Radschnellweges sind oft mit

dem Verlust von Attraktivität und einer Verlängerung der Reisezeiten verbunden.

Radschnellweg / Landstraße der EKL 3

Neben planfreien Optionen kann an solchen Landstraßen auch eine plangleiche Alternative funk-

tionieren. Kleine Kreisverkehrsplätze mit 30 m Außendurchmesser bieten sich ebenso an wie

vorfahrtgeregelte oder signalisierte Knotenpunkttypen. Eine bevorrechtigte Kreuzung für den

Radverkehr auf der freien Strecke ist, entgegen der geltenden Hinweise, möglich und erforder-

lich.
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Radschnellweg / Landstraße der EKL 4

Landstraßen mit diesem Rang werden in der Regel ohne Lichtsignalanlagen gequert. Lichtsig-

nalanlagen und Kreisverkehre sind in den meisten Fällen nicht erforderlich. Planfreie Lösungen

sind als unverhältnismäßig einzustufen.

Falls vorhanden ist die Analyse von örtlichen Unfalldaten und polizeilichen Ermittlungen unab-

dingbar und sollte der erste Schritt bei der Untersuchung des geeigneten Knotenpunkttyps sein.

Ereignen sich beispielsweise wiederholt Vorfahrtunfälle an Kreuzungen für Radfahrer, so eignen

sich oft Lichtsignalanlagen, Kreisverkehrsplätze oder auch planfreie Lösungen zur Vermeidung

dieser Konflikte.

Die Gewährleistung guter Sichtverhältnisse ist bei der Wahl der geeigneten Knotenpunktart von

zentraler Bedeutung. An vorfahrtgeregelten Kreuzungen ist der Aufbau eines Sichtkontaktes zwi-

schen den verschiedenen Kraftfahrern, Radfahrern und Fußgängern unerlässlich. Erst durch das

Erkennen des/der bevorrechtigten bzw. des/der wartepflichtigen Fahrzeuges/Person kann ein

komplikationsfreier Ablauf unter Einbeziehung der Verkehrsregelung gewährleistet werden. Ver-

mieden werden sollten deshalb vorfahrtgeregelte Überquerungen auf Kuppen oder in engen Kur-

ven. Auch sollten eigenständig geführte Radschnellwege in Parallellage zu einer Hauptstraße

eine gewisse Distanz zum Knotenpunkt beim Kreuzen einer Nebenstraße haben. Damit wird dem

in die Nebenstraße einbiegenden Kraftfahrer ermöglicht rechtzeitig Blickkontakt zum Radfahrer

bzw. Fußgänger aufzubauen.

Voraussetzung für eine ungestörte Sicht auf die Kreuzungssituation ist das Freihalten von Hin-

dernissen in den Sichtfeldern. Diese Bedingung gilt zwischen 0,80 m und 2,50 m Höhe zur Be-

rücksichtigung der unterschiedlichen Augenhöhen der Verkehrsteilnehmer und zur Sicherung der

Erkennbarkeit von Kindern. Zur Überprüfung der Einhaltung von Mindestsichtfeldern des warte-

pflichtigen Verkehrsteilnehmers sind drei Nachweise aus der RASt zu führen:

· Nachweis der Haltesicht

· Nachweis der Anfahrsicht

· Nachweis an Überquerungsstellen

Es ist anzumerken, dass neben der planerischen Untersuchung auch die Sichtfeldprüfung vor

Ort Bestandteil der Planung sein sollte.
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Für den Benutzer des Radschnellweges sollte ein Anhalteweg von 40 Metern angesetzt werden.

Das entspricht einer Bremsung aus 40 km/h bei nasser Fahrbahn.

Die Schenkellänge der Anfahrsichtweite auf den bevorrechtigten Radschnellwegnutzer gilt es mit

50 Metern anzunehmen (übertragen aus der den Anforderungen für Kraftfahrzeuge mit 40 km/h)

Werden die erforderlichen Sichtfelder nicht eingehalten, dann können Geschwindigkeitsbe-

schränkungen die Anforderungen an die Schenkellängen reduzieren. Genügen diese Maßnah-

men nicht, oder kann die bevorrechtigte Straße nicht in Ihrer Höchstgeschwindigkeit weiter redu-

ziert werden, so müssen Lichtsignalanlagen eingesetzt werden. Diese Führungsform regelt den

Verkehrsfluss unmissverständlich.

Bei ausreichender Flächenverfügbarkeit kann auch ein Kreisverkehrsplatz wesentlich zu Steige-

rung der Erkennbarkeit und Realisierung einer sicheren Knotenpunktform führen.

Unerfahrene und mobilitätsbehinderte Verkehrsteilnehmer benötigen zusätzliche Maßnahmen

bei der Ausbildung von Knotenpunkten. Kinder kennen die Straßenverkehrsordnung nur unzu-

reichend und bewegen sich im Straßenraum unsicher. Auf Schulwegen kann die Verkehrssicher-

heit durch Verkehrserziehung und Schulwegdienste erhöht werden. Schülerlotsen und Schul-

weghelfer befähigen Grundschulkinder zur achtsamen Teilnahme im Straßenverkehr. Straßen-

baubehörden sind ebenfalls bei der Sicherung von Schulwegen beteiligt. Eine bauliche Maß-

nahme zur Vorbeugung von Verkehrsunfällen ist die Anbringung einer Lichtsignalanlage. Bei die-

ser Thematik gilt es alle beteiligten Akteure mit einzubinden und gegebenenfalls durch die Er-

stellung von Schulwegplänen Konzepte zu erarbeiten. An regelmäßig von Menschen mit Mobili-

tätseinschränkungen benutzten Kreuzungsstellen bieten Lichtsignalanlagen eine sichere Füh-

rung. Taktile Elemente und akustische Einrichtungen genügen in Verbindung mit angepassten

Signalschaltungen den Anforderungen an die Barrierefreiheit.

Die Belange der Fußgänger müssen bei der Planung eines Radschnellweges mit einbezogen

werden, da der Regelquerschnitt für den RSW einen parallelen Gehweg vorsieht. Das Kreuzen

von Fahrbahnen mit mehr als zwei Fahrstreifen bereitet dem Fußgänger enorme Schwierigkei-

ten. Für große Querschnitte sind signalisierte und planfreie Lösungen zweckmäßig.

Nicht nur das hohe, der Netzfunktion angemessene Geschwindigkeitsniveau auf höherrangigen

Außerortsstraßen birgt ein Risiko für den Radfahrer und Fußgänger beim Queren der Fahrbahn,

sondern auch das Bewusstsein des Kraftfahrers, auf einem solchen Verbindungsweg unterwegs
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zu sein. Umso wichtiger ist die Kenntlichmachung der Kreuzungsanlage für den Kfz-Verkehr,

damit kreuzende Radverkehrsströme keine Überraschung bedeuten. 70 km/h ist die maximal

zulässige Höchstgeschwindigkeit an plangleichen Knotenpunkten. Vorfahrtgeregelte Knoten-

punkte sind nicht geeignet, wenn die zulässige Geschwindigkeit erwartungsgemäß von mehr als

15 % der Fahrzeugführer überschritten wird. Zur Erreichung der Einhaltung der vorgegebenen

Geschwindigkeiten existieren bauliche und/oder technische Möglichkeiten. Die Ausbildung von

mindestens 3,50 m breiten Mittelinseln bei wartepflichtigem Radverkehr wirkt durch die erzielte

Versatztiefe von 1,75 m geschwindigkeitsdämpfend. Auch können deutliche Markierung und Be-

schilderung die Aufmerksamkeit für den ankommenden bevorrechtigten Kraftfahrer auf den Kno-

tenpunkt erhöhen und ihn für das Gefahrenpotenzial sensibilisieren. Technische Maßnahmen

wären beispielsweise ortsfeste oder mobile Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Alter-

nativ bietet die vollständige Signalisierung des Knotenpunktes eine sicherere Verkehrsführung.

Die verschiedenen Knotenpunktarten nehmen unterschiedlich große Flächen in Anspruch. Ein-

zelne Typen scheiden in der Vorabwägung aus, wenn die jeweils benötigten Flächen nicht zur

Verfügung stehen. Bei planfreien Lösungen sind zum einen die Rampenlängen zu beachten.

Eine Unterführung (ohne Betrachtung möglicher begünstigender topografischen Effekte) hat kür-

zere Rampenlängen als Überführungen. Dennoch gilt es bei diesen Varianten nicht nur die Flä-

cheninanspruchnahme in Längsrichtung zu beachten, sondern auch die Querschnittsbreite der

Bauwerke. Die soziale Sicherheit erfordert in manchen Fällen eine Verbreiterung der Fahrbahn

und dazu gilt es die Konstruktionsbreite von Stützwänden und Sicherheitsabständen in die Ge-

samtbreite mit einzurechnen. Kreisverkehrsplätze benötigen ebenfalls große Flächen. Innerstäd-

tisch lässt sich der Außendurchmesser der Kreisfahrbahn auf Minikreisverkehr-Maße verkleinern.

Signalisierte und vorfahrtgeregelte plangleiche Knotenpunkte benötigen am wenigsten Platz.

Ausnahmen hiervon bilden die für den Radfahrer wartepflichtigen Kreuzungen an breiten Stra-

ßenquerschnitten, die einen Fahrbahnteiler zur konfliktarmen Überquerung benötigen. Bei unzu-

reichenden Freiflächen für die Ausbildung des benötigten Knotenpunkttyps muss unter Umstän-

den eine schlechtere Verkehrsablaufqualität hingenommen oder über eine neue Streckenführung

nachgedacht werden.
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Abb. 4-8: Prinzipielle Eignung von Knotenpunkttypen
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Neben den aufgeführten unterschiedlichen Betrachtungsweisen sind die vorhandenen bzw. prog-

nostizierten Verkehrsaufkommen an einer Kreuzungsstelle entscheidend für die Wahl des geeig-

neten Knotenpunkttyps. Bislang war das Maß zur Beurteilung von Qualitäten für den Radverkehr

unklar. In Anlehnung an die bestehenden Qualitätsstandards für Radfahrer an lichtsignalgesteu-

erten Knotenpunkten wurde sich an den Berechnungen für Kraftfahrzeuge nach dem Handbuch

für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS) orientiert und wählte die Zeit mit der mitt-

leren Wartezeit als Bewertungsinstrument. Welche Qualitätsstufen für den Rad- und Kraftfahr-

zeugverkehr an Knotenpunkten unter der Berücksichtigung der vorgegebenen maximalen Ver-

lustzeit je Kilometer (15 Sekunden Außerorts, 30 Sekunden Innerorts) nach der Klassifizierung

für Radschnellwege gelten, wurden empirisch am Beispiel des Regio.Velo ermittelt. Im Ergebnis

beinhaltet die Vorgabe zur Einhaltung der Qualitätsstufe A auf dem gesamten Streckenverlauf in

nur einem Abschnitt eine geringe Abweichung des Zielwertes um 3,8 Sekunden (Die Länge des

Abschnitts entspricht 3,5 % der Gesamtstrecke). Bereits bei der Zulassung einer Qualitätsstufe

B verfehlen 26,1 % der Länge des Radschnellweges die Anforderungen an die maximale Ver-

lustzeit. Das Resultat dieser Betrachtung ist, dass einzig die höchste Verkehrsablaufqualität eine

Allgemeingültigkeit für Radschnellwege erlangen kann. Ausnahmen hiervon sind nur unter Be-

gutachtung der Netzstruktur im Umfeld des Knotenpunktes möglich. Um die Beeinträchtigung

des Kraftfahrzeugverkehrs gering zu halten und das Aufstauen von Fahrzeugen - insbesondere

Außerorts aus verkehrssicherheitsrelevanten Gründen - zu begrenzen, wird auch diesen Ver-

kehrsteilnehmern im Falle einer Wartepflicht die Verkehrsablaufqualität der Stufe A eingeräumt.

Mit den Grenzwartezeiten als Vorgabe wurden die folgenden Leistungsfähigkeiten für die ver-

schiedenen Kreuzungsfälle ermittelt. Planfreie Knotenpunkte ermöglichen dem Radfahrer auf

dem Radschnellweg sowie dem Kraftfahrer ein Kreuzen ohne Halt. Die Leistungsfähigkeit dieses

Knotenpunkttyps entspricht damit der Kapazität eines durchgehenden Fahrstreifens. Gegebe-

nenfalls entstehende Verlustzeiten auf der ansteigenden Rampe sind marginal und werden des-

halb vernachlässigt.
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Abb. 4-9: KP-Leistungsfähigkeit an Erschließungsstraßen

Abb. 4-10: KP-Leistungsfähigkeit an 2-streifigen Hauptverkehrsstraßen
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Abb. 4-11: KP-Leistungsfähigkeit an 4-streifigen Hauptverkehrsstraßen

Abb. 4-12: KP-Leistungsfähigkeit an Landstraßen der EKL 4
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Abb. 4-13: KP-Leistungsfähigkeit an Landstraßen der EKL 3

Vorfahrtgeregelte plangleiche Knotenpunkte, an denen der Radfahrer wartepflichtig ist, verzeich-

nen erst ab 400 Rad/h (je nach Lage und Beschilderung auch ab >200 Rad/h) eine höhere Leis-

tungsfähigkeit als Kreuzungen mit der Bevorrechtigung des Radverkehrs. Bei geringem Ver-

kehrsaufkommen eignet sich die Wartepflicht für Radfahrer nur bei unzureichenden Sichtverhält-

nissen.

Der Verlauf der maximalen Verkehrsstärke an Knotenpunkten mit Lichtsignalanlage verhält sich

in Abhängigkeit des Radverkehrs sehr konstant. Das liegt an den relativ geringen Freigabezeit-

unterschieden für den Rad- und Kraftfahrzeugverkehr und dem niedrigen Zeitbedarfswert des

Radfahrers. Zwei Meter breite Fahrstreifen ermöglichen zudem ein konfliktfreies Nebeneinander-

fahren, welches die Kapazität des Radschnellweges erhöht.

Kreisverkehrsplätze besitzen in der hier behandelten Sonderform für Radschnellwege ein sehr

hohes Leistungsvermögen. Dadurch besteht jede Verkehrsstärke in der Kreisfahrbahn aus nur

einem Verkehrsstrom – diese Situation kommt der Kreuzung einer Einbahnstraße gleich. Als

erste Schlussfolgerung lässt sich herleiten, dass bei ausreichender Flächenverfügbarkeit ein

Kreisverkehrsplatz eine gute Führungsform ist. Dieser Knotenpunkttyp übertrifft bei geringen

Radverkehrsstärken die maximal zulässige Verkehrsstärke der signalisierten Alternative. Die Ur-
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sache besteht in der gegenseitigen Abhängigkeit der Kapazitäten der Verkehrsströme am Kreis-

verkehrsplatz ohne die Verpflichtung zur Einhaltung von Mindestfreigabezeiten für den Radfahrer

(= Sperrzeit für den Kfz-Verkehr).

Die aufgeführten Aspekte der Verkehrssicherheit und Leistungsfähigkeit münden im Fließdia-

gramm des Leitfadens für die Auswahl des geeigneten Knotenpunkttyps. Zudem sind Erkennt-

nisse aus wirtschaftlichen Betrachtungen in die grafische Aufbereitung eingebunden. Die Rei-

henfolge der zu überprüfenden Knotenpunkttypen ist nach den Bau- und Unterhaltungskosten

sortiert. Ein Kreisverkehrsplatz gleicht in seinen Gesamtkosten (höhere Baukosten, niedrigere

Betriebskosten) über den Abschreibungszeitraum ungefähr den Kosten einer Signalisierung der

Kreuzungsstelle und soll aufgrund der hohen gebotenen Verkehrssicherheit zuerst auf Tauglich-

keit untersucht werden. Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit im ersten Schritt der aufgezeigten

Methode erfolgt mittels der Liniendiagramme. Ergeben die zu erwartenden Verkehrsstärken am

untersuchten Knotenpunkt einen Schnittpunkt unterhalb eines Graphen dann ist der entspre-

chende Knotenpunkttyp ausreichend dimensioniert. Knotenpunkte an Landstraßen der Entwurfs-

klassen 1 oder 2 müssen prinzipiell planfrei ausgebildet werden.
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Abb. 4-14: Ablaufschema für die Auswahl des geeigneten Knotenpunkts

Sollten die aufgezeigten Knotenpunkttypen dem vorhandenen Verkehrsaufkommen und den an-

getroffenen Umständen nicht gerecht werden und ist ein alternativer Streckenverlauf ausge-

schlossen, dann muss bei den Kreuzungen eine schlechtere Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs

angesetzt werden. Es liegt zudem im Ermessen der Straßenbaubehörde bzw. des Planers aus

wirtschaftlichen Gründen eine günstigere Knotenpunktlösung mit einhergehenden längeren War-

tezeiten für den Verkehr zu wählen. Diese Möglichkeit geht aus der Beachtung der umliegenden

Netzstruktur hervor. Wenn ein Streckenabschnitt trotz vorhandener Knotenpunkte mit Qualitäts-

stufen B oder C den Kriterien der Verlustzeiten genügen, dann ist der Radschnellwegstandard

eingehalten. Bei ausgeprägtem Überquerungsbedarf von Fußgängern sind die ermittelten Leis-

tungsfähigkeiten zu überprüfen. Sollten die Kreuzungsstellen in Bereichen von Schulwegen lie-

gen, dann gilt es zu untersuchen ob gesonderte bauliche Maßnahmen erforderlich werden. Die

Auswirkungen durch benachbarte Knotenpunkte sind zudem durch Simulationen zu erfassen.
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4.5.3. Zusammenstellung der Knotenpunkte

Die Festlegung der Knotenpunkttypen erfolgte auf der Grundlage von Ortsbesichtigungen und

soweit vorhanden der Auswertung von Verkehrsbelastungen. Für die Ermittlung der Stundenbe-

lastung wurden jeweils 10% vom Tageswert zugrunde gelegt.

Tab. 4-2: Zusammenstellung der Knotenpunkte

Nummer Kommune
Knotenpunktbe-

zeichnung
Beschrei-
bung/Typ Bemerkung

1 Isselburg Isselburger Straße,
Anholt Sonderform 1

2 Isselburg KP L605/L468 KP Ic1 Umbau zum Kreisverkehr

3 Isselburg KP Stromberg/In-
dustriestraße KP Ic1 vorh. KV - Anpassung der Querungs-

stellen

4 Isselburg
Unterführungs-
bauwerk L 605 BW
1

planfrei DTV 9.500 Kfz/24 h; vorh. KP nicht
zum Queren geeignet

5 Isselburg KP L 605/ K2 KP Ic1

6 Isselburg KP L 605/ Der Lege
Weidendeich KP Ib

7 Isselburg KP Der Lege Wei-
dendeich KP Ia

8 Isselburg KP südlich No-
voferm GmbH KP Ia

9 Isselburg KP Deichstraße KP Ib

10 Isselburg L 896 Münster-
landtor KP II

11 Bocholt Brömmelingstiege KP Ia

12 Bocholt Mussumer Höfgra-
ben Detail 2

13 Bocholt Mussumer Höfgra-
ben Detail 2

14 Bocholt Mussumer Höfgra-
ben Detail 2

15 Bocholt KP Am Riess KP Ia

16 Bocholt Mussumer Höfgra-
ben Detail 2

17 Bocholt KP L 505 Ring-
straße KP II

18 Bocholt Mussumer Höfgra-
ben Detail 2
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19 Bocholt Mussumer Höfgra-
ben Detail 2

20 Bocholt Mussumer Höfgra-
ben Detail 1

21 Bocholt KP  Pannemann-
straße KP II

22 Bocholt KP Boggering-
straße KP Ia

23 Bocholt Boggeringstrasse Detail 2

24 Bocholt Wiesenstraße Detail 2

25 Bocholt KP Zeisigweg KP Ia

26 Bocholt KP Weidenstraße KP Ib Sonderform

27 Bocholt Knotenpunkt
Sportplatz KP Ia Platzgestaltung zur sicheren Ausge-

staltung der Fußgängerquerung

28 Bocholt KP Isselburger
Straße KP Ib Nur Beschilderung

29 Bocholt
Unterführung Me-
ckenem Straße ,
BW 07

planfrei DTV 20.000 Kfz/24 h

30 Bocholt KP Schanze, Fuß-
gängerzone KP II Anpassung der vorh. LSA + Markie-

rung

31 Bocholt L 572 Theodor-
Heuß-Ring planfrei DTV= 21.500 Kfz/ 24 h; Unterführung

(Maßnahme in Kubaai)

32 Bocholt KP L572 Münster-
straße KP II Unterführung nicht möglich; DTV =

9.900 Kfz/24h

33 Bocholt 5 KP im Abschnitt
L 572 - Kickheide KP Ia

34 Bocholt KP In der Kick-
heide KP Ic2

35 Rhede KP Tenkingallee KP Ia

36 Rhede KP Wirtschaftsweg KP Ia

37 Rhede KP Im Haberding KP Ia

38 Rhede
Unterführung
Gronauer Straße,
Bw 11

planfrei DTV 8.800 Kfz/24 h

39 Rhede
Unterführung
Hardtstraße, Bw
12

planfrei unmittelbare Nähe zu einem stark
belasteten KP

40 Rhede KP Schillerstraße KP Ia

40 a Rhede KP Jahnstraße/ Le-
ostraße KP Ia

41 Rhede KP Lindenstraße KP Ia
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42 Rhede Überführung Rhe-
der Bach Bw 13 KP Ia

43 Rhede Supermarktzufahrt KP Ia

43a Rhede Bahnhofstraße/ R.-
Diesel-Str KP Ic1 innerorts

44 Rhede KP Rudolf-Diesel-
Straße KP II

45 Rhede KP Münsterstraße KP II

45a Rhede KP Bartokweg KP Ia

46 Rhede KP Mühlenweg KP Ia

46a Rhede KP Johann-Straße-
Straße KP I a

47 Borken KP Rappers Kölke KP Ia

48 Borken KP Esinhook KP Ia

49 Borken KP Eppingsweg KP Ia

50 Borken Überführung L 581 planfrei Brückenbauwerk; DTV 13.775
Kfz/24h

51 Borken KP Hovesweg KP Ia

52 Borken KP Tenkweg KP Ia

53 Borken KP K39 Rhede-
brügger Straße KP II Rot-Dunkel-Anlage

54 Borken KP Privatweg bei
'Giesing' KP IA

55 Borken KP K50 Westen-
borkener Straße KP II

56 Borken KP Zum Loo KP Ia

57 Borken KP Ollipätken KP Ia

58 Borken L581 Bocholter
Straße planfrei DTV = 13.775Kfz/24h; incl. Rampen

Anbindung der vorh. Geh-/Radwege

59 Borken KP K3 Vardinghol-
ter Straße KP II

60 Borken KP Vor der Bre-
hecke KP Ia

61 Borken KP L600 Burloer
Straße KP II Anpassung der LSA + Markierung

62 Borken KP Nordesch KP Ia

63 Borken KP Kapellenstraße KP Ia

64 Borken KP Langenkamp KP Ia
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65 Borken KP Ahauser Straße,
Gemen KP Ic1

66 Borken KP Coesfelder
Straße bei Kirche KP Ia

67 Borken KP Rövekamp KP Ia

68 Borken KP K57 Landwehr KP Ib

69 Borken KP Ramsdorfer
Postweg KP Ia

70 Borken KP Zum Homborn KP Ia Nur Beschilderung

71 Velen KP L581, Beckhook Umbau Que-
rungsstelle

72 Velen KP in vogenannter
Strecke KP Ia

73 Velen KP Ramsdorfer
Straße, K15

Umbau Que-
rungsstelle

74 Velen KP K15, Bahnhofs-
allee KP II

75 Velen KP Bahnhofsallee,
Nordvelener

Großer KP-Um-
bau

4.6. Besondere Anlagen

Für den Radschnellweg sind im Abstand von ca. 25 km Rastanlagen und im Abschnitt von 3 km

Witterungsschutzeinrichtungen geplant.

Die Rastanlagen erhalten neben Sanitärreinrichtungen, Rastplätze im Freien und überdachte

Witterungsschutzeinrichtungen sowie e-Bike-Ladestationen. Darüber hinaus wäre auch ein Kiosk

denkbar. Aus diesen Gründen sollten sie in der Nähe von Ortschaften, an denen kostengünstige

Anschlussmöglichkeiten für die Ver- und Entsorgung bestehen, angeordnet werden.
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Abb. 4-15: Rastanlage [Quelle: Machbarkeitsstudie „„Regio.Velo.01“  –  Radschnellweg zwischen den Städten

Isselburg, Bocholt, Rhede, Borken, Velen, Gescher und Coesfeld“, Dez. 2013]

Für den Abschnitt zwischen Isselburg und Velen ist ein Rastplatz östlich von Bocholt geplant.

Das Radfahrerpotenzial beträgt dort ca. 5.700 Radfahrer/d.

Als weiterer Standort bietet sich ein Bereich am Ortsrand von Borken oder Ramsdorf an.

Die Mikrostandorte sind im Rahmen der konkreten Planung festzulegen.
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Die Witterungsschutzeinrichtungen sind nach dem in der folgenden Abb. dargestellten Prinzip

anzuordnen.

Abb. 4-16: Witterungsschutzeinrichtung

Die Witterungsschutzeinrichtungen können aus wartungsarmen und Vandalismus resistenten

Fahrgastunterständen hergestellt werden.

4.7. Ingenieurbauwerke

Insgesamt sind gemäß dem in der vertiefenden Machbarkeitsstudie erreichten Planungsstand

17 Bauwerke notwendig.

Im Rahmen der vertiefenden Machbarkeitsuntersuchung wurden keine Bauwerke geplant. Die

Planung und Detaillierung dieser Bauwerke ist Gegenstand der abschnittsweise durchzuführen-

den Entwurfs- und Genehmigungsplanung.

Jedoch wurde im Rahmen der vertiefenden Machbarkeitsuntersuchung sowohl in der Lage und

in Höhe trassierungstechnisch die Streckenanbindung an die Bauwerke untersucht.

In der folgenden Tabelle sind alle Bauwerke aufgeführt:
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 Tab. 4-3: Zusammenstellung der Bauwerke

4.8. Lärmschutzanlagen

- entfällt

BW 17
Fußgängerüberführung über

 Borkener Aa 33 + 518.023 Brücke

Unterführung L572

BW 02

BW 03

BW 04

BW 05

BW 07

BW 06 Überführung Alte Aa

Überführung Nebenissel

Überführung Nebenissel

Überführung Nebenissel

Überführung Heggenaa

BW 16 Unterführung L581

BW 11 Unterführung Gronauer Straße

BW 12 Unterführung Hardtstraße

Überführung Rheder BachBW 13

15 + 730.000

15 + 865.000

BW 14 Überführung Bocholter Aa
 und L581

BW 15 Überführung Mengeringbach

BW 08 Unterführung Theodor-Heuss-
Ring

BW 09 Überführung Bocholter Aa

BW 10 Überführung Kettelerbach

5 + 713.714

6 + 613.162

7 + 639.899

8 + 584.899

14 + 593.258

13 + 742.000

30 + 010.272

20 + 154.398

20 + 543.146

20 + 898.111

21 + 626.533

25 + 868.701

28 + 351.079

Nr. Bezeichnung Station BemerkungBauwerk

Unterführung3 + 033.526BW 01 Unterführung L605

Meckenemstraße; Unterführung n.
Vorbild Brücke Kubaai

Planung erfolgt durch die stadt
Bocholt; Förderung im Rahmen

Kubaai

Ersatz für Holzbrücke

RSW + Kfz-Verkehr

Bauwerkslänge 144,77 m

Brücke

Brücke

Brücke

Brücke

Brücke

Unterführung

Unterführung

Brücke

Brücke

Unterführung

Unterführung

Brücke

Brücke

Brücke

Unterführung
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4.9. Öffentliche Verkehrsanlagen

Öffentliche Verkehrsanlagen sind von der Planung des Radschnellweges nicht betroffen. Zu er-

wähnen ist jedoch in diesem Zusammenhang, dass in Borken speziell für die Anbindung des

Stadtzentrums und des Bahnhofes ein Zubringer vom Radschnellweg vorgesehen ist.

4.10. Leitungen

Die Aufklärung des im Planungsbereich vorhandenen Leitungsbestandes ist Gegenstand der

sich anschließenden Entwurfs- und Ausführungsplanung. Mit den Versorgungsträgern sind Ab-

stimmungen zum Schutz der Kabel und Leitungen, ggf. auch zu deren Umverlegung zu treffen.

Neu zu verlegen sind in jedem Fall Stromkabel für die Straßenbeleuchtung und die Energiever-

sorgung an Rastanlagen.

In Abhängigkeit von der zu erarbeitenden Entwässerungslösung kann es auch notwendig wer-

den, auf kurzen Abschnitten Sammelleitungen mit Anschluss an eine Vorflut zu verlegen.

4.11. Baugrund/ Erdarbeiten

Im Rahmen der vertiefenden Machbarkeitsuntersuchung wurden noch keine Baugrunduntersu-

chungen durchgeführt. Im Rahmen der sich anschließenden Planungsphasen sollten diese Un-

tersuchungen insbesondere in Bereichen, die außerhalb der Bahntrasse liegen, nachgeholt wer-

den, um Aufschluss über die Tragfähigkeit des anstehenden Bodens, sowie die Versickerungs-

fähigkeit im Seitenbereich der Trasse zu erhalten.

Aktuell wird davon ausgegangen, dass der Oberboden in der Dicke von ca. 30 cm abgeschoben

wird und der Wegeaufbau gemäß Regelquerschnitt auf dem verdichteten Planum erfolgt. Sollten

die Tragfähigkeitsanforderungen auf dem Planum nicht erreicht werden, sind tragfähigkeitsver-

bessernde Maßnahmen durchzuführen. Diese sind in der derzeitigen Kostenaufstellung noch

nicht enthalten.

4.12. Entwässerung

Grundsätzlich sollte das anfallende Oberflächenwasser vor Ort versickert werden. Dazu bietet

sich an, das Wasser über die Querneigung des Radschnellweges seitlich abzuleiten und neben
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dem Radschnellweg zu versickern. Sollten die noch durchzuführenden Baugrunduntersuchun-

gen ergeben, dass schlechte Versickerungswerte vorliegen, müssten abschnittsweise Vorkeh-

rungen zum Ableiten des Oberflächenwassers getroffen werden.

Dies gilt insbesondere in Bereichen angrenzender Bebauung. Hier sind auch Möglichkeiten zur

gezielten Ableitung des Oberflächenwassers zu schaffen.

Trassenabschnitte, die sich auf der ehemaligen Bahntrasse befinden, sollten sich aufgrund des

künstlich geschaffenen Bahnkörpers grundsätzlich im versickerungsfähigen Bereich befinden.

In jedem Fall ist der Ableitung des Oberflächenwassers in den sich anschließenden Planungs-

phasen entsprechende Beachtung entgegen zu bringen und das geplante Vorgehen mit der Un-

teren Wasserbehörde abzustimmen.

Unterführungsbauwerke erfordern grundsätzlich eine Entwässerung des Tiefpunktes. Das anfal-

lende, nicht behandlungsbedürftige Oberflächenwasser wird mittels Pumpe in eine Vorflut (Kanal

oder Entwässerungsgraben) gepumpt. Die Pumpe sollte mindestens für ein 10-jähriges Regen-

ereignis ausgelegt werden.

4.13. Straßenausstattung

Zur Ausstattung des Radschnellweges gehören:

1. Beschilderung

2. Beleuchtung

3. Markierung

4. Ausstattung an Rastplätzen

4.13.1. Beschilderung

Die Beschilderung erfolgt grundsätzlich gemäß Straßenverkehrsordnung und Verkehrszeichen-

katalog.
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Das Infrastrukturelement des Radschnellweges ist neu und deshalb in vielerlei Hinsicht noch

wenig geregelt. Entsprechend fehlt auch derzeitig noch ein entsprechendes Verkehrsschild, mit

dem Beginn und Ende des Radschnellweges gekennzeichnet werden.

Wünschenswert wäre eine, wenn nicht bundeseinheitliche, so zumindest eine landeseinheitliche

Regelung zur Beschilderung des Radschnellweges.

Für die Übergangszeit wird empfohlen, die Zeichen 244.1 bzw. 244.2 (Fahrradstraße Beginn

bzw.  Ende) mit dem Zusatz „Radschnellweg“ zu verwenden, außer beim Einsatz von Radfahr-

streifen.

Abb. 4-17: VZ 244 modifiziert für den Radschnellweg

Darüber hinaus ist auch eine wegeweisende Beschilderung zum Radschnellweg wünschenswert.

Hierbei sind Bahnhöfe, Busbahnhöfe, Stadtzentren, Bildungseinrichtungen, Gewerbegebiete

u.v.m. wichtige Standorte für die wegeweisende Beschilderung. Auch hierfür sollten landesein-

heitliche Regelungen (nichtamtliche Beschilderung) gefunden werden.

Sollten vor der Inbetriebnahme eines ersten Realisierungsabschnitts noch keine Beschilderungs-

regelungen existieren, sind Abstimmungen mit den Straßenverkehrsbehörden herbeizuführen.

4.13.2. Beleuchtung

Für die Beleuchtung des Regio.Velo wurden folgende Grundsätze festgelegt: Innerorts, an allen

Knotenpunkten (inner- und außer Orts) sowie an Rastplätzen wird der Radschnellweg auf der

Grundlage einer lichttechnischen Berechnung beleuchtet.

Außerorts ist eine retroreflektierende Randstreifenmarkierung vorgesehen, die mithilfe der leis-

tungsstarken Fahrradbeleuchtung für eine ausreichende Orientierung in der Dunkelheit sorgt.

Diese Herangehensweise außer Orts ist nicht unumstritten, da sie Aspekte der sozialen Sicher-
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heit auf dem Radschnellweg unter Umständen vernachlässigt und damit verbunden möglicher-

weise Akzeptanzprobleme für die Radschnellwegnutzung in den Herbst- und Wintermonaten ver-

ursachen könnte.

In der vorliegenden vertiefenden Machbarkeitsstudie wurden die Festlegung zur Beleuchtung in

der oben beschriebenen Form dennoch getroffen, um sowohl in ökonomischer aber auch in öko-

logischer Hinsicht (Fledermausflugstraßen, etc.) eine Kompromisslösung anzubieten.

Sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass auch Außerorts eine Beleuchtung erforderlich ist,

käme eine fahrdynamische Beleuchtung zur Anwendung (Abb.4-14). Damit kann sichergestellt

werden, dass die volle Leuchtkraft nur bei der Annäherung eines Radfahrers entfaltet wird. An-

sonsten ist die Beleuchtung in einem gedimmten Zustand.

Abb. 4-18: Fahrdynamische Beleuchtung

4.13.3. Markierung

Die Markierung steht auch im Zusammenhang mit der Beschilderung. Deshalb wäre auch für

dieses Gebiet eine landeseinheitliche Regelung wünschenswert.

Solange diese nicht vorliegt, wird folgende Herangehensweise empfohlen:

§ Randmarkierung beidseitig, Schmalstrich durchgängig, retroreflektierend

§ Mittelmarkierung (b ≥ 4,00 m), freie Strecke, Schmalstrich 1 m lang, 5,00 m Lücke

§ Mittelmarkierung (b ≥ 4,00 m), vor Knotenpunkte, Schmalstrich 1 m lang, 2,00 m Lücke
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Darüber hinaus sind auch Radfahrerpiktogramme an Punkten besonderer Aufmerksamkeit sinn-

voll. Ebenso können auch vor Pollern oder anderen Hindernissen kleine Sperrflächen nützlich

sein.

4.13.4. Ausstattung an Rastplätzen

Die Ausstattung an Rastplätzen beinhaltet mindestens

§  Überdachte und unüberdachte Picknickbereiche

§  Sanitäreinrichtungen

§ Fahrradabstellanlagen

§ E-Bike-Ladestationen mit Überdachung

Darüber hinaus, wäre es wünschenswert, wenn verschließbare, sichere Fahrradaufbewahrungs-

möglichkeiten, Kinderspielmöglichkeiten und – sofern sich ein Betreiber findet – auch Verkaufs-

möglichkeiten angeboten werden. Ebenso wären Lademöglichkeiten für mobile Geräte und eine

WLAN-Versorgung nützlich.

Insofern benötigen Rastplätze Medien der Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser und

ggf. auch Telekommunikation).

Die Gestaltung dieser Zentren der Radverkehrsmobilität sollte nicht nur nach Prinzipien der

Zweckmäßigkeit sondern auch im Hinblick auf die Unterstreichung der Modernität des neuen

Verkehrsinfrastrukturangebots sehr hochwertig erfolgen. Natürlich sind dabei auch Aspekte der

Wandalismusssicherheit zu berücksichtigen. Es wird empfohlen, die Gestaltungsgrundsätze für

diese Rastplätze in Zusammenarbeit mit einem Architekten/ Landschaftsarchitekten zu entwi-

ckeln.

Die Anzahl der benötigten e-Bike Ladestationen sollte wie folgt bestimmt werden: 1-2 % des

täglichen Radverkehrsaufkommen auf dem Radschnellweg könnte eine Größenordnung für den

Aufladebedarf sein. Dabei ist die Aufladedauer ein entscheidendes Kriterium für die Anzahl der

benötigten Aufladeplätze.
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5. Natur und Umwelt

Radschnellwege haben als modernes Verkehrsinfrastrukturelement viele positive Auswirkungen,

u. a. auf die menschliche Gesundheit, die Umwelt und den Klimaschutz.

Anlage, Bau und Betrieb können allerdings auch zu negativen Effekten führen. Um diese mög-

lichst gering zu halten, wurden bei der Erarbeitung der vertiefenden Machbarkeitsstudie die um-

welt- und artenschutzrechtlichen Belange mit betrachtet. Die Ergebnisse werden nachfolgend

dargelegt. Sie gliedern sich in die drei Themen Umweltauswirkungen, Eingriffe und Artenschutz.

Zu Beginn der Planung wurde auf Basis einer umfassenden Grundlagenanalyse eine ökologische

Ersteinschätzung vorgenommen. Der Trassenverlauf konnte so im weiteren Planungsprozess

unter Berücksichtigung von Umweltaspekten und des Artenschutzes geprüft und optimiert wer-

den. Viele Fragestellungen, die Bestandteil des Genehmigungsverfahrens sind, konnten bereits

bearbeitet und zufriedenstellend gelöst werden.

Mit der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Borken ist die Trassenführung abgestimmt. Die

Höhere Landschaftsbehörde wurde über den Projektstand informiert. Des Weiteren haben be-

reits erste Gespräche mit den örtlichen Naturschutzverbänden stattgefunden. Das gesamte Vor-

haben, der Planungsansatz und speziell die Behandlung umwelt- und artenschutzrechtlicher Ge-

sichtspunkte werden gutgeheißen.

5.1. Umweltauswirkungen

5.1.1. UVP-Pflicht

Radschnellwege sollen durch eine 2016 zu erwartende Novellierung des Straßen- und Wegege-

setzes NRW (StrWG NW) voraussichtlich den Landesstraßen gleichgestellt werden und könnten

damit UVP-pflichtig werden. Ausnahmen dürften nach einer Vorprüfung des Einzelfalls (§ 3c des

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung [UVPG]) möglich sein.

5.1.2. Grundlagenermittlung

Als Basis für den Planungsprozess wurden – vergleichbar der Raumanalyse einer Umweltver-

träglichkeitsstudie – umfangreiche landschaftsplanerische und sonstige Grundlagen, bezogen
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auf den gesamten Trassenverlauf von Isselburg bis Velen, in einem GIS-Projekt zusammenge-

stellt und ausgewertet.

Zur Beurteilung des Trassenverlaufs standen u. a. folgende Daten zur Verfügung:

< Natura-2000-Gebiete

< Schutzgebiete (NSG, GLB, LSG, ND)

< Gesetzlich geschützte Biotope

< Biotopkatasterflächen

< Ökopool-, Ausgleichs- und Erstaufforstungsflächen

< Flächen des Kulturlandschaftsprogramms

< Biotopverbundsystem

< bekannte Vorkommen „planungsrelevanter Arten“

< schutzwürdige Böden

Abb. 5-1: Ausschnitt aus dem GIS-Projekt – Landschaftsplanerische Grundlagen
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5.1.3. Auswirkungen auf die Schutzgüter

Erhebliche negative Auswirkungen des geplanten Radschnellwegs auf die Schutzgüter gemäß

UVPG ergeben sich aus derzeitiger Sicht nicht. Mit der Realisierung sind jedoch zahlreiche po-

sitive Folgewirkungen verbunden, welche verschiedenen Schutzgütern und Schutzgutbereichen

zugeordnet werden können.

Eine erste Einschätzung der positiven und negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter auf Basis

des Planungsstandes der vertiefenden Machbarkeitsstudie schließt sich an:

In Bezug auf das Schutzgut Menschen überwiegen die positiven Wirkungen sehr deutlich. Zu

nennen sind u. a. positive Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit durch vermehrte Be-

wegung (Prävention von Krankheiten), weniger Straßenverkehrslärm und Abgasemissionen so-

wie eine bessere Unfallbilanz im Vergleich zum motorisierten Individualverkehr. Es wird eine

neue touristische Infrastruktur geschaffen, die spürbar zur Verbesserung des Freizeit- und Erho-

lungsangebotes beiträgt. Infolgedessen verbessert sich die Wohnumfeldsituation und die Le-

bens- und Aufenthaltsqualität nimmt zu. Dem stehen lediglich geringe, zeitlich begrenzte Beein-

trächtigungen während der Bauphase (Baustellenverkehr, Lärm etc.) gegenüber.

Genau entgegengesetzt verhält es sich beim Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt.

Mit Bau und Anlage des Radschnellwegs sind Eingriffe in Natur und Landschaft (direkte Flächen-

inanspruchnahme, Zerschneidung) verbunden, der Betrieb kann darüber hinaus Störungen an-

grenzender wertvoller Biotope verursachen. Es ist jedoch festzuhalten, dass durch Schutz- und

Vermeidungsmaßnahmen wertvolle Strukturen erhalten (siehe 5.2.3), alle entstehenden Eingriffe

ausgeglichen (siehe 5.2.4) und artenschutzrechtliche Tatbestände durch geeignete Maßnahmen

verhindert werden können (siehe 5.3.5).

FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete, gesetzlich geschützte Biotope und Naturdenkmäler sind nicht

betroffen. Drei Geschützte Landschaftsbestandteile werden am Rand tangiert, jedoch nicht maß-

geblich geschädigt. Ferner verläuft die Trasse durch insgesamt sieben Landschaftsschutzgebiete

(Tab. 1), deren Charakter dadurch nicht wesentlich verändert wird. Die jeweiligen Befreiungen

von den naturschutzrechtlichen Regelungen sind im Zuge der Genehmigungsverfahren einzuho-

len.

Daneben werden an jeweils drei Stellen Ausgleichs- bzw. Ökopoolflächen und Biotopkatasterflä-

chen berührt (vgl. Anhang 5).
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Tab. 5-1: Betroffene Schutzgebiete

Landschaftsschutzgebiete (LSG) Geschützte Landschaftsbestandteile (LB)

LSG 2.2.6  „Breels – Herzebocholt“
(Landschaftsplan Isselburg)

LSG 2.2.1  „Issel“
(Landschaftsplan Isselburg)

LSG 2 „Burlo-Vardingholter Venn“
(Verordnung, Rhede)

LSG 5 „Aa-Niederung, Rheder Busch“
(Verordnung, Borken)

LSG 2.2.5  „Schoenstatt Aue“
(Landschaftsplan Borken-Nord)

LSG 2.2.5  „Waldvelen/Ramsdorf-Süd/ Ge-
menkrückling/Sternbusch“
(Landschaftsplan Velen)

LSG 2.2.3  „Nordvelen/Lobbenberg/Doren-
feld/Hochmoor“
(Landschaftsplan Velen)

LB 2.4.7  „Waldgebiet ‚Goor-Weiher‘ östlich
von Anholt“
(Landschaftsplan Isselburg)

LB 2.4.6  „Eichenallee (18 Bäume) entlang ei-
nes Weges südlich des Rheder Bu-
sches“
(Landschaftsplan Rhede-Süd)

LB 2.4.3  „Abschnitt einer ehemaligen Bahnli-
nie östlich von Rhede“
(Landschaftsplan Rhede-Süd)

Flächenverbrauch und Versiegelung durch die Anlage des Radschnellwegs wirken sich negativ

auf das Schutzgut Boden aus. An mehreren Stellen sind schutzwürdige Böden betroffen. Dabei

handelt es sich vornehmlich um Plaggenesche (Archiv der Kulturgeschichte) sowie vereinzelt um

schutzwürdige Grundwasserböden (Biotopentwicklungspotenzial für Extremstandorte). Vieler-

orts ist aufgrund von Vorbelastungen keine Schutzwürdigkeit mehr gegeben, beispielsweise bei

Umlagerung oder anderer anthropogener Überformung der Böden oder wenn sich dort bereits

Straßen/Wege befinden, die ausgebaut werden. Während der Bauphase können Bodenverdich-

tungen und Schadstoffeinträge als weitere negative Auswirkungen auftreten.

Hinsichtlich des Schutzgutes Wasser bedingt die Zunahme der Versiegelung einen erhöhten

Oberflächenabfluss bei geringerer Versickerung und Grundwasserneubildungsrate. Oberflä-

chengewässer werden nicht direkt beansprucht. Kleinere wassergefüllte Mulden im Trassenver-

lauf in Rhede haben nur temporären Charakter und keine besondere Biotopfunktion.

Besonders positiv hervorzuheben sind die Auswirkungen auf das Klima und die Lufthygiene.

Durch die Verlagerung vom motorisierten Individual- auf den Radverkehr werden laut Prognose

jährlich 5.992 t CO2 bzw. 22,96 Mio. PKW-km eingespart. Neben der Ressourcenschonung ergibt
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sich eine wesentliche Verringerung der Schadstoff- und Feinstaubbelastung. Die mikroklimati-

schen Veränderungen durch den Wegfall von Vegetationsflächen und die Versieglung sind zu

vernachlässigen.

Der Radschnellweg mit den erforderlichen Knotenpunkten, die Witterungsschutzeinrichtungen

und Rastplätze sowie die Straßenbeleuchtung führen zu Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-

des, das abschnittsweise eine mittlere bis hohe landschaftsästhetische Qualität aufweist. Da es

sich um einen Radweg handelt, ist das Ausmaß jedoch wesentlicher geringer als bei einer Straße.

Außerdem wird der Radschnellweg auf großer Strecke unmittelbar neben vorhandenen Ver-

kehrswegen angelegt.

Stellenweise entfallen prägende Gehölzbestände. Im Bereich der ehemaligen Bahntrasse sollte

es i. d. R. möglich sein, zumindest Teile des Gehölzbestandes auf den Böschungen oder angren-

zenden Flächen zu erhalten, so dass die Auswirkungen auf das Landschaftsbild nur als gering

bis mäßig einzustufen sind. Mit der Realisierung von Kompensationsmaßnahmen in Trassen-

nähe kann das Gelände strukturell wieder angereichert und überdies ein Ausgleich der Eingriffe

in das Landschaftsbild erreicht werden.

Vom Neubau des Radschnellwegs sind häufig landwirtschaftliche Flächen betroffen, welche

gleichwohl für Kompensationsmaßnahmen infrage kommen. Als Produktionsflächen gehen sie in

beiden Fällen verloren. Weitere Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter sind momen-

tan nicht absehbar.

5.2. Eingriffe

5.2.1. Anwendung der Eingriffsregelung

Der geplante Radschnellweg verläuft ca. 29 km auf einer ehemaligen Bahntrasse. Dafür gilt die

„Natur-auf-Zeit-Regelung“, auch wenn die Bahntrasse bereits entwidmet ist. Gemäß § 4 Abs. 2

Nr. 1 Landschaftsgesetz NRW (LG NW) stellt die „Beseitigung von durch Sukzession oder Pflege

entstandenen Biotopen … auf Flächen, die in der Vergangenheit rechtmäßig … für verkehrliche

Zwecke genutzt waren, bei Aufnahme einer neuen oder Wiederaufnahme der ehemaligen Nut-

zung“ keinen Eingriff dar.

Dies betrifft nach Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde jedoch nur die Oberbau-

krone, d. h. die obere, ebene Fläche des Schotter-Gleiskörpers ohne die seitlichen Böschungen
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(vgl. Erlass III-5-605.00.01.00 des MUNLV vom 30.06.2009). Für diesen Bereich entsteht keine

Kompensationsverpflichtung, da die hohen Anforderungen an die Tragfähigkeit des Bahnkörpers

zu einer mit Asphalt vergleichbaren Oberflächenverdichtung geführt haben.

Bei allen darüber hinaus gehenden Nutzungen liegt ein kompensationspflichtiger Eingriff vor.

Demnach gibt es keine Trassenabschnitte, in denen pauschal die Eingriffsregelung nicht anzu-

wenden wäre.

Dass knapp zwei Drittel des geplanten Radschnellwegs hinsichtlich der Oberbaukrone unter die

„Natur-auf-Zeit-Regelung“ fallen, reduziert den erforderlichen Kompensationsumfang allerdings

ganz erheblich.

5.2.2. Zu erwartende Eingriffe

Durch den Bau des Radschnellwegs sind – je nach örtlicher Situation – unterschiedlich starke

Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, die in manchen Abschnitten zu einem höheren

Kompensationsbedarf führen können. In anderen Abschnitten fallen sie gering aus oder es ent-

stehen gar keine Eingriffe. Die nachfolgende Abbildung 5-2 zeigt einige beispielhafte Situationen.

Insbesondere die ehemalige Bahntrasse, auf welcher der Radschnellweg überwiegend verlaufen

soll, hat sich durch die länger zurückliegende Nutzungsaufgabe zu einer Biotopverbundachse

entwickelt, was sowohl für landschaftliche Abschnitte als auch für städtische Umfeldsituationen

gilt.

In vielen Fällen werden Flächen mit geringen bis mittleren Biotopwerten beansprucht, wie z. B.

Gras- und Hochstaudenfluren, vegetationsarme Schotterflächen, jüngere Gehölzbestände und

landwirtschaftliche Nutzflächen. Beim Ausbau vorhandener Radwege oder der Nutzung gut aus-

gebauter Wirtschaftswege entstehen kaum Eingriffe, weil solche bereits versiegelten Flächen

über keinen Biotopwert verfügen.

Ältere Gehölzbestände oder andere Lebensräume mit längeren Entwicklungsdauern sind kaum

betroffen. Auch besonders hochwertige Biotope, wie sie z. B. in Form von Kleingewässern,

Feuchtwiesen und Weichholzauenwäldern stellenweise im näheren Umfeld zu finden sind, wer-

den nicht beeinträchtigt. Es kann damit bereits festgehalten werden, dass durch den geplanten

Radschnellweg keine Eingriffe verursacht werden, die als nicht ausgleichbar einzustufen sind.
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Straße Breels (L 605) in Isselburg (km 1,0):
Ausbau des vorhandenen Radweges neben
der Straße mit geringen Eingriffen in Bankette.

 Ehemalige Bahntrasse nahe Josef-Fehler-
Straße in Bocholt (km 16,8): Eingriffe in vege-
tationsarme Schotterflächen, Ruderalfluren
und Gebüsche. Für die Oberbaukrone gilt die
„Natur-auf-Zeit-Regelung“ (keine Kompensa-
tion).

Ehemalige Bahntrasse westlich In der Kick-
heide in Bocholt (km 18,7): Eingriffe in Vor-
wald; die älteren Bäume am Rand sollten nach
Möglichkeit erhalten werden. Für die Oberbau-
krone gilt die „Natur-auf-Zeit-Regelung“ (keine
Kompensation).

 Bocholter Straße (L 581) in Borken (km 29,3):
Neubau auf landwirtschaftlicher Fläche (Acker)
in einigem Abstand zur Straße. Die Straßen
begleitenden Gehölze werden erhalten.

Abb. 5-2: Beispiele für die zu erwartenden Eingriffe in verschiedenen Trassenabschnitten

In Teilabschnitten der ehemaligen Bahntrasse haben sich seit der Nutzungsaufgabe waldähnli-

che Gehölzbestände entwickelt, die zur Anlage des Radschnellwegs teilweise gerodet werden

müssen. An vereinzelten weiteren Stellen werden Wald- bzw. Aufforstungsflächen beansprucht.

Inwiefern es sich dabei um Wald i. S. d. Gesetzes handelt und in welchem Umfang ggf. Ersatz

geschaffen werden muss, wird derzeit mit dem zuständigen Regionalforstamt Münsterland abge-

stimmt.
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5.2.3. Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen

Die Trasse des Radschnellwegs ist aufgrund der Führung auf dem ehemaligen Bahndamm sowie

entlang von Straßen oder Wirtschaftswegen oft vorgegeben, so dass diesbezüglich wenige Mög-

lichkeiten zur Eingriffsvermeidung bestehen.

In einigen Fällen mit höherwertigen Lebensräumen konnte diesem Aspekt bereits in der vertie-

fenden Machbarkeitsstudie Rechnung getragen werden. Die Abbildungen 5-3 und 5-4 illustrieren

zwei entsprechende Teilabschnitte. Die Kontinuität und Attraktivität der Wegeverbindung wird

nicht geschmälert.

In diesen und wenigen weiteren Teilabschnitten wurde die Trasse auch aus artenschutzrechtli-

chen Gründen kleinräumig optimiert, was maßgeblich zur Eingriffsvermeidung beiträgt.

Bei einem Neubau neben vorhandenen Straßen erfolgt dieser häufig in einigem Abstand dazu,

so dass Straßenbäume u. a. begleitende Vegetationsstrukturen erhalten werden können. In der

Regel konnte für den Radschnellweg die Straßenseite mit weniger gut ausgeprägten oder wert-

vollen Strukturen gewählt werden, was wiederum zu geringeren Eingriffen in Natur und Land-

schaft führt. An Engstellen, z. B. bei Einschnürungen durch angrenzende Bebauung, wird der

Radschnellweg abschnittsweise über vorhandene Straßen geführt. Eine Inanspruchnahme von

Vegetationsbeständen ist dann gar nicht erforderlich.

Weitere Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen können im Zuge der Erstellung des Landschafts-

pflegerischen Begleitplans festgelegt werden. Zu nennen sind etwa Gehölzschutzmaßnahmen

entlang baubedingter Zufahrten, Arbeits- und Lagerflächen.
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Abb. 5-3: Östlich der Straße In der Kickheide in Bocholt

Abb. 5-4: Radschnellweg parallel zur Gewerbestraße
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5.2.4. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Alle zu erwartenden Eingriffe können durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden. Es wer-

den keine Biotope beansprucht, die als nicht ausgleichbar anzusehen sind. Die erforderlichen

Kompensationsmaßnahmen sollten dabei bevorzugt in Trassennähe angeordnet werden, um die

Biotopverbundfunktion – insbesondere der ehemaligen Bahnlinie – aufrecht zu erhalten und zu

stärken. Die Möglichkeiten dazu hängen entscheidend von der Grundstücksverfügbarkeit ab und

werden im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans geprüft.

Bei der Planung der Kompensationsmaßnahmen sind solche Maßnahmen zu bevorzugen, die

gleichzeitig auch dem Artenschutz zugutekommen. Als geeignete Maßnahmen sind u. a. die An-

lage von blütenreichen Säumen, Hecken und anderen linienhaften Gehölzstrukturen oder halb-

offenen Standorten aufzuführen. Produktionsintegrierte Maßnahmen auf benachbarten landwirt-

schaftlichen Flächen kommen ebenfalls infrage.

In manchen Teilen der ehemaligen Bahntrasse gibt es spezielle Offenland-Lebensräume, die für

die dort vorkommenden geschützten Arten (z. B. Zauneidechse) von essentieller Bedeutung sind.

Da das Überleben dieser Arten von der Offenhaltung der Biotope abhängt, können auch Biotopp-

flegemaßnahmen zur Kompensation der entstehenden Eingriffe in Erwägung gezogen werden.

Umfang und Flächenbedarf der Kompensationsmaßnahmen lassen sich derzeit noch nicht bezif-

fern. Sie werden im Zuge der Erstellung des Landschaftspflegerischen Begleitplans ermittelt und

hängen von der konkreten Flächeninanspruchnahme (inkl. aller Arbeits-, Lager-, Baustellenein-

richtungsflächen und Zufahrten), den dort vorhandenen Biotoptypen und Biotopwerten, der Art

der Kompensationsmaßnahmen sowie den Aufwertungsmöglichkeiten der Kompensationsflä-

chen ab.

5.3. Artenschutz

Das Thema Artenschutz hat bei Infrastrukturprojekten aufgrund der einschlägigen Regelungen

im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eine besondere Relevanz. In Einzelfällen kann die Re-

alisierbarkeit von Vorhaben u. U. davon abhängen oder es ergeben sich ganz konkrete Auswir-

kungen auf den Trassenverlauf. Nicht selten sind spezielle Artenschutzmaßnahmen zur Erlan-

gung der Genehmigungsfähigkeit notwendig.
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Aus diesem Grund wurden in der vertiefenden Machbarkeitsstudie bereits intensive Betrachtun-

gen zum Artenschutz angestellt. Die Bearbeitung geht über die Anforderungen an eine Machbar-

keitsstudie hinaus.

Auf Basis der 2015 für einen Teilabschnitt eigens erhobenen und sonstigen vorliegenden Daten

können sehr fundierte Aussagen zum Artenschutz gemacht werden. Diese Erkenntnisse lassen

sich auf andere Abschnitte übertragen. Nicht zuletzt ergibt sich daraus eine größere Planungssi-

cherheit in Bezug auf das gesamte Vorhaben.

5.3.1. Vorkommen „planungsrelevanter“ Arten

Hinsichtlich des Vorkommens „planungsrelevanter“ Arten wurden das Infosystem „Geschützte

Arten in NRW“ des LANUV, das Fundortkataster sowie von der ULB zur Verfügung gestellte

Daten und Gutachten ausgewertet. Außerdem erfolgte eine Datenabfrage beim Naturschutzbund

(Kreisgruppe Borken).

Für den Abschnitt zwischen Bocholt und Rhede wurden im Frühjahr und Sommer 2015 eigene

Kartierungen vorgenommen, weil in diesem Abschnitt die höchsten Nutzerpotenziale bestehen

und ein Baubeginn im Rahmen der Regionale 2016 angestrebt wird. Untersucht wurden die Brut-

und Gastvögel, Amphibien, Reptilien und Fledermäuse. Abbildung 5-5 zeigt die Untersuchungs-

bereiche.

Abb. 5-5: Faunistische Kartierung 2015
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In den meisten Abschnitten der 2015 untersuchten Teilstrecke wurden keine Brutvorkommen

„planungsrelevanter“ Vogelarten gefunden. Im Bereich der ehemaligen Bahnlinie selbst existie-

ren überhaupt keine entsprechenden Vorkommen, zum Teil jedoch auf angrenzenden Flächen.

Dies hat i. d. R. keine Auswirkungen auf den Trassenverlauf. Nur ein Bereich erfordert eine ge-

naue Betrachtung (Waldfläche westlich Im Harberding), weil dort mehrere störungsempfindliche

Vogelarten in angrenzenden Feuchtwaldflächen brüten.

Für Amphibien hat die ehemalige Bahntrasse im untersuchten Abschnitt kaum eine Bedeutung.

Es wurden wenige häufige Arten in sehr geringen Anzahlen nachgewiesen. Angrenzende Ge-

wässer dienen in einigen Fällen als Laichplätze, „planungsrelevante“ Arten treten nicht auf.

Als einzige Reptilienart wurde die Blindschleiche angetroffen, welche die halboffenen Lebens-

räume des ehemaligen Bahndamms, aber auch angrenzende Gärten, Gehölzflächen u. Ä. nutzt.

Die „planungsrelevante“ Zauneidechse findet auf aufgegebenen Bahnflächen oft geeignete Ha-

bitate und es können sich individuenstarke Populationen entwickeln. Im Untersuchungsabschnitt

kamen vor wenigen Jahren noch Zauneidechsen vor, u. a. mitten in Rhede (Hinweise der An-

wohner). Die Trasse ist jedoch inzwischen so stark zugewachsen, dass diese Vorkommen alle

erloschen sind. Trotz intensiver Kontrolle aller infrage kommenden Bereiche gelang kein einziger

Nachweis.

Bei der Fledermauskartierung wurden mindestens acht Arten nachgewiesen. Fledermausquar-

tiere bestehen im Trassenverlauf des Untersuchungsabschnittes nicht. Verschiedene angren-

zende Waldflächen weisen jedoch Quartierpotenzial auf. Fortpflanzungsnachweise mehrerer Fle-

dermausarten sind v. a. aus Rhede bereits bekannt, so dass anzunehmen ist, dass sich die Arten

auch im näheren Umfeld der Trasse reproduzieren. Gerade bei beidseitig angrenzenden Wald-

flächen ist zu erwarten, dass die Trasse regelmäßig gequert wird. Neben den Wäldern für Baum-

höhlen bewohnende Arten bieten Siedlungsrandstrukturen, Hofstellen und sonstige Gebäude-

komplexe auch Gebäude bewohnenden Arten optimale Quartierbedingungen nahe der geplanten

Trasse.

Westlich von Rhede konnte eine Flugstraße der Zwergfledermaus nachgewiesen werden. Für

die gesamte ehemalige Bahnlinie zwischen Bocholter Aa und Rhede ist eine Vernetzungsfunk-

tion für Fledermäuse anzunehmen, weil sie eine ausgeprägte Vegetationsstruktur aufweist und

im Wesentlichen im Dunkeln verbleibt. Insbesondere innerhalb der Siedlungsgebiete hat die

Trasse auf Basis der vorliegenden Erkenntnisse eine Bedeutung als Dunkelkorridor, welcher
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Quartier- und Nahrungsgebiete von Fledermäusen miteinander verbindet. Speziell ins Auge fällt

der Bereich, welcher den Stadtwald Bocholt mit der Bocholter Aa und dem Aasee vernetzt.

Aus anderen, 2015 nicht untersuchten Teilabschnitten der ehemaligen Bahntrasse sind Vorkom-

men der „planungsrelevanten“ Zauneidechse bekannt. Informationen liegen zu zwei aktuell be-

siedelten Bereichen vor: einem ca. 180 m langen Abschnitt westlich der Straße Eppingsweg in

Rhedebrügge (Abb. 5-6 und einer Teilstrecke ca 2,5 km weiter östlich in Hoxfeld, wo der ehema-

lige Bahndamm und das angrenzende Betriebsgelände des Baustoffhandels Giesing frequentiert

werden. Theoretisch könnte die Art auch in weiteren Abschnitten auftreten. Viele Bereiche sind

inzwischen jedoch stärker zugewachsen, so dass sie keine geeigneten offenen Lebensräume

mehr für dieses anspruchsvolle Reptil bieten (Abb. 5-6).

Abb. 5-6: Ehemalige Bahntrasse, Bereich Rhedebrügge - Zauneidechsenbesiedelung

Darüber hinaus besitzen Teile der übrigen Trasse bzw. direkt daran angrenzende Gebiete Le-

bensraumpotenzial für „planungsrelevante“ Fledermäuse und Vogelarten. Für Amphibien dürfte

dies nur vereinzelt zutreffen. Es ist zu erwarten, dass auch in anderen Abschnitten des ehemali-

gen Bahndamms eine Vernetzungsfunktion für Fledermäuse besteht.

Als Grundlage für die Artenschutzrechtlichen Fachbeiträge zu den Genehmigungsverfahren sind

mit Ausnahme des bereits untersuchten Abschnitts von Bocholt bis Rhede weitere Bestandser-

hebungen notwendig.

5.3.2. Artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial

Im Bundesnaturschutzgesetz (§ 44 Abs. 1) ist ein umfangreicher Verbotskatalog zum Arten-

schutz aufgeführt. So ist es z. B. verboten, wild lebende Tiere der „besonders geschützten Arten“
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zu fangen, zu verletzen oder zu töten sowie ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-

men, zu beschädigen oder zu zerstören (§ 44 Abs. 1 Nr. 1). Ebenso dürfen ihre Fortpflanzungs-

oder Ruhestätten nicht beschädigt oder zerstört werden (§ 44 Abs. 1 Nr. 3). Bei den „streng ge-

schützten Arten“ und den „europäischen Vogelarten“ gilt zusätzlich ein Störungsverbot (§ 44

Abs. 1 Nr. 2).

Artenschutzrechtliche Tatbestände können in Bezug auf den Radschnellweg durch verschiedene

Faktoren ausgelöst werden. Als erstes ist die direkte Beanspruchung von Lebensräumen zu nen-

nen. Des Weiteren können auch Störungen durch Radfahrer in bisher nicht oder kaum durch

Personen frequentierten Bereichen zu einer Entwertung von Lebensräumen und damit z. B. zur

Aufgabe von Brutrevieren empfindlicher Vogelarten führen – selbst wenn die Flächen nicht be-

rührt werden.

Fledermausquartiere sind im Trassenverlauf nicht bekannt und aufgrund der meist jungen Ge-

hölzbestände nicht unbedingt zu erwarten. Tunnel existieren auf der gesamten Strecke der ehe-

maligen Bahnlinie nicht. Ein wesentlicher Konfliktpunkt in Bezug auf Fledermäuse tritt damit beim

Radschnellweg Westliches Münsterland „REGIOVELO“ nicht auf.

Als maßgeblicher Aspekt in diesem Zusammenhang ist allerdings die geplante Beleuchtung des

Radschnellweges zu nennen, durch die es zum Verlust oder zur Beeinträchtigung von Fleder-

mausquartieren, Flugrouten oder Nahrungshabitaten kommen kann. Ein Funktionsverlust von

Quartierbäumen kann beispielsweise durch die Beleuchtung der Einflugöffnungen eintreten oder

eine Abwertung von Quartiergebieten durch eine beleuchtete Trasse, welche die jeweiligen Wäl-

der durchschneidet.

5.3.3. Schutz-, Vermeidungs- und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen

Dort, wo sich Betroffenheiten „planungsrelevanter“ Arten im Trassenverlauf ergeben, lässt sich

die Auslösung artenschutzrechtlicher Tatbestände durch geeignete Schutz-, Vermeidungs- und

ggf. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen umgehen.

Durch kleinräumige Anpassungen der Trassenführung können Betroffenheiten direkt verhindert

werden. Die Abschnitte, auf welche das zutrifft, werden im nachfolgenden Abschnitt beschrieben.

Durch andere Maßnahmen lassen sich die ökologischen Funktionen im räumlichen Zusammen-

hang aufrechterhalten, ein artenschutzrechtlicher Tatbestand liegt gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG

dann nicht vor.
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Das Beleuchtungskonzept ist generell als Fledermaus freundlich anzusehen Die Trasse des Rad-

schnellwegs soll nicht dauerhaft und durchgängig beleuchtet werden. Eine Beleuchtung ist nur

innerorts, an Knotenpunkten und an Rastplätzen vorgesehen. Außerorts sind retroreflektierende

Markierungen geplant. Viele der innerörtlichen Bereiche sind zudem bereits durch bestehende

Straßenlaternen etc. ausgeleuchtet, so dass die Beleuchtung des Radschnellwegs dort nicht zu

einer zusätzlichen Beeinträchtigung der Habitatfunktion für Fledermäuse führt.

Es kann jedoch auch innerorts zu artenschutzrechtlichen Konflikten in Bezug auf Fledermäuse

kommen, wenn z. B. bestehende Dunkelkorridore für die Trassierung genutzt und ausgeleuchtet

werden sollen. Im Zuge der konkreten artenschutzrechtlichen Prüfung kann dem durch Maßnah-

men (geeignete Leuchtmittel, nur zeitweise/fahrdynamische Beleuchtung etc.) begegnet werden.

Die Vernetzungsfunktion der ehemaligen Bahntrasse für Fledermäuse dürfte trotz der erforderli-

chen Rodungen aufrecht zu erhalten sein, weil diese i. d. R. nur Teile des Gehölzbestandes be-

treffen. Fledermäuse fliegen strukturgebunden und können sich an verbleibenden Gehölzstruk-

turen auf den Böschungen bzw. an dem hervorgehobenen Damm selbst orientieren.

Die Artenschutzmaßnahmen im Einzelnen sind im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung

zu den Genehmigungsverfahren auszuarbeiten.

5.3.4. Auswirkungen auf den Trassenverlauf

Auf Basis der zusammengetragenen Informationen wurde die Trasse an verschiedenen Stellen

aus natur- und artenschutzrechtlichen Gründen angepasst. Sie werden nachfolgend beschrie-

ben.

Das NSG „Isselburg – Werth“ weist landesweit bedeutende Wiesenvogelbestände auf. Zunächst

war eine Durchquerung des Naturschutzgebietes entlang der Straßen Dierteweg und Zehntweg

vorgesehen, die zumindest in Teilen durch einen Neubau parallel zur Straße realisiert werden

sollte.

Dies hätte zu erheblichen Störungen der Wiesenvögel und zur Auslösung artenschutzrechtlicher

Tatbestände geführt. Ein Neubau außerhalb des bestehenden Straßenquerschnitts wurde von

der Unteren Landschaftsbehörde als nicht genehmigungsfähig abgelehnt. Die Untere Land-

schaftsbehörde regte an, eine Alternativtrasse entlang der Schüttensteiner Straße (L 605) zu

prüfen, die schließlich gewählt wurde (Abb. 5-7).
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Abb. 5-7: Alternative Trassenführung zur Umgehung des NSG „Isselburg-Werth“

Im Abschnitt In der Kickheide bis Gronauer Straße zwischen Bocholt und Rhede (km 18,94-

20,54) stellt die ehemalige Bahntrasse eine gut ausgeprägte Biotopverbundachse mit hohem

Lebensraumpotenzial für verschiedene Artengruppen dar. An mehreren Stellen grenzen hoch-

wertige, feuchte Waldflächen an.

Im Bereich des Waldes östlich In der Kickheide kommen verschiedene „planungsrelevante“ Brut-

vogelarten vor und ein Kleingewässer ist der ehemaligen Bahntrasse vorgelagert (Abb. 5-3). Der

Radschnellweg soll hier parallel über die nördlich angrenzende Intensivgrünlandfläche geführt

werden (Abb. 5-8).

NSG

optimierte
Trasse

ursprüngliche
Trasse
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In der feuchten Waldfläche westlich Im Harberding brüten mehrere „planungsrelevante“, stö-

rungsempfindliche Vogelarten. Ferner besteht Quartierpotenzial für Fledermäuse und trassennah

sind Kleingewässer vorhanden. Artenschutzrechtliche Konflikte können an dieser Stelle durch

eine nördliche Umfahrung vermieden werden (Abb. 5-8). Die attraktivere Führung über die

Bahntrasse soll jedoch noch nicht verworfen werden. Gegebenenfalls lassen sich artenschutz-

rechtliche Konflikte durch geeignete Maßnahmen (z. B. Sichtschutzwände oder Weidentunnel

zur Vermeidung von Störungen, Querungsmöglichkeiten für Amphibien, Verzicht auf Beleuch-

tung, Ersatzhabitate) verhindern. Ob diese Lösungsansätze geeignet sind, artenschutzrechtliche

Tatbestände zu vermeiden, muss abschließend zu einem späteren Zeitpunkt nach konkreter Aus-

arbeitung der Maßnahmen in der artenschutzrechtlichen Prüfung ermittelt werden. Die Varianten

werden alternativ dargestellt.

In den übrigen Abschnitten westlich und östlich dieser Waldfläche besteht eine Funktion als Ver-

netzungsstruktur für Fledermäuse, wobei der östliche Abschnitt auch verstärkt als Jagdhabitat

dient. Weitere „planungsrelevante“ Arten konnten bei der Faunakartierung 2015 nicht nachge-

wiesen werden. Der Radschnellweg wurde hier, auch zur Erhaltung der Biotopverbundfunktion,

parallel zum ehemaligen Bahndamm trassiert (Abb. 5-8). Dazu ist jedoch zusätzlicher Grunder-

werb erforderlich. Sollte dieser nicht realisierbar sein, ist im Rahmen der konkreten Planung zu

prüfen, ob sich in Trassennähe Kompensationsmaßnahmen gebündelt anordnen lassen, um die

Biotopverbundfunktion aufrecht zu erhalten.

Abb. 5-8: Trassenführung In der Kickheide bis Gronauer Straße
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Östlich von Rhede (km 23,11-24,29) ist der ehemalige Bahndamm als Geschützter Landschafts-

bestandteil 2.4.3 ausgewiesen. Er dient als Lebensraum für u. a. Reptilien, Amphibien, Vögel und

Fledermäuse, besitzt eine ausgeprägte Biotopverbundfunktion sowie abschirmende Wirkung in

Bezug auf das Gewerbegebiet. Für die Aufrechterhaltung der Fledermausflugstraße Klüünkamp

kommt ihm ebenfalls eine Bedeutung zu. Das Gebiet wird – zusammen mit den Ausgleichsge-

wässern Rehheide – seit Jahren durch die Ortsgruppe des Naturschutzbundes betreut.

Mit der Stadt Rhede, der Unteren Landschaftsbehörde und Vertretern des ehrenamtlichen Na-

turschutzes wurde folgende Lösung abgestimmt: Der Radschnellweg wird parallel zum ehemali-

gen Bahndamm über die bereits gebaute Gewerbestraße geführt (Abb. 5-4, 5-9) und im östlichen

Anschluss daran über die Ackerfläche fortgesetzt. Für den Anschluss zur Johann-Strauß-Straße

im Westen wird der ehemalige Bahndamm genutzt, weil eine durchgängige Verbindung sonst

nicht geschaffen werden kann. Die Lebensraum- und Biotopverbundfunktion ist in diesem Teil-

abschnitt weniger gut ausgeprägt, „planungsrelevante“ Arten kommen nicht vor.

Abb. 5-9: Trassenführung im Bereich des Geschützen Landschaftsbestandteils 2.4.3 östlich
von Rhede

In Rhedebrügge ist ein ca. 180 m langer Abschnitt des ehemaligen Bahndamms westlich der

Straße Eppingsweg von Zauneidechsen besiedelt. Dort soll der Radschnellweg nördlich parallel

geführt werden (km 25,41-25,59), um artenschutzrechtliche Tatbestände zu umgehen (Abb. 5-

10).
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Das Zauneidechsenvorkommen in Hoxfeld – etwa 2,5 km weiter östlich – ist durch die Planungen

nicht gefährdet, weil die ehemalige Bahntrasse bereits veräußert wurde (Baustoffhandel Giesing)

und der Radweg parallel über die Ackerfläche verlaufen soll.

Abb. 5-10: Trassenführung im Bereich des Zauneidechsenvorkommens in Rhedebrügge

5.3.5. Artenschutzrechtliche Beurteilung

Die projektierte Trasse des Radschnellwegs ist bei fledermausfreundlicher Beleuchtung arten-

schutzrechtlich als verträglich zu beurteilen.

Im Falle des NSG „Isselburg – Werth“ konnte großräumig ein anderer Trassenverlauf gewählt

werden, so dass keine Konflikte mit den dortigen, landesweit bedeutsamen Wiesenvogelbestän-

den entstehen.

In Bezug auf die gesamte Streckenlänge von rd. 46 km sind auf Basis der vorliegenden Informa-

tionen ca. 95 % als nicht konfliktträchtig einzustufen oder führen bei Realisierung geeigneter

Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen nicht zur Auslösung artenschutzrechtlicher Tatbestände.

Zauneidechsen-
vorkommen
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Auf den verbleibenden ca. 2,5 km konnten durch kleinräumige Anpassungen des Trassenver-

laufs  artenschutzrechtliche Konflikte verhindert werden. Die Durchgängigkeit und Attraktivität der

Radschnellwegeverbindung wird dadurch nicht gemindert.

5.4. Beurteilung des Trassenverlaufs

Der projektierte Radschnellweg Westliches Münsterland „REGIOVELO“ führt aus derzeitiger

Sicht nicht zu erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter gem. UVPG. Alle entstehenden

Eingriffe können durch geeignete Maßnahmen kompensiert und artenschutzrechtliche Tatbe-

stände durch entsprechende Vorkehrungen verhindert werden.

Das aufgrund seiner zahlreichen positiven Folgewirkungen zu begrüßende Vorhaben stellt sich

infolge der umfänglichen Berücksichtigung umweltplanerischer und artenschutzrechtlicher Be-

lange somit insgesamt als relativ konfliktarm dar.

95 % der Streckenlänge von rd. 46 km sind nicht konfliktträchtig oder führen bei Realisierung

geeigneter Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen nicht zur Auslösung artenschutzrechtlicher

Tatbestände.

Auf der verbleibenden Strecke von ca. 2,3 km Länge können durch kleinräumige Anpassungen

des Trassenverlaufs artenschutzrechtliche Konflikte verhindert werden.

Anlage 5 enthält eine ökologische Beurteilung des gesamten Trassenverlaufs. Dabei wird zwi-

schen Abschnitten mit unterschiedlichen Verhältnissen und Umfeldsituationen differenziert. Fer-

ner wird auf einzuholende naturschutzrechtliche Befreiungen und örtliche Besonderheiten einge-

gangen.
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6. Kosten

6.1. Investitionskosten

Die Investitionskosten betragen insgesamt:

Tab. 6-1: Investitionskosten getrennt nach Orten

Die in der Tabelle 6-1 dargestellten Kosten sind im Detail der Unterlage 13 zu entnehmen und

wurden im Einzelnen wie folgt ermittelt:

Die Mengen wurden CAD-gestützt ermittelt. Dabei wurden für die Strecke des Radschnellweges

jeweils Kosten pro laufenden Meter ermittelt, indem die tatsächlich notwendigen Arbeiten für den

vollständigen Neubau oder die Verbreiterung vorhandener Wege berechnet wurden. Einem voll-

ständigen grundhaften Neubau wurde jeweils ein Preis pro Quadratmeter Radschnellwegfläche

von 60,00 € zugrunde gelegt. So ergeben sich beispielweise bei einem 4,00 m breiten Rad-

schnellweg 240,00 €/m.

Notwendige Stützwände oder Absturzsicherungen wurden jeweils in die Meterpreise eingerech-

net. Knotenpunkte wurden jeweils pauschal auf der Grundlage von Erfahrungswerten bewertet.

Ingenieurbauwerke wurden mit 3.000 €/qm bzw. 2.500 €/qm Brückenfläche für kleine bzw. große

Brücken berechnet.

Für die Beleuchtung wurde je Lichtpunkt ein Pauschalpreis von 1.750,00 € verwendet.

Die im Einzelnen verwendeten Einheitspreise sind der Unterlage 13 zu entnehmen.

Kommune Isselburg Bocholt Rhede Borken Velen Gesamtsumme
Grunderwerb 640.192,50 € 2.066.913,00 € 1.170.567,50 € 2.961.092,50 € 543.746,00 € 7.382.511,50 €
Baukosten (inkl.
Beleuchtung und
Rastplätze)

3.088.045,30 € 5.778.146,10 € 3.411.910,00 € 7.653.859,00 € 4.939.999,40 € 24.871.959,80 €

Baustelleneinrichtung 154.402,27 € 288.907,31 € 170.595,50 € 382.692,95 € 246.999,97 € 1.243.597,99 €
Planungskosten (12%) 370.565,44 € 693.377,53 € 409.429,20 € 918.463,08 € 592.799,93 € 2.984.635,18 €
Summe netto 4.253.205,50 € 8.827.343,94 € 5.162.502,20 € 11.916.107,53 € 6.323.545,30 € 36.482.704,47 €
19% MwSt. 686.472,47 € 1.284.481,88 € 758.467,59 € 1.701.452,86 € 1.098.161,87 € 5.529.036,66 €
Summe Brutto 4.939.677,97 € 10.111.825,82 € 5.920.969,79 € 13.617.560,39 € 7.421.707,16 € 42.011.741,13 €
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Bezogen auf die Gesamtlänge des Radschnellweges errechnen sich Gesamtkosten von

910 €/m.

Zu berücksichtigen ist auch, dass für 2 Bauwerke in Bocholt, die im Zusammenhang mit der

Maßnahmen Kubaai geplant wurden, eine 60% Förderung in Aussicht gestellt wurde. Die Kosten

für diese Maßnahme wurden aus der Kostenberechnung der Stadt Bocholt übernommen.

Die Grunderwerbskosten wurden wie folgt ermittelt: Die Gesamttrasse wurde mit dem Kataster

in einem GIS-System verschnitten. Anschließend wurden die zu erwerbenden Flurstücke nach

Eigentümern und Nutzungsarten differenziert und mit den für die einzelnen Kommunen marktüb-

lichen Grunderwerbspreisen multipliziert. Flächen, die im Besitz der öffentlichen Hand (Kommu-

nen, Bund) sind,  wurden gemäß dem Gesetz zur Bereinigung der Rechtsverhältnisse an Ver-

kehrsflächen und anderen öffentlich genutzten privaten Grundstücken (Verkehrsflächenbereini-

gungsgesetz – VerkFlBerG) mit 20% des in den jeweiligen Kommunen zutreffenden Bodenwer-

tes bewertet.

Die Maßnahme wird nicht als eine zusammenhängende Maßnahme durchgeführt, sondern nach

unterschiedlichen Kriterien in Realisierungsabschnitte unterteilt (siehe Abschnitt 8). Entspre-

chend ergeben sich je Realisierungsabschnitt, die in der folgenden Tabelle ausgewiesenen Kos-

ten:

Tab. 6-2: Investitionskosten getrennt nach Realisierungsabschnitten

Abschnitt-Nr.: 1 2 3 4 5
Grunderwerb 1.345.920,58 € 2.331.634,85 € 888.327,75 € 659.192,50 € 1.228.747,80 €
Baukosten (inkl.
Beleuchtung und
Rastplätze)

5.251.540,80 € 6.438.802,50 € 1.443.325,00 € 3.550.345,30 € 2.296.375,30 €

Baustelleneinrichtung 262.577,04 € 321.940,13 € 72.166,25 € 177.517,27 € 114.818,77 €
Planungskosten (12%) 630.184,90 € 772.656,30 € 173.199,00 € 426.041,44 € 275.565,04 €
Summe netto 7.490.223,31 € 9.865.033,78 € 2.577.018,00 € 4.813.096,50 € 3.915.506,90 €
19% MwSt. 1.167.417,52 € 1.431.345,80 € 320.851,15 € 789.241,76 € 510.484,23 €
Summe Brutto 8.657.640,83 € 11.296.379,57 € 2.897.869,15 € 5.602.338,26 € 4.425.991,13 €

Abschnitt-Nr.: 6 7 8 9 Gesamtsumme
Grunderwerb 494.778,72 € 131.586,53 € 252.841,89 € 49.480,89 € 7.382.511,50 €
Baukosten (inkl.
Beleuchtung und
Rastplätze)

1.301.312,00 € 3.046.712,50 € 620.603,40 € 922.943,00 € 24.871.959,80 €

Baustelleneinrichtung 65.065,60 € 152.335,63 € 31.030,17 € 46.147,15 € 1.243.597,99 €
Planungskosten (12%) 156.157,44 € 365.605,50 € 74.472,41 € 110.753,16 € 2.984.635,18 €
Summe netto 2.017.313,76 € 3.696.240,16 € 978.947,87 € 1.129.324,20 € 36.482.704,47 €
19% MwSt. 289.281,66 € 677.284,19 € 137.960,14 € 205.170,23 € 5.529.036,66 €
Summe Brutto 2.306.595,41 € 4.373.524,35 € 1.116.908,00 € 1.334.494,42 € 42.011.741,13 €
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6.2. Kostenträger

Mit der beabsichtigten Änderung des Straßen- und Wegesetzes NRW wird das Land Nordrhein-

Westfalen Straßenbaulastträger für die Radschnellwege und damit auch Kostenträger.

6.3. Wirtschaftlichkeit - Nutzen-Kosten-Analyse

Das Fahrrad stellt bereits heute im westlichen Münsterland das zweitwichtigste Verkehrsmittel

dar. Darüber hinaus sind bereits seit einigen Jahren Trends im Mobilitätsverhalten zu erkennen,

die nachfolgend kurz angerissen werden:

Alterung der Bevölkerung: Die Mobilität von Senioren ist durch reduzierte Wegezahlen und –

längen gekennzeichnet, aber auch eine gestiegene Anzahl hochmobiler Senioren.

Gleichzeitig ist ein Trend zur Elektromobilität wahrzunehmen: 2014 wurden 480.000 E-Bikes in

Deutschland verkauft. Insbesondere im westlichen Münsterland wird es dadurch auch körperlich

eingeschränkten und älteren Personen möglich größere Distanzen auf dem Fahrrad zurücklegen.

Diesen Trends wurde im Rahmen der Modellierung mit einer erhöhten Geschwindigkeit auf dem

Regio.Velo Rechnung getragen.

Verschiebung der Wegzwecke: Ein sichtbarer Trend geht von weniger Arbeits- und Schulwegen

hin zu mehr Einkaufs-, Versorgungs- und Freizeitwegen und damit einer geringeren Bündelung

zu den Spitzenstunden. Dies wurde im Rahmen der vorliegenden Untersuchung durch Einbezie-

hung der SrV-Ergebnisse sowohl bei der Modellierung als auch bei den Eingangswerten der Nut-

zen-Kosten-Analyse berücksichtigt.

Bereits heute sind im Nahbereich des geplanten Regio.Velo innerhalb der beteiligten Städte und

Kommunen gut ausgebaute Radwegenetze vorhanden, zwischen den Städten können Radfahrer

auf ein breites Wirtschaftswegenetz zurückgreifen.

Bestandteil der vertiefenden Machbarkeitsstudie für den Regio.Velo ist eine Nutzen-Kosten-Ana-

lyse (NKA) für den geplanten Radschnellweg im westlichen Münsterland. Im Rahmen eines ge-

meinsamen Forschungsprojektes „Nutzen-Kosten-Analyse: Bewertung der Effizienz von Radver-

kehrsmaßnahmen (NKA-Rad)“, bearbeitet von PTV und TCI Röhling, wurde 2006 erstmals ein

Bewertungsverfahren für Radverkehrsmaßnahmen entwickelt. Bei der Erarbeitung des Leitfa-

dens wurde Wert darauf gelegt, vergleichbare Ansätze zu wählen, wie sie auch für Maßnahmen
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des MIV genutzt werden. Somit ist eine Vergleichbarkeit auch mit Infrastrukturmaßnahmen an-

derer Verkehrsträger gegeben. Diese Untersuchung baut auf den Ergebnissen des Forschungs-

projekts auf. Die nachfolgende Nutzen-Kosten-Analyse baut auf den Ergebnissen dieser Studie

auf und berücksichtigt ebenfalls die Ergebnisse der Literaturrecherche des RS1. Der Bericht zu

NKA-Rad führt hinsichtlich der Literaturrecherche aus, dass die Ergebnisse des Forschungspro-

jektes weiterhin Verwendung finden können, da für die Bewertung von Radverkehrsmaßnahmen

keine grundsätzlichen Neuentwicklungen stattgefunden haben und lediglich einzelne Bewer-

tungsfaktoren hinsichtlich Monetarisierungsansätzen, beispielsweise hinsichtlich Gesundheits-

kosten, angepasst wurden.5 Innovative Elemente der Untersuchung sind einerseits die Bewer-

tung eines 46km langen Radschnellwegs im ländlichen Raum sowie die bereits über ein Ver-

kehrsmodell ermittelten Potenziale als Eingangsgrößen der NKA-Rad, da bei vergleichbaren Pro-

jekten die Potenziale nur abgeschätzt wurden.

Die möglichen Potenziale des Regio.Velo wurden mithilfe eines Verkehrsmodells ermittelt und

damit auf die Bestimmung des zukünftigen Radverkehrsaufkommens. Wichtigster Bestandteil ist

hierbei die Verlagerung bisheriger MIV-Fahrten zum Fahrrad, die durch den Regio.Velo hervor-

gerufen werden. Mithilfe der über das Modell ermittelten Potenziale (=Nutzen) und der im voran-

gegangenen Kapitel dargestellten Kosten werden als Eingangsgrößen zusammengeführt zu ei-

ner volkswirtschaftlichen Betrachtung der Maßnahme. Mithilfe der NKA soll eine Aussage getrof-

fen werden, ob die Investitions- und Folgekosten einen ausreichend großen Nutzen hervorrufen,

sodass sich die Maßnahme rentiert. Für die Kosten werden hierbei in der Regel die Investitions-

kosten sowie damit einhergehende Folgekosten einbezogen. Damit diese dem Nutzen in Form

von Geldeinheiten gegenüberzustellen sind, müssen die vielfältigen Nutzenkomponenten über

einheitliche Ansätze in Geldeinheiten umgerechnet werden. Da nicht alle Nutzenkomponenten

einheitlich monetarisierbar sind, werden in diesen Fällen qualitative Bewertungen – in Überein-

stimmung mit NKA-Rad – durchgeführt. Grundlegend werden die Ansätze gewählt, die im zuvor

genannten Forschungsprojekt erarbeitet wurden. Sofern sich Preisstände gegenüber dem Jahr

2006 geändert haben und neue Erkenntnisse über Monetarisierungsansätze veröffentlicht wur-

den, werden diese aktualisiert. Weiterhin wird ein Vergleich mit anderen Radschnellwegstudien

umgesetzt um auch hier Vergleichbarkeit herzustellen.

5 Endbericht Machbarkeitsstudie RS1, 2014
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Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde sowohl der zu untersuchende Abschnitt Issel-

burg bis Velen als auch gesondert hierzu der Abschnitt Isselburg – Coesfeld im Zuge einer ge-

sonderten Beauftragung betrachtet.

Mit dem hier durchgeführten Verfahren wird die Effizienz der Radverkehrsmaßnahme Regio.Velo

bewertet. Wie bereits ausgeführt kann damit eine vermutlich hohe Mitteleffizienz im Radverkehr

nachgewiesen und mit dem Mitteleinsatz anderer Verkehrsträger gegenübergestellt werden. Da-

her wurden bereits im Forschungsprojekt NKA-Rad möglichst viele Elemente der gängigen Be-

wertungsverfahren für Straße und Schiene (standardisierte Bewertung) übernommen. Aufbau-

end auf dem Forschungsprojekt, in Anlehnung an die BVWP-Bewertungsmethodik und die stan-

dardisierte Bewertung sind die nachfolgend dargestellten Nutzenkomponenten berücksichtigt

worden.

6.3.1. Nutzenkomponenten

Tab. 6-3: Nutzenkomponenten N1 – Beitrag zum Klimaschutz

Beitrag zum Klimaschutz (Schadstoffbelastung) (Nutzenkomponente N1)

Messgröße: t CO2 / Jahr

Berechnung: Eingesparte Pkw-Kilometer gegenüber dem Nullfall * 261g/km CO2 (gemäß stan-

dardisierter Bewertung)

Monetarisierung: 231 €/t (gemäß standardisierter Bewertung)

Beschreibung: „Die Reduktion der Emissionen des Treibhausgases CO2 gehört mit zu den we-

sentlichen Aufgaben der Bundesregierung. CO2 gilt als stärkstes Treibhausgas (Leitgas) und ist

somit verantwortlich für die Erwärmung der Erdoberfläche und die damit in Zusammenhang ste-

hende Klimaveränderung.

Die verkehrsbedingten CO2-Emissionen resultieren unmittelbar aus dem Verbrennungsprozess

beim Betrieb der Fahrzeuge. Sinkender Kraftstoffverbrauch im Verkehrsbereich, z.B. durch ver-

besserte Fahrzeugtechnik oder energiesparende Fahrweise, führt zur Reduktion von Kohlen-

stoffdioxid-Emissionen. Daneben besteht mit der Verlagerung vom motorisierten Verkehr zum

Fahrrad- und Fußgängerverkehr zusätzlich ein hohes Einsparpotential.“ [Röhling, 2008]

Auch wenn unterschiedliche Ansätze bzw. Bandbreiten für die Berechnung bestehen, wurde im

vorliegenden Verfahren der ursprüngliche Werteansatz übernommen, damit eine Vergleichbar-

keit mit der NKA-Betrachtung des RS1 möglich ist.
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Tab. 6-4: Nutzenkomponente N2 – Verringerung der Luftbelastung

Verringerung der Luftbelastung (Schadstoffemissionen innerorts) (Nutzenkomponente

N2)

Messgröße: Pkw-km/Jahr

Berechnung: Eingesparte Pkw-Kilometer gegenüber dem Nullfall

Monetarisierung: Direkte Monetarisierung durch Multiplikation mit Kostensatz

Innerorts 0,01€/Pkw-km

Außerorts 0,0033€/Pkw-km

Erläuterung: Innerstädtisch gewinnen Fein- und Grobstaubemissionen an Bedeutung. Im Be-

reich Straßenverkehr werden sie erzeugt durch Verbrennung und durch Abrieb.

Das betrachtete Gebiet umfasst sowohl innerstädtische Gebiete als auch große Anteile Außer-

ortsverbindungen. Mit dem Ziel der Städteverbindung werden nicht nur innerstädtische Fahrten

auf das Rad verlagert sondern auch Fahrten längerer Distanzen außer Orts.

Tab. 6-5: Nutzenkomponente N3 – Verbesserung der Verkehrssicherheit

Verbesserung der Verkehrssicherheit (Nutzenkomponente N3)

Messgröße: Anzahl Getötete, Schwerverletzte, Leichtverletzte pro Jahr

Berechnung: Multiplikation der eingesparten Fahrleistung mit den spezifischen Unfallraten

Ermittlung der Sachschäden mittels Sachschadensrate

Monetarisierung: Multiplikation der Pkw-km mit Kostensätzen (gemäß standardisierter Bewer-

tung)

Erläuterung: Für die Ermittlung der Anzahl Unfallschäden bestehen keine ortsspezifischen

Werte, es werden daher Durchschnittswerte aus der standardisierten Bewertung herangezogen.

Abweichend von der NKA-Rad werden sowohl die Innerorts- als auch die Außerortsunfälle be-

rücksichtigt. Da im Rahmen des Projektes keine ortsspezifischen Werte ermittelt werden konn-

ten, wurden die Unfallraten und Unfallkostensätze der Standardisierten Bewertung genutzt.

Tab. 6-6: Nutzenkomponente N4 – Senkung der Betriebskosten

Senkung der Betriebskosten (Nutzenkomponente N4)

Messgröße: Pkw-km/Jahr

Berechnung: Eingesparte Pkw-Kilometer gegenüber dem Nullfall

Monetarisierung: Multiplikation der eingesparten Pkw-km mit Kostensatz (in Anlehnung an Stan-

dardisierte Bewertung)
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Senkung der Betriebskosten (Nutzenkomponente N4)

Erläuterung: Da es hier um eine Verlagerung vom Pkw auf das Fahrrad geht, müssen die ein-

gesparten Pkw-Betriebskosten (0,28 €/Pkw-km) um die bei der Verlagerung entstehenden Fahr-

radbetriebskosten (0,08€/eingespartem Pkw-km) reduziert werden.

Tab. 6-7: Nutzenkomponente N5 – Senkung der Infrastrukturkosten im Kfz-Verkehr

Senkung der Infrastrukturkosten im Kfz-Verkehr (Nutzenkomponente N5)

Einsparungen im fließenden und ruhenden Kfz-Verkehr entstehen nicht unmittelbar durch den

Bau eines Radweges. Einsparungen müssten abgeschätzt werden, da ebenfalls keine entspre-

chenden Datengrundlagen zur Verfügung stehen. Diese Nutzenkomponente wird daher nicht

berücksichtigt.

Tab. 6-8: Nutzenkomponente N6 – Senkung der Krankheitskosten

Senkung der Krankheitskosten (Nutzenkomponente N6)

Messgröße: Personenkilometer aktiver Personen

Berechnung: Regelmäßige Wege mit einer Länge über 3,6km, die auf das Rad verlagert wurden

Monetarisierung: Pkm aktiver Personen/Jahr durch Multiplikation mit Kostensatz (0,125 €/km)

Erläuterung: Für die Ermittlung der Personenkilometer aktiver Personen wurden zunächst ledig-

lich die Wege über 3,6 km betrachtet, die zum Rad verlagert wurden. Es wird weiterhin ange-

nommen, dass ein Anteil von 80% der verlagerten Fahrten in vollem Umfang auf das Rad um-

steigen (vgl. NKA-Rad).

Hier gibt es unterschiedlichste Studien und Ansätze. Nach intensiver Recherche und hausinter-

ner Rücksprache mit den Erstellern der NKA-Rad wurde in der vorliegenden Studie festgelegt

den Satz von 0,125 €/km weiterhin zu nutzen. Hintergrund ist, dass sich die Senkung der Krank-

heitskosten aus Sicht des Gutachers auf das deutsche Gesundheitssystem bezieht und  nicht

mit neueren vorliegenden Erkenntnissen skandinavischer Länder vergleichbar ist.

Tab. 6-9: Nutzenkomponente N7 – Unterhaltungskosten neuer Infrastruktur

Unterhaltungskosten neuer Infrastruktur (Nutzenkomponente N7)

Messgröße: Relevante Investitionskosten

Berechnung: Die Unterhaltskosten gehen als negativer Nutzen ein; Unterhaltungskosten werden

angenommen als 2,5% der Investitionskosten

Monetarisierung: -
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Einige Nutzenkomponenten basieren auf der Zahl eingesparter Pkw-km pro Jahr. Der in der Po-

tenzialanalyse gewählte Berechnungsansatz bestimmt das tägliche Verkehrsaufkommen. Zur

Hochrechnung eines Jahreswerts ist davon auszugehen, dass nicht alle Aktivitäten täglich aus-

geführt werden. Daher wird für jede Nutzergruppe ein entsprechend der nachfolgenden Tabelle

individueller Hochrechnungswert genutzt. Dabei wurden 20 Urlaubstage pro Monat abzüglich 40

Urlaubs- und Krankheitstage eingerechnet. Die übrigen Werte wurden entsprechend abgeleitet.

Tab. 6-10: Nutzungshäufigkeit je Wegezweck und Jahr

Wegezweck Nutzungshäufigkeit pro Jahr

Arbeit 200 Tage

Ausbildung und Versorgung 200 Tage

Freizeit und sonstiges 300 Tage

Im Rahmen der Potenzialanalyse wurde weiterhin ermittelt, dass 2/3 aller Fahrten auf dem Rad-

schnellweg innerorts stattfinden und 1/3 außer Orts. In den Nutzenkomponenten, bei denen eine

Unterscheidung zwischen innerorts und außer Orts relevant ist, wird dieses Verhältnis für die

Berechnung angewendet.

6.3.2. Deskriptive Nutzenkomponenten

Ergänzend zu den monetarisierbaren Nutzenkomponenten werden deskriptive Nutzenkompo-

nenten betrachtet, denen bei einem hinterlegten Punkteschema je nach Einschätzung eine be-

stimmte Bewertung zwischen -2 und +2 zugeordnet wird.

Tab. 6-11: Deskriptive Nutzenkomponenten

Deskriptive Nutzenkomponenten

Senkung des Flächenverbrauchs

Verbesserung der Lebens- und Aufenthaltsqualität der Stadt

Verbesserung der Teilhabe nicht-motorisierter Personen am städtischen Leben

Nutzen im Bereich Dritter

Senkung des Flächenverbrauchs

Mit dem Bau des Radschnellweges wird in einigen Bereichen zusätzlicher Flächenverbrauch

erzeugt. Insbesondere im außerörtlichen Bereich in selbstständiger Führung ist häufig ein Neu-

bau erforderlich. In einigen Bereichen ist aber auch die Nutzung alter Bahntrassen vorgesehen.
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Es ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass aufgrund der innerstädtisch hohen Nutzung eine

Erweiterung des Straßennetzes für den MIV voraussichtlich verringert wird. Insgesamt ist der

Flächenverbrauch als neutral (0) zu bewerten.

Verbesserung der Lebens- und Aufenthaltsqualität

Die Trasse verläuft entlang einiger Sehenswürdigkeiten und Freizeiteinrichtungen ebenso wie

Arbeits- und Ausbildungsstandorte wie beispielsweise die Westfälische Hochschule. Die Er-

reichbarkeit dieser Standorte wird verbessert zu Gunsten eines Verkehrsmittels, das mit höhe-

rer Lebensqualität einhergeht. Weiterhin liegen einige touristische Radrouten in der unmittelba-

ren Nähe des Radschnellwegs. Eine Verknüpfung würde zu einer attraktiven Routenführung für

die Radfernwege führen. Insgesamt ist diese Komponente positiv (+1) zu bewerten.

Verbesserung der Teilhabe nichtmotorisierter Personen am städtischen Leben

Der geplante Verlauf des Radschnellwegs stellt eine städteübergreifende Verbindung dar. Dabei

werden auch am Stadtrand gelegene Wohngebiete mit den Stadtkernen verbunden. Auch nicht-

motorisierten Personen ist damit die Möglichkeit gegeben, Stadtzentren schnell zu erreichen und

auch zu nahe dem Radschnellweg gelegenen Zielen zu kommen. Diese Komponente ist somit

sehr positiv (+2) zu bewerten.

Nutzen im Bereich Dritter

Wie bereits dargestellt, verbessert der Radschnellweg die Erreichbarkeit von Sehenswürdigkei-

ten und Freizeiteinrichtungen ebenso wie die Stadtkerne insbesondere für nichtmotorisierte

Personen. Somit ist davon auszugehen, dass in vielen Fällen Betreiber mit höheren Besucher-

aufkommen rechnen können. Weiterhin besteht eine Entlastung des Straßennetzes des MIV,

die als Nutzen für Kraftfahrzeugfahrer gewertet werden kann. Insgesamt wird die Komponente

positiv (+1) bewertet.

Tab. 6-12: Bewertung deskriptiver Nutzenkomponenten

Deskriptive Nutzenkomponenten Bewertung

Senkung des Flächenverbrauchs 0

Verbesserung der Lebens- und Aufenthaltsqualität der

Stadt

+1

Verbesserung der Teilhabe nicht-motorisierter Perso-

nen am städtischen Leben

+2

Nutzen im Bereich Dritter +1
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Insgesamt ist festzuhalten, dass die deskriptiven Nutzenkomponenten insgesamt ein positives

Ergebnis des Radschnellwegs zeigen.

6.3.3. Baukosten

Hinsichtlich der den Nutzen gegenüberzustellenden Kostenkomponenten werden abgeleitet von

den jeweiligen Nutzungsdauern Annuitäten gebildet. Aufgrund der unterschiedlichen Nutzungs-

dauern werden die Kosten daher unterteilt in

§ Grunderwerb (unbegrenzte Dauer)

§ Fahrweg (25 Jahre),

§ Ingenieurbauwerke (50 Jahre),

§ Betriebstechnik und Planungskosten (25 Jahre),

§ Energieversorgung (15 Jahre),

§ Öffentlichkeitsarbeit (2 Jahre).

Als Verzinsungsfaktor wird ein Zinssatz von 3% angenommen.

Tab. 6-13: Annuitäten der Baukosten Isselburg - Velen

Komponente Kosten in € Nutzungsdauer Annuitätenfaktor Annuität in €

Grunderwerb 7.382.512 unbegrenzt 0,300 221.475

Fahrweg + Knotenpunkte
(inkl. Planungskosten) 24.812.037 25 Jahre 0,0574 1.424.902

Ing.-bauwerke inkl. Pla-
nungskosten 7.709.703 50 Jahre 0,0389 299.641

Betriebstechnik 2.107.490 25 Jahre 0,30574 121.029

Energieversorgung 21.797 15 Jahre 0,0838 1.826

Öffentlichkeitsarbeit 11.900          2 Jahre 0,35226 6.219

2.075.093

Die Annuität der Erstellungskosten für den Radschnellweg Regio.Velo wurde mit rund 2,1 Mio.€

ermittelt. Diesem Wert werden die ermittelten monetarisierten Nutzenkomponenten gegenüber-

gestellt. Für die Betrachtung der Kosten für den Abschnitt Isselburg bis Coesfeld wurde hinsicht-

lich der Baukosten der über den gesamten Radschnellweg ermittelte KM-Satz zugrunde gelegt.
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Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Annuitäten der Baukosten auf dem Abschnitt

Isselburg – Coesfeld, die Annuität der Erstellungskosten für den Regio.Velo im Abschnitt Issel-

burg – Coesfeld wurde mit rund 2,7 Mio.€ ermittelt.

Tab. 6-14: Annuitäten der Baukosten Isselburg - Coesfeld

Komponente Kosten in € Nutzungsdauer Annuitätenfaktor Annuität in €

Grunderwerb 9.663.708 unbegrenzt 0,300 289.911

Fahrweg + Knoten-
punkte (inkl. Planungs-
kosten)

32.478.956 25 Jahre 0,0574 1.865.197

Ing.-bauwerke inkl.
Planungskosten 10.092.001 50 Jahre 0,0389 392.231

Betriebstechnik 2.758.704 25 Jahre 0,30574 158.427

Energieversorgung 25.832 15 Jahre 0,0838 2.390

Öffentlichkeitsarbeit 15.577 2 Jahre 0,35226 8.141

2.716.296

6.3.4. NKA-Rad

Die Nutzenkomponenten für beide Varianten sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Tab. 6-15: Berechnung Nutzen-Kosten-Verhältnis

Nutzenkomponente Isselburg – Velen Isselburg – Coesfeld

Saldo CO2-Emissionen + 1,384 Mio. € + 1,695 Mio. €

Saldo Schadstoffemissionen + 0,178 Mio. € + 0,281 Mio. €

Saldo Unfallschäden + 1,744 Mio. € + 2,648 Mio. €

Saldo Betriebskosten + 4,591 Mio. € + 5,623 Mio. €

Veränderung Krankheitskosten + 2,120 Mio. € + 2,512 Mio. €

Unterhaltskosten der neuen Infra-
struktur (neg. Nutzen)

- 0,865 Mio. € - 1,133 Mio. €

Summe der Nutzen + 9,152 Mio. € + 11,625 Mio. €

Annuität der Baukosten -2.075 Mio. € -2.716 Mio. €

Nutzen-Kosten-Verhältnis 4,41 4,28
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Es ergibt sich insgesamt ein Nutzen-Kosten-Verhältnis von 4,41 und übersteigt deutlich die

kritische Grenze von 1,0. Unter den gesetzten Rahmenbedingungen und der ermittelten Poten-

ziale ist volkswirtschaftlich ein positiver Nutzen für die Investition gegeben. Die größten Beiträge

bei Betrachtung der Einzelkomponenten liefern gesenkte Betriebskosten sowie eine Minderung

der allgemeinen Krankheitskosten.

6.3.5. Sensitivitätsbetrachtung

Die Nutzen-Kosten-Analyse nimmt für die Bewertung eines Projektes einen besonderen Stellen-

wert ein. Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit stellt sie mit den Investitionen das Hauptmerkmal bei

der Entscheidung für oder gegen ein Projekt dar. Es ist daher im Interesse des Auftraggebers als

auch des Gutachters, die Ergebnisse zu prüfen und die Wirkung der einzelnen Eingangsdaten

zu hinterfragen. Daher wurden zur Verifizierung der Ergebnisse Sensitivitätsbetrachtungen

durchgeführt, bei denen mittels einer Variation von Eingangsgrößen geprüft wird, wie sensibel

das Gesamtergebnis variiert.

Nachfolgend werden die unterschiedlichen Szenarien und ihre jeweilige Wirkung auf das Nutzen-

Kosten-Verhältnis dargestellt. Die Tests zeigen, dass bei allen durchgeführten Variationen das

Nutzen-Kosten-Verhältnis deutlich über 1 bleibt und somit das Ergebnis relativ robust auf ein-

zelne Parameter reagiert. Eine Übersicht der Ergebnisse einzelner Sensitivitätstest ist der nach-

folgenden Tabelle zu entnehmen.

Tab. 6-16: Sensitivitätstest NKV

Beschreibung der Eingangsdatenänderung Ergebnis NKV

Die Anzahl der vom Pkw auf das Rad wechselnden Verkehrsteilnehmer und
damit die eingesparten Pkw-km halbieren sich

1,91

Die Senkung der allgemeinen Krankheitskosten basiert auf den Annahmen
der Nutzen-Kosten-Analyse des RS1, in dem erhöhte Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen erwartet werden (Monetarisierung mit 0,25€/km)

5,34

Bei der Betrachtung der Krankheitskosten wird davon ausgegangen, dass
nicht 80% der Radfahrer vollständig auf das Rad umsteigen sondern lediglich
40%

3,81

Eingesparte CO2-Emissionen werden mit 100€ pro Tonne statt mit 231€ pro
Tonne bewertet.

3,94
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Den deutlichsten Einfluss auf das Ergebnis nimmt die Anzahl der Wechsler. Bei einer Halbierung

der Pkw-km verringert sich das Nutzen-Kosten-Verhältnis auf weniger als die Hälfte. Die Anzahl

der eingesparten Pkw-km wird für verschiedene Komponenten zur Hochrechnung genutzt, dem-

entsprechend besteht hier ein umfassender Einfluss. Im Ergebnis zeigt sich jedoch, dass auch

mit einer Halbierung des Aufkommens ein sehr positives Nutzen-Kosten-Verhältnis von 1,91 ent-

steht.

6.3.6. Wirtschaftlichkeitsbewertung

Die Nutzen-Kosten-Analyse umfasst eine Vielzahl von Nutzenkomponenten. Dazu gehören ei-

nerseits messbare Größen wie etwa die Reduzierung des CO2-Ausstoßes oder die Senkung der

Betriebskosten aber auch deskriptive Größen wie beispielsweise der Verbesserung der Lebens-

und Aufenthaltsqualität. Der Nutzen wird ins Verhältnis gestellt zu den Investitionskosten, die auf

jährliche Kosten runtergerechnet werden.

Es ist festzustellen, dass der geplante Regio.Velo in Zusammenschau der deskriptiven und quan-

titativen Nutzenkomponenten sowie der Baukosten als Ergebnis der Nutzen-Kosten-Analyse

(NKA) aus gesamtwirtschaftlicher Sicht sehr positiv zu bewerten ist.

Unter Verwendung der nach NKA-Rad definierten Berechnungsgrundlagen der Nutzenkompo-

nenten und mit geringfügiger Anpassung im Fall neuerer Erkenntnisse ergibt sich ein Nutzen-

Kosten-Verhältnis von 4,41.

Über die einfache Berechnung hinaus wurde eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt, um zu über-

prüfen, ob das deutlich positive Ergebnis von einzelnen Einflussfaktoren abhängig ist und wie

sensibel die Berechnung auf Änderungen der Eingangsparameter reagiert. Das sehr robuste po-

sitive Ergebnis von deutlich über 1, d.h., der Nutzen übersteigt die Kosten des geplanten Re-

gio.Velo um ein Vielfaches, werden auch durch eine Sensitivitätsbetrachtung durch Variationen

von Eingangsgrößen bestätigt. Dabei hat sich gezeigt, dass die Änderung der eingesparten Pkw-

km einen deutlichen Einfluss auf das Ergebnis hat, da diese Größe bei vielen Komponenten als

Eingangsgröße genutzt wird. Selbst mit einer Halbierung der eingesparten Pkw-km besteht je-

doch ein Nutzen-Kosten-Verhältnis von 1,91 und ist somit weiterhin deutlich im positiven Bereich.
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Die größte Rolle bei den Eingangsgrößen spielt die Verlagerung der Verkehre vom PKW auf das

Fahrrad. Diese wurde im Rahmen der vorliegenden Studie mithilfe eines aufgebauten Verkehrs-

modells ermittelt und eine davon unabhängige Methode, die aus der Erfahrung bei der Realisie-

rung niederländischer Radschnellwege entwickelt wurde, verifiziert.

Insgesamt wird aus verkehrsplanerischer Sicht die Realisierung des Radschnellweges Re-

gio.Velo als sehr positiv eingeschätzt.
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7. Verfahren

Es ist davon auszugehen, dass im Jahre 2016 das Straßen- und Wegegesetz NRW dahingehend

geändert wird, dass das Infrastrukturelement Radschnellweg in die Bau-, Finanzierungs- und

Unterhaltungslast des Landes NRW aufgenommen wird.

Details zur rechtlichen Ausgestaltung sind derzeitig noch nicht bekannt.

Ein entsprechender Referentenentwurf wird bis Ende 2015 vorgelegt.

Es ist aber davon auszugehen, dass der sonst für Landesstraßen gültige rechtliche Rahmen in

Analogie auf die Radschnellwege übertragen wird. Dies betrifft die Differenzierung in Inner- und

Außerorts, die Zuständigkeit von Großstädten, das Kreuzungsrecht u.v.m.

Sofern der Landesgesetzgeber ggf. keine Möglichkeit findet, die neuen "Landes-Radschnell-

wege" von der UVP-Pflicht generell freizustellen, wird er auch die - nach neuerer Rechtsprechung

nicht allein aus der UVP-Pflicht ableitbare - Planfeststellungsfähigkeit im novellierten StrWG

NRW rechtlich absichern müssen (eine entsprechende gesetzliche Regelung wird nach aktueller

Rechtsprechung bei allen selbstständig geführten Radwegen wegen Art. 14 GG (Enteignungs-

vorwirkung der Planfeststellung / Plangenehmigung) gefordert).

Sofern sich dann für eher unproblematische Teilabschnitte kein Ersetzen der nach StrWG-Ände-

rung möglichen Planfeststellung / Plangenehmigung durch ein B-Plan-Verfahren anbietet, emp-

fiehlt die Bezirksregierung Münster, dass sich die an der vertiefenden Machbarkeitsstudie betei-

ligten Kommunen auf die Einteilung der Trasse in Planfeststellungsabschnitte mit einem eigen-

ständigen Verkehrswert verständigen und entsprechende förmliche Verfahren bei der Bezirksre-

gierung Münster beantragen.

Falls die Planfeststellungsoption durch das neue StrWG in rechtlich abgesicherter Weise eröffnet

ist, sind verfahrenserleichternde Plangenehmigungen theoretisch möglich, wenn keine UVP-

Pflicht besteht (sei es infolge gesetzlicher Freistellung oder als Ergebnis der sogen. "allgemeinen

Vorprüfung des Einzelfalls" gem. UVPG NRW. Sie sollten aber nur in Erwägung gezogen werden,

wenn im Vorfeld die Benehmensherstellung mit  den Trägern öffentlicher Belange hergestellt und

insbesondere die Zustimmung aller in ihren privaten Rechten Betroffenen erreicht werden konn-

ten.
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Unabhängig davon, ist für Abschnitte, die sich auf der ehemaligen Bahntrasse befinden, beim

Eisenbahn-Bundesamt jeweils ein Antrag auf Freistellung aus Gründen der Funktionslosigkeit

der Bahntrasse zu stellen.

Teilbereiche der Trasse beinhalten einen innerörtlichen Straßenumbau mit dem Ziel, die Rad-

schnellwegtrasse in diese neue Querschnittsaufteilung zu integrieren. Für derartige Maßnahmen

sind keine besonderen Verfahren notwendig.

Generell wird auch empfohlen, abschnittsweise die aus der Maßnahme resultierenden Betroffen-

heiten zu erfassen und mit den in Frage kommenden Eigentümern, Verbänden bzw. zuständigen

Behörden im Planungsprozess einvernehmliche Lösungen abzustimmen und schriftlich zu fixie-

ren.
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8. Durchführung der Baumaßnahme

Die Maßnahme wurde in folgende 9 Realisierungsabschnitte unterteilt:

Tab. 8-1: Realisierungsabschnitte

Folgende Gründe waren für die vorgeschlagene Abschnittsbildung ausschlaggebend:

1. Das prognostizierte Radverkehrsaufkommen

2. Die verkehrswirksame Verknüpfung mit dem vorhanden Netz

3. Die finanzielle Rahmenbedingungen für den 1. Realisierungsabschnitt

4. Die zu erwartenden Planungsschwierigkeiten und damit verbundenen Zeitabläufe.

Die in der Tabelle 8-1 dargestellte Reihenfolge ist für die ersten beiden Abschnitte tatsächlich im

Sinne einer Rang- und Reihenfolge vorgesehen. Ab dem Realisierungsabschnitt 3 sind in Ab-

hängigkeit vom Vorbereitungsstand durchaus Veränderungen in der Reihenfolge denkbar.

Im Rahmen der vertiefenden Studie wurde zunächst eine zeitnahe Realisierung für den ca. 6,6

km langen Abschnitt Bocholt Rathaus bis Rhede zum Rheder Bach vorgesehen. Dabei ist das

Bauwerk über den Rheder Bach noch kein Bestandteil des ersten Abschnitts.

In zeitlicher Hinsicht wird die bauliche Umsetzung des 1. Realisierungsabschnitts baldmöglichst

angestrebt.

von nach
1 Bocholt Rathaus (Berliner Platz) Rhede, Rheder Bach 6,572 5 11650 - 4.750 8,657 1.317
2 Rhede, Rheder Bach Borken, Nordesch 11,7 4 3.550 -1.800 11,296 965
3 Borken, Nordesch Borken, Sportplatz/ Landwehr (K57) 2,589 1 450-1.400 2,897 1.119
4 Anholt, Baubeginn Bocholt Mussumer Höfgraben 9,096 5 450-1.450 5,602 616
5 Bocholt Mussumer Höfgraben Bocholt Rathaus (Berliner Platz) 5,921 2 11650 -2.950 4,425 747
6 Borken, Sportplatz/ Landwehr (K57) Ramsdorf, nach KP K 55n 3,631 0 800-1750 2,306 635
7 Ortslage Ramsdorf Kreisverkehr Tennisplatz 1,596 0 1400 4,373 2.740
8 Ramsdorf, KV Tennisplatz Velen, Bahnhofsallee 3,642 0 1.450-1.650 1,116 306
9 Velen, Bahnhofsallee Velen Ortsmitte (KV L608/ L581) 1,411 0 1400 1,334 945

Abschnittsnr./
Reihenfolge

Abschnittslänge
[km]

Anzahl
Bauwerke

[St.]

Abschnitt
Baukosten gemäß
Kostenschätzung

[Mio. €]

Prognosebelastung
[Fahrten/Tag]

Kosten/km



171

Die vorliegende Studie schließt mit der Bearbeitungstiefe einer Vorentwurfsplanung ab, die je-

doch ohne Vermessung auf der Basis von Deutscher Grundkarte und Luftbildern erarbeitet

wurde. Entsprechend ist die Entwurfsplanung auf der Basis einer Entwurfsvermessung ab-

schnittsweise zu präzisieren und konstruktiv auch auf die Knotenpunkte auszudehnen. Darüber

hinaus sind die Ingenieurbauwerke zu planen. Ebenso sind die umweltplanerischen Belange zu

vervollkommnen.

Die bislang durchgeführte Grunderwerbsplanung diente zur Ermittlung des Ausmaßes der Be-

troffenheiten. Diese Planung ist für den 46,1 km langen Abschnitt des Regio.Velo durch eine GIS-

gestützte Bearbeitung durch Verschneidung der Trasse mit dem Flurstückskataster durchgeführt

worden. Diese Pläne sind im weiteren Planungsablauf abschnittsweise auf der Grundlage der

konkretisierten Entwurfsplanung neu zu erstellen.

Für den ersten Realisierungsabschnitt wurden 24 betroffene Flurstücke ermittelt.

Es erscheint deshalb realistisch, alle Betroffenheiten einzeln abzustimmen und daraufhin die Vo-

raussetzungen für eine Durchführung der Baumaßnahme zu erreichen.

Nach der Klärung aller genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen kann die Ausführungspla-

nung  erarbeitet werden. Dies betrifft die  Verkehrs- und Freianlagen. Die Ausführungsplanung

für die Ingenieurbauwerke und die Tragwerksplanung sollte ausgeschrieben und somit dem Bau-

unternehmen übertragen werden,  weil die Durchführung der Werksplanung bautechnologisch

bestimmt ist und deshalb idealerweise in der Hand des Bauunternehmens liegt.

Insgesamt soll an dieser Stelle auch auf die Notwendigkeit zur Umsetzung des Kommunikations-

konzepts (Anlage 1) verwiesen werden. Eine umfassende Information und Einbeziehung aller

direkt und indirekt Beteiligten ist eine Voraussetzung für den Projekterfolg.

Die Baudurchführung kann in der freien Strecke des Radschnellweges weitestgehend unbeein-

flusst erfolgen. Nur an Knotenpunkten und in zentralen Innenstadtlagen sind im Rahmen der

Ausführungsplanung Verkehrsführungskonzepte zu erarbeiten.



172

Literaturverzeichnis

§ System repräsentativer Verkehrserhebung 2013, Sonderauswertung zum Forschungsprojekt

„Mobilität in Städten – SrV 2013“ SrV-Stadtgruppe: Mittelzentren, Topografie: flach, aktuali-

sierte Version April 2015, 21.05.2015, TU Dresden

§ Röhling, W., Schäfer, T., Kosten-Nutzen-Analyse: Bewertung der Effizienz von Radverkehrs-

maßnahmen, Leitfaden, 2008, TCI Röhling, PTV AG

§ Standardisierte Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen des ÖPNV und Folgekostenrech-

nung Version 2006, Intraplan Consult GmbH, Bundesministerium für Verkehr und digitale

Infrastruktur, München

§ ADFC, Jeder Radfahrer erspart dem Gesundheitssystem 1.200 Euro pro Jahr, Online Abruf:

14.08.2015, http://www.adfc.de/gesundheit/gesund-bleiben/studie-radfahrer-und-das-ge-

sundheitssystem/jeder-radfahrer-erspart-dem-gesundheitssystem-1200-euro

§ Pressemitteilung zum E-Bike-Markt 2014, 2015, Zweirad-Industrie-Verband, Online-Abruf:

18.08.2015, http://ziv-zweirad.de/fileadmin/redakteure/Downloads/Marktda-

ten/PM_2015_18.03.2015_E-Bikes.pdf

§ StVO - Straßenverkehrsordnung

§ RE 2012 - Richtlinie zum Planungsprozess und für die einheitliche Gestaltung von Entwurfs-

unterlagen im Straßenbau, Ausgabe 2012

§ Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in

Nordrhein-Westfalen e.V.; Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

des Landes Nordrhein-Westfalen (2013): Kriterien für Radschnellwege

§ Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in

Nordrhein-Westfalen e.V.; Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

des Landes Nordrhein-Westfalen (2015): Nahmobilität 2.0 (2. Auflage)

§ Bayrische Staatsministerien des Innern und für Unterricht und Kultus (2005): Sicherheit auf

dem Schulweg – Verkehrssicherheitsarbeit und Schulwegdienste.

§ Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (1998): Allgemeine Verwaltungs-

vorschrift zur Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO) (Fassung 2014).

§ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2014): Arbeitspapier Einsatz und

Gestaltung von Radschnellverbindungen. Köln: FGSV Verlag

§ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2002): Empfehlungen für Fußgän-

gerverkehrsanlagen (EFA). Köln: FGSV Verlag

§ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2010): Empfehlungen für Radver-

kehrsanlagen (ERA). Köln: FGSV Verlag



173

§ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2001): Handbuch für die Bemes-

sung von Straßenverkehrsanlagen (HBS) (Fassung 2011). Köln: FGSV Verlag

§ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2011): Hinweise für barrierefreie

Verkehrsanlagen (H BVA). Köln: FGSV Verlag

§ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2002): Hinweise zum Radverkehr

außerhalb städtischer Gebiete (H RaS). Köln: FGSV Verlag

§ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2014): Hinweise zur Nahmobilität

– Strategien zur Stärkung des nichtmotorisierten Verkehrs auf Quartiers- und Ortsteilebene.

Köln: FGSV Verlag

§ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2012): Richtlinie für die Anlage

von Landstraßen (RAL). Köln: FGSV Verlag

§ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2006): Richtlinie für die Anlage

von Stadtstraßen (RASt). Köln: FGSV Verlag

§ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2008): Richtlinie für integrierte

Netzgestaltung (RIN) (Stand 2008). Köln: FGSV Verlag

§ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2010): Richtlinie für Lichtsignalan-

lagen (RiLSA). Köln: FGSV Verlag

§ Schurig, Roland (2013): Kommentar zur Straßenverkehrs-Ordnung mit VwV-StVO (14. Auf-

lage). Bonn: Kirschbaum Verlag

§ Stuttgarter Nachrichten: Schnelle E-Bikes sollen Radwege nutzen dürfen. http://www.stutt-

garter-nachrichten.de/inhalt.radverkehr-schnelle-e-bikes-sollen-radwege-nutzen-duer-

fen.f5467c6e-bd16-46be-91b7-dc2f7155fd2c.html, am 14.08.2015

§ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2005): RAS-Ew - Richtlinie für die

Anlage von Straßen – Teil: Entwässerung

§ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2012): RStO 12 - Richtlinien für

die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen,

§ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2007): ZTV Asphalt StB-07 - Zu-

sätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächen

aus Asphalt,



Lageplan 

Variantenübersicht 

M 1:25.000

Blätter 1-2







Verkehrserzeuger/ 

Verkehrsbelastungsplan



© OpenStreetMap-Mitwirkende© OpenStreetMap-Mitwirkende© OpenStreetMap-Mitwirkende

Sportzentrum Südwest

Berufskolleg Bocholt West

August-Kettler-Berufskolleg

St. Agnes Hospital Bocholt

Euregio Gymnasium

Westfälische Hochschule Campus Bocholt

Freizeitanlage Aasee

Textilmuseum Städt. Sportzentrum

Novoferm

Augustahospital Anholt GmbH

Wasserschloss Anholt

Biotopwildpark Anholter Schweiz

VKF Renzel

Akademie Klausenhof

Gewerbegebiet Mussum



© OpenStreetMap-Mitwirkende© OpenStreetMap-Mitwirkende© OpenStreetMap-Mitwirkende

Städt. Sportzentrum

St. Vincenz-Hospital

Ehemaliges Kasernengelände

Naturschutzgebiet Lünsberg & Hombornquelle

Gestüt ForellenhofBocholter Aa-Niederung

Schulzentrum

Pröbsting See (Bocholter Aa)

St. Marien Hospital

Kreisverwaltung

Bocholter Aa Velen - Borken

Kloster Mariengarden mit Gymnasium
Maria-Sibylla-Merian Realschule Weseke

Burg Ramsdorf Museum

Bahnhof



© OpenStreetMap-Mitwirkende© OpenStreetMap-Mitwirkende© OpenStreetMap-Mitwirkende

Rüthmann GmbH & Co KG

Naturschutzgebiet Fürstenkuhle

NSG Kuhlenvenn

Erholungsgebiet Waldvelen

Sportschloss Velen

Golfanlagen

Golf- und Landclub Coesfeld

Industriepark Nord. Westfalen

Pictorius Berufskolleg

Bahnhof
St. Prius Gymnasium

Heiburg Gymnasium

Städt. Gymnasium Nepomuceum



800

6
0

0600 600

800

550
1000

5
0
0

550

3100

1500

3650

7150

6250

81
00

4950

3600

5700

2600 2650

2300 2400 2650

2050

2600

2300

4350

900

8
0
0

1350

17
50

1450
1400 450 750 800 400 400

250
350 250

50
0

30
0

60
0

2600

Isselburg Bocholt

Borken

Velen

Coesfeld

Bocholt
Rhede

Isselburg

Rhederbrügge

Borken

Ramsdorf
Velen

Coesfeld

Gescher-Hochmoor

VISUM 14.00 PTV AG 20150820_Belastung_Querschnitt_gerundet.ver erstellt am: 09.11.2015


	anl 1-5.pdf
	Kommunikationskonzept Abgabeexemplar_Stand 05.03.2015 .pdf
	2015_01_29_Projektgruppentreffen_Vorstellung_Kommunikationskonzept.pdf
	2015_03_03_RSW_Abstimmung_Untere_Landschaftsbehoerde.pdf
	2015_04_10_RSW_Protokoll_Steuerungsgruppe.pdf
	2015_04_10_RSW_Protokoll_zum_Treffen_der_Steuerungsgruppe.pdf
	2015_04_17_Abstimmung_RSW_Hr_Schmitz_IB_Hahn.pdf
	2015_04_27_Abstimmung_RSW_Stadt_Bocholt.pdf
	2015_04_30_Abstimmung_RSW_Stadt_Rhede.pdf
	2015_05_04_Abstimmung_RSW_Stadt_Isselburg.pdf
	2015_05_05_Abstimmung_RSW_Stadt_Borken.pdf
	2015_05_05_Abstimmung_RSW_Stadt_Velen.pdf
	2015_06_01_Abstimmung_RSW_Isselverband.pdf
	2015_06_02_Projektgruppensitzung.pdf
	2015_06_11_Abstimmung_Bezirksregierung_Muenster.pdf
	2015_06_15_Abstimmung_Trassenfuehrung_Rhede.pdf
	2015_06_23_Abstimmung__Untere_Landschaftsbehoerde.pdf
	2015_06_24_Abstimmung_RSW_Stadt_Bocholt.pdf
	2015_08_27_Vorstellung_Steuerungsgruppe.pdf
	2015_09_10_Abstimmung_RSW_Stadt_Borken.pdf
	2015_09_24_Abstimmung_RSW_Stadt_Bocholt.pdf
	2015_10_16_Vermerk_RegioVelo_Besuch_StS_151016.pdf
	2015_10_28_Abstimmung_RSW_Stadt_Velen.pdf




